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1 Grundlagen 


101. Der novellierte Customer Product Management (CPM (nov.)) hat sich seit seiner Einführung 


im Jahr 2012 grundsätzlich bewährt. Mit der vorliegenden überarbeiteten Fassung werden 


wesentliche Erkenntnisse und Ergebnisse der Agenda Rüstung in die Regelung aufgenommen und 


verstetigt. Die innere Logik des CPM (nov.) bleibt dabei weitestgehend erhalten. 


102. Das Basisverfahren ist so angelegt, dass alle denkbaren Facetten eines Projekts erfasst 


werden. Jedoch sind nur für eine geringe Anzahl an Projekten alle Punkte relevant. Deshalb wurden 


in der Vergangenheit bereits unterschiedliche vereinfachte Verfahren in Form von Erlassen etabliert, 


die sich durch das Vereinfachen, Zusammenfassen und das Weglassen von jeweils nicht 


projektrelevanten Verfahrensanteilen auszeichnen. Als wesentliches Merkmal der Überarbeitung des 


CPM (nov.) wurden diese auf mehrere Erlasse und Regelungen verteilten Möglichkeiten als integraler 


Bestandteil in diese Regelung mit aufgenommen, um den Anwendern bzw. Anwenderinnen die Wahl 


des geeigneten Verfahrenswegs zu erleichtern. Die entsprechenden Verfahren werden so 


beschrieben, dass sie in sich abgeschlossen und unabhängig voneinander lesbar sind. 


103. Das Ausrüstungs- und Nutzungsmanagement der Bundeswehr in der Planungskategorie 


(PlgKat) Rüstung (und ggf. Betrieb) unterscheidet drei Varianten der Bedarfsdeckung: 


• die Bereitstellung materieller Lösungen und Dienstleistungen nach dem Customer Product 


Management (CPM), 


• die Deckung betriebsbedingter Bedarfe der Bundeswehr (Einkauf der Bundeswehr (EinkaufBw)) 


sowie 


• die Beschaffung und Nutzung Komplexer Dienstleistungen (KDL). 


 
Ausrüstungs- und 


Nutzungsmanagement 


 


  


    
Materielle 


Lösungen und 
Dienstleistungen 


nach CPM 


 
EinkaufBw 


((bbetriebsbedingte 
Beschaffungen) 


 
Komplexe 


Dienstleistungen 
(KDL) 


Abb. 1: Möglichkeiten zur Bedarfsdeckung im Ausrüstungs- und Nutzungsmanagement 


104. In dieser Regelung wird die Umsetzung von Projekten nach CPM beschrieben. Für den 


EinkaufBw und die KDL existieren eigene Regelungen. Für eine vollständige Beschreibung der 


Abläufe wird bei der Festlegung des Realisierungswegs auch die Möglichkeit der Realisierung über 


den EinkaufBw oder KDL betrachtet. 
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105. Der CPM ist die Zentrale Vorgabe zur sach- und zeitgerechten sowie wirtschaftlichen 


Bedarfsdeckung mit einsatzreifen Produkten und produktspezifischen Dienstleistungen1 sowie zu deren 


effektiver und möglichst effizienter Nutzung in den PlgKat Rüstung und ggf. Betrieb. Darüber hinaus 


unterstützt er die fähigkeitsorientierte Bedarfsermittlung. Der CPM dient dem strategischen Ziel2, der 


Bundeswehr zur Erfüllung ihres Auftrages die notwendige Ausrüstung zeitgerecht und einsatzreif im 


vorgegebenen Finanzrahmen bereitzustellen und einsatzreif zu halten3. Der CPM wird prozessual durch 


den Leistungsprozess „Materielle Lösungen nach CPM bereitstellen“ in Verbindung mit dem 


Leistungsprozess „Integrierte Planung durchführen“ abgebildet. 


106. Präzise Aufgabenzuordnung, eindeutige Entscheidungskompetenzen, klare 


Verantwortlichkeiten und eindeutig definierte Schnittstellen gewährleisten ein Höchstmaß an 


Handlungssicherheit. Zur Systematisierung und Vorgabe von Standards für alle Projektbeteiligten 


können Quality Gates4 in allen Phasen des CPM eingesetzt werden. Damit unterstützen die 


Verfahrensbestimmungen eine hohe Qualität und Effizienz bei der Umsetzung von Rüstungsprojekten 


und bieten gleichzeitig eine größtmögliche Flexibilität in der Anwendung. 


1.1 Verfahren 


107. Die Bereitstellung von materiellen Lösungen und Dienstleistungen nach CPM erfolgt immer 


in Form von Projekten, die in bestimmten Fällen in Programmen zusammengefasst werden können 


(siehe Abschnitt 7.5 „Programmmanagement“). Ziel ist die Realisierung von Produkten, 


Dienstleistungen oder von IT-Services5 entsprechend dem service-orientierten Ansatz. 


108. Rüstungsprojekte unterscheiden sich dabei teilweise deutlich in ihrer Komplexität und den für 


die Umsetzung verfügbaren Ressourcen. Der Aufwand zur Projektdurchführung und die 


Projektkomplexität müssen in einem geeigneten Verhältnis zueinander stehen. Um diesen 


Rahmenbedingungen entsprechen zu können, unterscheidet der CPM zwischen den nachfolgenden 


Verfahren6: 


• Basisverfahren, 


• Verfahren für die Beschaffung handelsüblicher Informationstechnik, 


• Vereinfachtes Verfahren für Bedarfe bis 500 000 €, 


• Verfahren zur Deckung unvorhersehbar auftretenden, dringenden Einsatzbedarfs (Sofortinitiative 


für den Einsatz) sowie 


• Verfahren für die Durchführung multinationaler Projekte. 
                                                
1  Zur Definition des Begriffes Dienstleistungen siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“. 
2  Gemäß strategischem Zielsystem der Leitung des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg). 
3  Dies umfasst die Sicherstellung der dauerhaften und belastbaren Nutzbarkeit der Ausstattung über den 


gesamten Lebenszyklus hinweg. 
4 Zur Definition des Begriffes Quality Gates siehe Anlagen 8.1 „Begriffsbestimmungen“. 
5  Vgl. Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“ und K-10/2 „IT-Strategie des Geschäftsbereichs BMVg“. 
6  Die Verfahren gelten sinngemäß auch für Projekte und Maßnahmen der Programmstrategie SASPF unter 


Beachtung der dort festgelegten Besonderheiten, insbesondere zur Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung. 
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109. Basisverfahren: Bei nationalen Projekten ist grundsätzlich das Basisverfahren anzuwenden. 


Hiervon abweichend können und sollen die anderen Verfahren angewandt werden, sofern die 


jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Arbeits- und Prüfschritte tragen dazu bei, dass alle 


Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektdurchführung geschaffen, relevante Aspekte in den 


Projekten beachtet und nur Produkte in die Bundeswehr eingeführt werden, die bestehende rechtliche 


Anforderungen und Sicherheitsanforderungen (z. B. Arbeitsschutz, Umweltschutz, Ergonomie) 


erfüllen. Sie dienen damit der Risikominimierung. Vereinfachungen des Basisverfahrens bei Projekten 


geringer Komplexität und eindeutiger Forderungslage sind möglich. 


110. Verfahren für die Beschaffung handelsüblicher Informationstechnik: Der Bereich IT 


weist eine hohe Innovationsgeschwindigkeit auf. Bei einem weitestgehend vergleichbaren 


Einsatzprofil zu zivilen Bereichen ist bei der Realisierung von IT-Projekten auf verfügbare Produkte 


zurückzugreifen. Geringe Anpassungen in Form einer kundenspezifischen Konfiguration sind möglich, 


Anpass- oder Neuentwicklungen sind jedoch nicht vorgesehen. Insofern sollen sich die Forderungen 


an der Lösung orientieren. Da die Lösungswege Entwicklung und Produktverbesserung entfallen, ist 


nur ein technischer Lösungsweg zu beschreiben, der mit dem Forderungsanteil in dem Dokument 


Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung mit Lösungsvorschlag (FFFmLV) bzw. Technische 


Architektur Forderung mit Lösungsvorschlag (TAFmLV) zusammengefasst wird. 


Dieses Verfahren ist bei den Fallgruppen II und III (Bezug zum IT-System der Bundeswehr (IT-SysBw))7 


anwendbar. 


111. Vereinfachtes Verfahren für Bedarfe bis 500 000 €: Projekte mit einem 


Gesamtprojektvolumen8 bis 500 000 € weisen in der Regel eine geringe Komplexität auf. Dies 


ermöglicht es, die Bearbeitung unter Verzicht auf die umfassende Erstellung von CPM-Dokumenten 


und das Durchlaufen aufwendiger Prüfschritte auf die haushaltsrechtlichen Erfordernisse9 zu 


beschränken. Hierzu ist eine erweiterte Leistungsbeschreibung, die auch den Haushaltsmittel-Bedarf 


(HHM-Bedarf) abbildet, zu erstellen. So kann der Aufwand zur Realisierung dieser Projekte deutlich 


reduziert werden. 


112. Verfahren zur Deckung unvorhersehbar auftretenden, dringenden Einsatzbedarfs 
(Sofortinitiative für den Einsatz): Bei unvorhersehbar auftretendem, dringendem Einsatzbedarf 


steht die schnellstmögliche Bereitstellung von Lösungen im Vordergrund. Einfachen Lösungen, mit 


denen ggf. bereits frühzeitig Teilfähigkeiten bereitgestellt werden können, ist der Vorzug vor 


                                                
7  Gemäß der Zentralen Dienstvorschrift A-400/7 „Leistungsprozess „Integrierte Planung durchführen“. Zur 


Definition des Begriffes Fallgruppe siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“. 
8  Investive Kosten für die Beschaffung, ggf. Integration und die Herstellung der Einsatzreife für die 


Gesamtstückzahl bzw. den Gesamtbedarf. 
9  Gemäß § 24 (3) Bundeshaushaltsordnung (BHO) i. V. m. den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur BHO 


(VV-BHO) zu § 24 (2.4): „Die Unterlagen müssen enthalten: eine Beschreibung des Gegenstandes oder eine 
Erläuterung des Vorhabens (ggf. mit Plänen und Skizzen), einen Zeitplan, eine Darlegung der Notwendigkeit 
der Beschaffung oder Entwicklung, eine Schätzung der Kosten und Folgekosten und eine Darlegung der 
Finanzierung.“ 
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umfassenden Lösungen mit langer Realisierungsdauer zu geben. SiE sind durchgängig mit der 


höchsten Priorität, auch unter Zurückstellung anderer Projekte und unter Inkaufnahme vertretbarer 


Risiken, zu bearbeiten. 


113. Verfahren für die Durchführung multinationaler Projekte: Rüstungskooperation mit 


Partnern ist ein politisches Instrument zur zwischenstaatlichen Vertrauensbildung und nachhaltigen 


Vertiefung bi- und multilateraler Beziehungen und hilft zudem, die zwingend gebotene Interoperabilität 


im Bündnis zu verbessern. Eine verstärkte Kooperation im multinationalen Umfeld ist Leitungs-


vorgabe und daher anzustreben. Multinationale Projekte tragen zur Stärkung der Zusammenarbeit mit 


Alliierten und Partnernationen bei und erhöhen durch die konsequente Anwendung gemeinsamer 


Normen und Standards oder die Nutzung gleicher Produkte die Interoperabilität. Zusätzlich bieten 


multinationale Projekte Potenzial zur Aufteilung von Arbeiten und Kosten bei Entwicklung, 


Beschaffung und Nutzung zwischen den Partnern. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen 


multinationaler Projekte (u. a. in Memoranda of Understanding (MoU10) fixiert), der entsprechende 


Abstimmungsbedarf sowie die Abläufe von multinationalen Partnern und internationalen 


Beschaffungsorganisationen bedingen einen individuellen Projektaufsatz. Dieses Verfahren 


beschreibt die Rahmenbedingungen für den Aufsatz und die Umsetzung entsprechender Projekte. 


1.2 Anteil Integrierte Planung 


114. Ausgangspunkt für alle Projekte sind die Maßnahmen Planungsportfolio (MPlgPF) des 


Leistungsprozesses Integrierte Planung durchführen (LP IPD11). 


Im LP IPD findet im Teilprozess 2 „Strategische Planung durchführen“ in Verantwortung der 


Abteilungsleiterin bzw. des Abteilungsleiters Planung (AL Plg) durch das Planungsamt der 


Bundeswehr (PlgABw) fortlaufend ein übergreifender Abgleich zwischen dem erforderlichen (Soll) und 


dem vorhandenen Fähigkeitsprofil (Ist) statt. Das PlgABw berücksichtigt 


• konzeptionell abgeleitete bzw. aus der Fähigkeitslage der Bundeswehr (FäLgBw) ermittelte 


Fähigkeitsdeltas (konkretisiert durch Grobabschätzungen und Vorhabenskizzen) unter 


Berücksichtigung internationaler Verpflichtungen, z. B. im Rahmen der NATO12 und der 


Europäischen Union (EU) („Top Down-Ansatz“), 


• Initiativen aus den Organisationsbereichen (OrgBer)/Ämtern („Bottom Up-Ansatz“), 


• Initiativen, die sich z. B. aus neuen Erkenntnissen des Innovationsmanagements, der 


wehrtechnischen Forschung und Technologie (F&T), der Wissenschaftlichen Unterstützung (Nicht-


                                                
10 Absichtserklärungen. 
11  Siehe A-400/7. 
12  Die NATO = North Atlantic Treaty Organization „Organisation des Nordatlantikvertrags“ bzw. 


Nordatlantikpakt-Organisation; im Deutschen häufig als Atlantisches Bündnis oder auch als Nordatlantikpakt 
bezeichnet. 
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technisch) (WissUstg NT) oder aus multinationalen Kooperationen (inklusive internationaler 


Organisationen) ergeben können („Bottom Up-Ansatz“) sowie 


• SiE, einschließlich unvorhersehbar auftretendem dringendem Einsatzbedarf (ebenfalls „Bottom Up-


Ansatz“). 


115. Für die funktionalen Bausteine des Teilportfolios Cyber/IT findet dieser übergreifende 


Abgleich in Verantwortung der Abteilungsleiterin bzw. des Abteilungsleiters Cyber-/Informations-


technik (AL CIT) statt. Hierzu nimmt das Kommando Cyber- und Informationsraum (KdoCIR) die oben 


beschriebenen Aufgaben des PlgABw wahr und arbeitet diesem im gesamtplanerischen Kontext zu. 


Aus diesem fortlaufenden Abgleich ergeben sich MPlgPF zum Schließen von Fähigkeitsdeltas. 


1.2.1 Grobabschätzungen und Vorhabenskizzen 


116. Wenn auf Grundlage der FäLgBw ein Fähigkeitsdelta festgestellt wird, zu dessen Schließung 


noch keine MPlgPF vorhanden ist, wird durch die Abteilung (Abt) Plg bzw. die Abt CIT für das 


Teilportfolio Cyber/IT Top-Down der Bedarf zur Schließung des entsprechenden Fähigkeitsdeltas 


festgestellt. Auf Grundlage einer Grobabschätzung über alle Planungskategorien billigt der bzw. die 


AL Plg bzw. AL CIT die neue MPlgPF und gibt bei Bedarf eine Vorhabenskizze in Auftrag. Ziel einer 


solchen Vorhabenskizze ist es, die angestrebte Anpassung, Veränderung bzw. Entwicklung der 


Fähigkeiten zur Schließung eines Fähigkeitsdeltas möglichst detailliert zu beschreiben und (soweit 


möglich) mit zeit- und finanzplanerischen Angaben zu konkretisieren. 


1.2.2 Initiativen 


117. Alternativ zum grundsätzlichen „Top-Down-Ansatz“ können MPlgPF auch aus „Bottom-Up“ 


eingereichten Initiativen13 entstehen. Initiativen können grundsätzlich jederzeit durch die 


OrgBer/Ämter zentral beim PlgABw eingereicht werden.14 Ziel einer Initiative ist es, die angestrebte 


Anpassung, Veränderung bzw. Entwicklung der Fähigkeiten zur Schließung eines Fähigkeitsdeltas zu 


beschreiben und (soweit möglich) mit zeit- und finanzplanerischen Angaben zu konkretisieren. Diese 


Anpassung kann Veränderungen in allen Planungskategorien beinhalten und ist somit nicht auf 


Material und Ausrüstung beschränkt. Nach Eingang einer Initiative im PlgABw wird zunächst die 


Einteilung in eine der Fallgruppen I bis IV15 vorgenommen. 


                                                
13  Eine Ausnahme bildet das Programm SASPF. Für Maßnahmen und Projekte, die Gegenstand der 


Programmstrategie SASPF sind, sind keine Initiativen zu erstellen. Die Programmstrategie SASPF ist 
einerseits als gebilligte Initiative und damit bedarfsbegründendes Dachdokument für alle Projekte und 
Maßnahmen des Programms SASPF zu betrachten und bildet andererseits ein haushaltsbegründendes 
Dokument für die Betriebsanteile sowie die Aufwände in der Analysephase der Projekte, auf dessen 
Grundlage das Programm in der Mittelfristplanung abzubilden ist. 


14  SiE sind beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EinsFüKdoBw) einzureichen. 
15  Die Einteilung in die Fallgruppen erfolgt gemäß A-400/7. Die Fallgruppen spiegeln den Bezug zum IT-SysBw 


wider. Zur Definition der Fallgruppen siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“. 
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118. Initiativen/SiE der Fallgruppen I und IV werden im PlgABw bewertet. Das KdoCIR bewertet 


Initiativen/SiE der Fallgruppe II und informiert das PlgABw über das Ergebnis. Das KdoCIR nutzt bei 


der Bewertung bedarfsgerecht die Expertise des PlgABw. In Fallgruppe III eingeordnete 


Initiativen/SiE werden durch das KdoCIR in Abstimmung mit dem PlgABw bewertet. Dabei wird auch 


geprüft, inwieweit Fähigkeitslücken dauerhaft oder zeitlich befristet in Kauf genommen werden 


können. In diesem Fall werden die Fähigkeitslücken weiter überwacht, ohne jedoch konkrete weitere 


Maßnahmen einzuleiten. 


119. Wenn auf die Fähigkeit nicht verzichtet werden kann, werden Möglichkeiten entsprechend 


der vorgegebenen Priorisierung zur Schließung der identifizierten Fähigkeitslücken in allen PlgKat 


und im Multinationalen Umfeld untersucht und dokumentiert. Auch hier ist auf Grundlage einer 


Grobabschätzung über alle PlgKat eine neue MPlgPF und bei Bedarf eine Vorhabenskizze anzulegen 


und durch die bzw. den AL Plg/AL CIT bzw. den Amtschef bzw. die Amtschefin (AChef) PlgABw/die 


Inspekteurin bzw. den Inspekteur (Insp) CIR zu billigen. Mit Billigung der Initiative wird diese als neue 


MPlgPF übernommen. 


1.3 Technisch-wirtschaftliche Stellungnahme/Auswahl 
Realisierungsweg 


120. Kommt eine materielle Lösung oder Dienstleistung zur Schließung der Fähigkeitslücke 


infrage (PlgKat Rüstung und ggf. Betrieb), fordert das PlgABw bzw. das KdoCIR eine technisch-


wirtschaftliche Stellungnahme beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 


Bundeswehr (BAAINBw) zur Bewertung der Initiative/Erstellung der Vorhabenskizze an. 


121. In dieser Stellungnahme des BAAINBw wird die geeignete Möglichkeit der Bedarfsdeckung 


(CPM, EinkaufBw oder KDL) zum Schließen der Fähigkeitslücke vorgeschlagen. Dabei kann der 


mögliche Realisierungsweg nach dem in Abbildung 2 dargestellten Schema ermittelt werden. Hierbei 


ist zu beachten, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen für einen (vereinfachten) Realisierungsweg 


dieser grundsätzlich genutzt werden sollte. In begründeten Ausnahmen kann hiervon abgewichen 


werden. Soll die Umsetzung nach CPM erfolgen, so wird zugleich auch das entsprechende Verfahren 


vorgeschlagen. Die Umsetzung im EinkaufBw oder im Rahmen einer bestehenden KDL erfolgt 


entsprechend der hierzu einschlägigen Regelungen. 


122. Die Festlegung des Realisierungswegs erfolgt im Rahmen der Billigung der Initiative oder der 


Vorhabenskizze. Eine im weiteren Verlauf auftretende Notwendigkeit zur Änderung des 


Realisierungswegs ist wie eine Störung im Projektverlauf (siehe Abschnitt 7.6) zu behandeln. 
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Unvorhersehbar auftretender 
dringender Einsatzbedarf?


ja Verfahren SiE


Können die Voraussetzungen für eine Beschaffung über das System EinkaufBw 
(z.B. Verzicht auf eine logistische Versorgbarkeit auch unter wirtschaftlichen Aspekten) 


erfüllt werden? 


nein


EinkaufBw gemäß 
ZDv A-1600/1ja


Soll das Projekt in multinationaler Kooperation oder 
über eine internationale Organisation (z.B. Beschaffungsagentur) umgesetzt werden?


nein


ja
Verfahren für 


die Durchführung  
multinationaler Projekte


Bezieht sich die Initiative auf ein eingeführtes Produkt?


ja Änderung 
eingeführter Produkte


nein


Liegt der geschätzte Finanzbedarf unter 500.000 €?


Handelt es sich um eine Maßnahme der Fallgruppe I bzw. IV oder 
eine Maßnahme der Fallgruppe II bzw. III?


Vereinfachtes 
Verfahren für Bedarfe 


bis 500.000 €


nein


ja


Basisverfahren


Ist die Fähigkeitslücke mit 
handelsüblichen IT-


Produkten zu schließen


II oder III


Verfahren für die 
Beschaffung 


handelsüblicher IT
ja


nein


I oder IV


Kann die Bedarfsdeckung wirtschaftlich durch eine bereits bestehende KDL erfolgen?


Beschaffung im 
Rahmen einer 


bestehenden KDL
ja


nein


nein


 


Abb. 2: Schema zur Auswahl des möglichen Realisierungswegs 
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2 Basisverfahren 


201. Das Basisverfahren des CPM gliedert sich in die drei Phasen: 


• Analysephase (Teil 1 und Teil 2), 


• Realisierungsphase und 


• Nutzungsphase. 


PlgABw/KdoCIR
OrgBerBAAINBw (kPL/PL)


Industrie (Teilnahme nur wenn rechtlich möglich)


Legende:


IPT :  Integriertes Projektteam


LV


AWE


GeNu


IPT IPTIPT


Realisierung Nutzung
Anteil 
Integrierte
Planung


Analyse


FFF


IPT


Der obere Halbkreis der Kreisdiagramme repräsentiert den OrgBer/Ber, der in der betreffenden Phase die Leitung des IPT stellt.  


Abb. 3: Ablauf des Basisverfahrens 


2.1 Analysephase 


202. Ziel des LP IPD ist die gesamtplanerische Steuerung der Fähigkeitsentwicklung und die 


Schließung identifizierter Fähigkeitsdeltas durch die Beauftragung von Forderungsdokumenten. 


Die Analysephase ist in zwei Abschnitte unterteilt und beginnt nach Billigung einer MPlgPF im 


Rahmen der Integrierten Planung mit der Beauftragung der „Fähigkeitslücke und Funktionale 


Forderung“ (FFF). 


203. Zielsetzung des ersten Teils der Analysephase ist es, die Fähigkeitslücke anhand 


funktionaler Forderungen zu beschreiben und zu dokumentieren. In der Analysephase Teil 1 erstellt 


das Integrierte Projektteam (IPT) unter Leitung des PlgABw bzw. des KdoCIR dazu die FFF. 


204. Ziel des zweiten Teils der Analysephase ist es, auf der Grundlage der FFF Lösungsvorschläge 


ggf. mit abgestufter Abdeckung der Funktionalen Forderung zum Schließen der identifizierten 


Fähigkeitslücke hinsichtlich Realisierung, Nutzung, Lebenswegkosten (Life Cycle Costs (LCC)), 


Versorgbarkeit und Risiken unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
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erarbeiten und zu bewerten. Hierzu wechselt die Leitung des IPT zum BAAINBw. Die Lösungsvorschläge 


werden dem Generalinspekteur bzw. der Generalinspekteurin (GenInsp) zur Entscheidung vorgelegt16. 


Mit seiner bzw. ihrer Auswahlentscheidung (AWE) wird die Lösung festgeschrieben. 


2.1.1 Aufgaben in der Analysephase Teil 1 


205. Kommt eine materielle Lösung (inkl. Dienstleistungen im Sinne dieser Regelung) zur 


Umsetzung einer MPlgPF und damit zur Schließung einer Fähigkeitslücke infrage (PlgKat Rüstung 


und ggf. Betrieb), beauftragt bei Projekten der Projektkategorie17 A und B in den Fallgruppen18 I und 


IV die Abteilung Plg das PlgABw bzw. bei den Fallgruppen II und III die Abteilung CIT das KdoCIR, 


ein IPT unter seiner Leitung einzurichten bzw. ein bestehendes IPT zu beauftragen. Bei Maßnahmen 


der Projektkategorien C und D richten entsprechend das PlgABw bzw. das KdoCIR selbstständig ein 


IPT ein. Dieses formuliert funktionale Forderungen im engen Zusammenwirken zwischen dem 


PlgABw/KdoCIR, dem BAAINBw und den zukünftigen Nutzern/Betreibern. Das BAAINBw wird im IPT 


durch den künftigen Projektleiter bzw. die künftige Projektleiterin (kPL) vertreten. Damit werden eine 


durchgängige Bearbeitung und der projektspezifische Wissenstransfer, insbesondere beim Übergang 


von der Analysephase Teil 1 zur Analysephase Teil 2, sichergestellt. 


206. Das BAAINBw bringt seine technische und wirtschaftliche Kompetenz unter anderem durch 


Nutzung von Forschungseinrichtungen und Wehrtechnischen Dienststellen in das IPT ein. 


Grundsätzlich wird, soweit erforderlich und (vergabe-)rechtlich vertretbar, durch das BAAINBw in 


dieser frühen Phase Fachkompetenz der Wirtschaft/Industrie, insbesondere auch der Inhouse-


Gesellschaften, sachgerecht einbezogen. Die Beteiligung erfolgt gemäß den Vorgaben der Zentralen 


Dienstvorschrift A-2190/2 „Beteiligung der Industrie in Integrierten Projektteams in den verschiedenen 


Phasen des novellierten Customer Product Management“. Die Einbindung der fachlichen Kompetenz 


wird durch die Teilnahme der Bevollmächtigten Vertreter bzw. der Bevollmächtigten Vertreterinnen 


(BV) der künftigen Nutzer/Betreiber im IPT sichergestellt. 


Vorhabenabhängig werden weitere betroffene Bereiche eingebunden. Bei einer Verschlusssachen 


(VS)- Einstufung des Vorhabens, des Entwicklungs- oder Beschaffungsgegenstands oder im Rahmen 


der künftigen Nutzung ab VS - VERTRAULICH oder vergleichbar ist das Bundesamt für den 


Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) in Fragen personeller und materieller Geheimschutz-


maßnahmen immer zu beteiligen. Darüber hinaus kann das BAMAD auch in niedriger eingestuften 


Vorhaben/Projekten beratend hinzugezogen werden (u. a. bei der Erarbeitung des Projektelementes 


„Militärische Sicherheit“, siehe Abschnitt 7.7.9). 


                                                
16  Bei Projekten der Projektkategorien C und D ist abweichend hiervon dem bzw. der AChef PlgABw 


vorzulegen (bei Fallgruppe I oder IV) bzw. dem bzw. der InspCIR (Fallgruppe II) sowie dem bzw. der AChef 
PlgABw und dem bzw. der InspCIR gemeinsam (Fallgruppe III). Siehe auch Abschnitt 7.3.1 „Unterzeichnung 
von CPM-Dokumenten“. 


17  Zur Projektkategorisierung siehe Kapitel 7.1 „Projektkategorien“ in Verbindung mit Zentralerlass B- 1500/7 
„Projektkategorisierung im Customer Product Management (novelliert)“. 


18  Gemäß A-400/7. Zur Definition des Begriffes Fallgruppe siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“. 
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207. Das IPT prüft und bewertet zur Formulierung der FFF alle Rahmenbedingungen und 


Voraussetzungen zur Schließung der Fähigkeitslücke und berücksichtigt dabei insbesondere: 


• Erkenntnisse und Erfahrungen aus Nutzung und Betrieb (inkl. Einsatz, z. B. im Rahmen der 


Einsatzauswertung Bundeswehr), 


• Erkenntnisse von Alliierten und Partnern, 


• Erkenntnisse über eingeführte, marktverfügbare oder in Entwicklung befindliche Produkte,  


IT-Services und Dienstleistungen, insbesondere zu Commercial-, Governmental- und Military Off-


the-Shelf (CGM)19 Produkten bzw. Dienstleistungen, 


• Erkenntnisse und Ergebnisse aus den Bereichen Normung und Standardisierung, 


• Erkenntnisse aus internationalen Rüstungskooperationen, 


• Erkenntnisse und Ergebnisse der wehrtechnischen F&T, 


• Erkenntnisse und Ergebnisse aus Projekten der WissUstg NT wie nichttechnische Forschungs- 


und Studienarbeit (Concept Development & Experimentation (CD&E) oder Operations Research 


(OR)20), 


• Erkenntnisse aus Diensterfindungen, Vorschlägen des Kontinuierlichen Verbesserungsprogramms 


(KVP) und bundeseigenen Patenten, 


• Erkenntnisse aus dem Innovationsmanagement21 sowie 


• Erkenntnisse aus Maßnahmen und Projekten der multinationalen Fähigkeitsentwicklung. 


2.1.2 Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung 


208. Ergebnis der Arbeiten im ersten Teil der Analysephase ist die FFF. Es beschreibt neben der 


Fähigkeitslücke die Funktionalen Forderungen, weitere Vorgaben für die Erarbeitung der 


Lösungsvorschläge und legt den fähigkeitsbezogenen Bedarfsumfang fest. Es enthält mindestens 


folgende Angaben: 


• Bezeichnung der geforderten Fähigkeit; 


• Ableitung der Fähigkeit aus dem Fähigkeitsprofil Bundeswehr (FPBw) und kurze Beschreibung des 


Fähigkeitsdeltas im Systemzusammenhang der Bundeswehr; 


• Darstellung der Fähigkeitsforderung in Form eines priorisierten Forderungskatalogs (PFK) unter 


Verwendung der eingeführten Software für das Anforderungsmanagement; 


• die operationelle Architektur auf Projektebene; 


• für Vorhaben der Fallgruppen II bis IV: Die Systemarchitektur mindestens der IT-Anteile des zu 


realisierenden Systems mit Bezug zum IT-SysBw sowie die Liste der Service-Requirements und 


die Liste der bereits existierenden und verwendbaren Services; 


• Einordnung in das Programm- und Portfoliomanagement (Ebene Fähigkeiten); 
                                                
19  Produkte die auf dem freien Markt, für Behörden oder Militär verfügbar sind. 
20  Siehe hierzu auch Zentrale Dienstvorschrift A-450/1 „Wissenschaftliche Unterstützung Nicht-technisch“. 
21  Siehe A-400/7. 
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• Hinweise auf absehbare Abhängigkeiten zu bereits bestehenden Projekten (Ebene Projekte/ 


Produkte/Dienstleistungen); 


• Möglichkeit bzw. Absicht zur internationalen Kooperation sowie Einordnung in die multinationale 


Planung; 


• ergänzte Beschreibung der Funktionalen Forderung mit dem dazugehörigen Soll- Nutzungsprofil 


entlang der Projektelemente; 


• Angaben zu Bedarfsumfang, erforderlicher Nutzungsdauer, ggf. abweichendem Regenerations-


zyklus und zukünftigen Nutzern/Betreibern (damit Festlegung der OrgBer/Ber für die Betriebs- und 


Versorgungsverantwortung für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft); 


• Forderung an die Verfügbarkeit der Fähigkeit; 


• Abschätzung des Zeit- und Kostenrahmens für den gesamten Lebensweg, ggf. einschränkende 


Randbedingungen, z. B. aus gesamtplanerischer Sicht. Der abgeschätzte Kostenrahmen ist gemäß 


Zentrale Dienstvorschrift A-1510/1 „Lebenswegkostenmanagement in der Bundeswehr über alle 


CPM-Phasen – Life Cycle Cost Management (LCCM)“ mindestens in die vier Projektelemente 


technisch-wirtschaftliche Anteile, Personal/Ausbildung, Logistik und Infrastruktur zu gliedern; 


• Finanzbedarf für die Analysephase Teil 2 zur Untersuchung der Lösungswege und Erarbeitung der 


Lösungsvorschläge mit Beschreibung und zeitlicher Darstellung der hierzu finanzwirksamen 


Maßnahmen22; 


• Risikobetrachtung für die folgenden Phasen zur bruchfreien Überführung erkannter Risiken in das 


standardisierte Risikomanagement gemäß Zentraler Dienstvorschrift A-1500/30 „Risiko-


management und Risikoberichtswesen Ausrüstung“; 


• Aussagen zur Notwendigkeit von Maßnahmen des personellen und materiellen Geheimschutzes, 


unter Einbindung des BAMAD; 


• Hinweis, ob „wesentliche nationale Sicherheitsinteressen“ im Sinne des Art. 346 des Vertrages 


über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) betroffen sein könnten (z. B. 


Schlüsseltechnologien). 


209. Die FFF soll grundsätzlich das Erarbeiten von Lösungsvorschlägen auf der Grundlage 


marktverfügbarer Produkte sowie bereits entwickelter oder in Entwicklung befindlicher Komponenten 


ermöglichen. Die FFF darf keine technischen Lösungen vorgeben. 


                                                
22  Die FFF ist haushaltsbegründendes Dokument für die Bereitstellung von Finanzmitteln (u. a. für F&T Stufe 3 


gemäß Zentraler Dienstvorschrift A-2711/1 VS-NfD „Wehrtechnische Forschung und Technologie“) im 
zweiten Teil der Analysephase. Die bzw. der Beauftragte für den Haushalt (BfHH) ist im Rahmen der 
Erarbeitung der FFF zu beteiligen und zeichnet diese abschließend mit (BMVg A I 5 für Projekte der 
Projektkategorien A und B bezüglich F&T-Bedarf sowie darüber hinaus bei Abbildung von HHM für 
Entwicklung und/oder militärische Beschaffung, sofern diese bereits im Haushalt veranschlagt bzw. zum 
Haushalt angemeldet sind; die bzw. der BfHH im BAAINBw entsprechend für Projekte der Projektkategorien 
C und D). 
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In der FFF ist zu dokumentieren, dass der bzw. die kPL die Eignung der FFF hinsichtlich der weiteren 


Bearbeitung im CPM bezüglich folgender Aspekte erklärt: 


• Haushaltsmittelbedarf für die Analysephase Teil 2, 


• Vollständigkeit der Informationen (z. B. Soll-Nutzungsprofil) und 


• Zeitansatz für die Analysephase Teil 2 und Realisierungsphase. 


Der PFK ist explizit nicht Gegenstand dieser Erklärung. 


210. FFF für Projekte der Projektkategorien A und B werden durch die bzw. den AL Plg 


(Fallgruppen I und IV) bzw. AL CIT (Fallgruppen II und III) der bzw. dem GenInsp zur Billigung 


vorgelegt und anschließend über die bzw. den AL Ausrüstung (A) bzw. AL CIT an das BAAINBw 


weitergeleitet. FFF der Projektkategorien C und D werden durch die bzw. den AChef PlgABw 


(Fallgruppen I und IV), den bzw. die InspCIR (Fallgruppe II) oder durch die bzw. den InspCIR und die 


bzw. den AChef PlgABw gemeinsam (Fallgruppe III) gebilligt und direkt an das BAAINBw 


weitergeleitet. Die ministerielle Fachaufsicht ist zu beteiligen. 


211. Sofern sich nach Abschluss der Analysephase Teil 1, z. B. aufgrund von 


Einsatzerkenntnissen, im weiteren Projektverlauf zwingend zu berücksichtigende Forderungen 


ergeben, ist eine Änderung zur FFF (ÄzFFF) herbeizuführen. Die Zuständigkeiten, 


Verantwortlichkeiten und Beteiligungen bei der Erstellung, Mitzeichnung und Zeichnung/Billigung 


einer ÄzFFF ergeben sich aus den Vorgaben für die zugrundeliegende FFF. 


2.1.3 Aufgaben in der Analysephase Teil 2 


212. Mit Billigung der FFF beginnt das Ausrüstungs- und Nutzungsmanagement. Dabei geht die 


Verantwortung von der bzw. dem GenInsp an den bzw. die AL A über. Der bzw. die AL CIT 


übernimmt die Fachaufsicht für Projekte der Fallgruppen II und III. Im nachgeordneten Bereich 


übernimmt das BAAINBw die Leitung im IPT und erarbeitet Lösungsvorschläge auf Grundlage der 


FFF. Der Präsident bzw. die Präsidentin des BAAINBw (PräsBAAINBw) bestallt hierzu grundsätzlich 


den bzw. die kPL zum Projektleiter bzw. zur Projektleiterin (PL) und richtet ein Projektteam ein. Der 


bzw. die PL erstellt das Projekthandbuch (PHB). Dieses ist Informationsquelle und Richtlinie für alle 


Projektbeteiligten und stellt Informationen und Regelungen für das Projekt zusammen und 


konkretisiert damit die allgemeinen Festlegungen des Projektmanagementhandbuchs. Der bzw. die 


PL ist dafür verantwortlich, dass den künftigen Nutzern/Betreibern geeignete Produkte und 


Dienstleistungen rechtzeitig und einsatzreif sowie im vorgegebenen Finanzrahmen zur Verfügung 


gestellt werden und die Einsatzreife in der Nutzung erhalten bzw. wiederhergestellt wird. 


213. Der bzw. die PL übernimmt die Leitung des IPT und setzt die Arbeiten auf Grundlage der 


gebilligten FFF fort und richtet hierzu ein Projektmanagement23 inkl. eines Risikomanagements 


                                                
23  Projektmanagement beinhaltet ein wirksames und flexibles Projektcontrolling. 
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gemäß A-1500/30 ein. Er bzw. sie stellt sicher, dass die fachliche Kompetenz der potenziellen 


Nutzer/Betreiber über die BV sowie die weiterer fachlich zuständiger Stellen weiterhin in die Arbeit 


des IPT einfließt. Grundsätzlich wird, soweit erforderlich und (vergabe-)rechtlich vertretbar, 


Fachkompetenz der Wirtschaft/Industrie, insbesondere auch der Inhouse-Gesellschaften, durch das 


BAAINBw sachgerecht einbezogen. Die Beteiligung erfolgt gemäß den Vorgaben der A-2190/2. 


214. In einem ersten Schritt setzt die bzw. der PL mit dem IPT die Funktionalen Forderungen in 


technisch-funktionale Leistungswerte um und entwickelt auf dieser Grundlage grundsätzlich mehrere 


Lösungsvorschläge (LV), die zwischen den Lösungswegen 


• Einführung verfügbarer Produkte (z. B. CGM) und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, 


• Verbesserung eingeführter Produkte und Dienstleistungen (Produktverbesserung) sowie 


• Realisierung neuer Produkte (z. B. Entwicklung) 


unterscheiden. 


215. Über Art und Anzahl der LV (auch die Anzahl der LV zu einem Lösungsweg zur Abbildung 


unterschiedlicher Erfüllungsgrade der Forderung der FFF oder der Unterscheidung zwischen Kauf, 


Miete und Leasing) entscheidet der bzw. die PL unter Einbeziehung des IPT, sofern keine 


anderweitigen Vorgaben gemacht wurden. Im Ausnahmefall können die zu betrachtenden 


Lösungswege und die Anzahl der zu erstellenden LV durch die ministerielle Fachaufsicht im Rahmen 


der Beauftragung der Erarbeitung von LV vorgegeben werden. Sofern Lösungswege nicht weiter 


betrachtet werden, ist dies bei der Vorlage der LV entsprechend zu begründen, insbesondere im 


Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot. Dabei muss mindestens einer der LV im in der FFF 


dokumentierten Vorhalt Mittelfristplanung liegen. 


216. Bei der Erarbeitung von LV ergeben sich u. a. folgende Aufgaben, die ggf. durch ergänzende 


Analysen und Untersuchungen (z. B. mittels F&T oder den Methoden der WissUstg NT24) unterstützt 


werden: 


• Marktsichtung und Bewerten verfügbarer Produkte und Dienstleistungen, 


• Prüfen und Bewerten des Verbesserungspotenzials eingeführter Produkte, 


• Prüfen und Bewerten der Möglichkeiten zur Realisierung neuer Produkte (z. B. Durchführung von 


Patentrecherchen), 


• Prüfen und Bewerten möglicher Kooperationen (national/international), 


• Prüfen und Bewerten von Möglichkeiten des Schließens der Fähigkeitslücke im Rahmen einer 


Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP), 


• Sicherstellen, dass keine nach bestehenden oder zu erwartenden deutschen Rechtsvorschriften 


oder internationalen Übereinkommen unzulässigen Produkte in die Bundeswehr eingeführt 


                                                
24  CD&E, Modellbildung und Simulation (M&S), OR, Architektur (Arch) und Nicht Technische Studien  


(NT-Studien) gemäß A-450/1. 
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werden, insbesondere Prüfung gemäß Zentraler Dienstvorschrift A-2146/1 „Prüfung neuer Waffen, 


Mittel und Methoden der Kriegführung“, 


• Darstellung der Erfüllbarkeit von Zulassungsanforderungen und Erstellen einer 


Zulassungsstrategie (insbesondere bei Luftfahrzeugen und Produkten mit luftrechtlicher Relevanz), 


• Berücksichtigen und Anwenden aktueller Normen und Standards, 


• Steuern und Überwachen der Vorbereitung bzw. Erstellung aller erforderlichen produktspezifischen 


Konzepte (z. B. Projektbezogenes Logistisches Konzept, Einsatzkonzept, Ausbildungskonzept, 


Informationssicherheitskonzept), 


• Fortschreiben der operationellen Architektur auf Projektebene, 


• für Projekte der Fallgruppen II bis IV: Erarbeiten eines projektspezifischen Beitrags zur 


Systemarchitektur, 


• Bewerten der Lösungsvorschläge (inkl. aller Projektelemente) im Kontext einer Systemarchitektur, 


insbesondere technisch-wirtschaftlicher, rüstungswirtschaftlicher und technisch/logistischer 


Abhängigkeiten von geplanten oder in der Realisierung befindlichen Projekten bzw. bereits 


vorhandenen Produkten/Dienstleistungen, 


• Beachtung von Produkt- bzw. Projektvorgaben aus dem IT-Rahmenkonzept des Bundes, 


• Ermitteln der Stückzahlen, 


• Ausplanen der Realisierungs- und Nutzungsphase über alle Projektelemente25 unter 


Berücksichtigung der erforderlichen Nutzungsrechte bzw. Lizenzen, ggf. Vorschlag einer 


Losbildung oder schrittweisen Einführung, 


• Darstellung/Ausplanung des gesamten Projektumfangs (auch der Anteile, die zu einem späteren 


Zeitpunkt oder in weiteren Projekten realisiert werden sollen), inkl. der Zuordnung zu einem 


Programm und möglicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten des Programms, 


• Abschätzen des Ressourcenbedarfs für die Integrierte Nachweisführung (inkl. der Einsatzprüfung), 


• Abschätzen von Leistungen zur Technisch-Logistischen Betreuung (TLB) nach Art und Umfang, 


• Durchführen eines Risikomanagements gemäß A-1500/30, 


• Berücksichtigen eines Obsoleszensmanagements und Vermeiden von frühen Obsoleszenzen, 


• Durchführen einer angemessenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, ggf. unter Beteiligung der bzw. 


des zuständigen BfHH, 


• Prognose des Zeitbedarfs für die Realisierung, 


                                                
25  Sofern Infrastrukturmaßnahmen (Projektelement Infrastruktur) erforderlich sind, ist unabhängig vom 


Realisierungsverfahren das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (BAIUDBw) 
frühzeitig einzubinden. Da die infrastrukturellen Planungen grundsätzlich erst nach der bedarfs- und 
haushaltsbegründenden AWE beginnen können, hat das Projektelement Infrastruktur teilweise erheblichen 
Einfluss auf den Zeitraum der Realisierungsphase. Die Erstellung einer belastbaren Terminplanung ist in 
diesem Fall abhängig vom benötigten Realisierungszeitraum für die Infrastruktur. Die Schnittstellen zum 
Bedarfsdeckungsprozess Infrastruktur wurden zwischen dem BAIUDBw und dem PlgABw in der „Definition 
und Festlegung der Übergabepunkte und -produkte im Rahmen der Umsetzung des Integrierten 
Planungsprozesses“ am 31. August 2016 geregelt. 
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• Prognose der Lebenswegkosten gemäß A-1510/1 unter Anwendung geeigneter Analyse-, Prognose- 


und Simulationsverfahren (z. B. Logistic Support Analysis oder Life Cycle Management26), 


• Ermitteln der Finanzbedarfe für die Lösungsvorschläge über alle Ausgabenbereiche und 


Einbringen in die Finanzbedarfsanalyse (FBA) bzw. Anmeldung zum Haushalt, 


• Bewerten des Erfüllungsgrads der Funktionalen Forderungen gemäß FFF nach Qualität und Quantität 


anhand des PFK und Bewertung der Auswirkungen auf den geforderten Verwendungszweck, 


• Ableiten technischer (Kern-)Leistungsanforderungen für die Leistungsbeschreibung (LB), 


• für Projekte der Fallgruppen II bis IV: Erarbeiten einer Service Solution Outline zur Beschreibung 


des Designs eines IT-Services oder einer Menge gebündelter IT-Services (z. B. IT-Service Modul, 


IT-Service Package), 


• Prüfen und Bewerten von Maßnahmen der munitionstechnischen Sicherheit und der Schieß-


sicherheit sowie 


• Einholen der ministeriellen Bestätigung der betroffenen wesentlichen nationalen Sicherheits-


interessen im Sinne des Art. 346 AEUV. 


217. Mögliche Lösungen sind in Bezug auf Leistung, Zeit, Kosten und Risiken zu analysieren und 


zu bewerten. Hierzu können u. a. im Rahmen von F&T oder mit den Methoden der WissUstg NT 


entsprechende Aufträge (ggf. zum prototypischen Nachweis der Realisierbarkeit technologischer/ 


technischer Leistungsparameter) erteilt werden.27 Untersuchungen sind unter einsatznahen 


Bedingungen durchzuführen. Erkenntnisse aus der technischen Auswertung von Wehrmaterial 


anderer Staaten sind einzubeziehen. Dabei ist die Einhaltung des (vergabe-)rechtlich zulässigen 


Rahmens (z. B. Produkt- und Herstellerneutralität) durch die Einbindung juristischer Expertise zu 


gewährleisten. Im Einzelfall kann es erforderlich oder sinnvoll sein, bei der Erstellung der 


Lösungsvorschläge vom Prinzip der Produkt- und Herstellerneutralität abzuweichen. Die 


Entscheidung hierüber trifft der zuständige Projektsponsor bzw. die zuständige Projektsponsorin28 auf 


Vorschlag des bzw. der PL. Mit dem Vorschlag ist die Konformität des geplanten Vorgehens mit dem 


Vergaberecht zu bestätigen. 


218. Bei besonders komplexen Projekten, bei denen die bzw. der PL objektiv nicht ohne externe 


Unterstützung in der Lage ist, die funktionalen Forderungen in technisch-funktionale Leistungswerte 


umzusetzen, um auf dieser Grundlage LV zu erarbeiten, kommt die Durchführung eines 


wettbewerblichen Dialogs bzw. einer Innovationspartnerschaft29 in Betracht. Zur Prüfung der 


rechtlichen Voraussetzungen ist der Stab Justitiariat im BAAINBw einzubinden. Die Durchführung 


eines wettbewerblichen Dialogs richtet sich nach dem „Leitfaden zum Wettbewerblichen Dialog“ 
                                                
26  Siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“. 
27  Finanzwirksame Beauftragungen sind vorab in der FFF haushaltsbegründend darzulegen. 
28  Siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“. 
29  Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung innovativer, noch nicht auf dem Markt 


verfügbarer Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen und zum anschließenden Erwerb der daraus hervorgehenden 
Leistungen. Nach einem Teilnahmewettbewerb verhandelt der öffentliche Auftraggeber in mehreren Phasen 
mit den ausgewählten Unternehmen über die Erst- und Folgeangebote. (Quelle: GWB §119, Abs. 7). 
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(BAAINBw VPräs (ziv.) – Az 76-03-00 vom 15. Oktober 2015) und ist vor Einleitung durch den bzw. 


die AL A/AL CIT in Abstimmung mit der bzw. dem AL Plg zu billigen. 


219. Wo sinnvoll möglich, kann der bzw. die kPL ohne das Eingehen von finanziellen 


Verpflichtungen mit der Erarbeitung der LV zum Zwecke der Beschleunigung der Bearbeitung bereits 


vor Billigung der FFF unter Wahrung der Verantwortlichkeiten im IPT beginnen (parallele Erarbeitung 


FFF und LV). 


Stellt der bzw. die kPL in der Analysephase Teil 1 in Abstimmung mit dem IPT fest, dass die 


Forderungen mit einer handelsüblichen Lösung realisiert werden können, beginnt er bzw. sie 


unmittelbar mit der parallelen Erstellung des Lösungsvorschlags. In diesem Fall sind beide 


Dokumente zeitgleich zur Billigung vorzulegen. 


2.1.4 Lösungsvorschläge 


220. Um Realisierungsrisiken zu reduzieren oder (Teil-)Fähigkeiten, die sukzessive zur vollen 


Fähigkeit (bezogen auf die Funktionale Forderung der FFF) anwachsen, frühzeitig bereitstellen zu 


können, kann das Schließen der Fähigkeitslücke unter Beachtung des Grundsatzes der 


Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit schrittweise erfolgen. Hierbei werden Teile eines Projekts (nach 


vollständiger Ausplanung des gesamten Projekts) einzeln, zeitlich versetzt oder auch parallel 


realisiert. In diesem Fall muss die Gesamtsystematik der Lösung beschrieben sein. Die einzelnen 


Teile müssen für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sowie für sich einsatzreif sein. Die 


Aufteilung kann sowohl hinsichtlich der Leistung und der Bedarfszahlen als auch bzgl. ausgewählter 


Nutzer/Betreiber erfolgen. 


221. Die erarbeiteten LV enthalten Aussagen 


• zur Art der vorgeschlagenen Lösung und zum Umfang des Bedarfs (Stückzahlfestlegung/ 


Lizenzen), 


• zur Qualität und Quantität der Forderungserfüllung, 


• zur Erfüllbarkeit von Zulassungsanforderungen und zur Zulassungsstrategie, 


• zum Zeitbedarf für die Realisierung, 


• zur Nutzung (siehe Projektelemente, z. B. Logistik, Personal/Ausbildung, Infrastruktur-


maßnahmen), 


• zum Zeitpunkt geplanter Regenerationen, 


• zu den prognostizierten LCC, getrennt nach Finanzbedarf für die Realisierung, für geplante 


Regenerationen und für die Nutzung, 


• zu den Qualitätssicherungsanforderungen, 


• zur Wirtschaftlichkeit, unter Betrachtung der LCC, 


• zum Risikomanagement (inkl. aller Projektelemente) in Form standardisierter Darstellung der für 


den jeweiligen LV bereits erkannten Frühwarnindikatoren und Risiken, 
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• zur geplanten Nutzungsdauer, 


• zum Soll-Nutzungsprofil, 


• zu ggf. vorliegenden Ergebnissen aus F&T-Vorhaben der Stufen 1 und 2 oder aus der Anwendung 


von Methoden der WissUstg NT, 


• zum spätesten Termin für eine Entscheidung über eine mögliche Folgebeschaffung, um die 


eingeführten Produkte rechtzeitig zum Nutzungsdauerende ablösen zu können, sowie 


• zu den ministeriell bestätigten, wesentlichen nationalen Sicherheitsinteressen, insbesondere zu 


verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien. 


222. Die Bedarfsdeckung mit krankenhaus-/institutsspezifischem Sanitätsmaterial weist 


insbesondere im Hinblick auf eine priorisierte Bearbeitung Ähnlichkeiten zur SiE auf. Aus diesem 


Grund erfolgen die Erarbeitung von LV und die weiteren Arbeitsschritte in Analogie zur Umsetzung 


von FFF (Sofortinitiative) (FFF(S))30. 


Darüber hinaus gelten für die Regeneration von krankenhaus- und institutsspezifischem 


Sanitätsmaterial in der Nutzungsphase die in Abschnitt 2.3.6 beschriebenen Rahmenbedingungen. 


2.1.5 Vorlage der Lösungsvorschläge/Treffen der Auswahlentscheidung 


223. Die erarbeiteten LV der Projektkategorien A und B werden durch das BAAINBw der 


Fachaufsicht der Abt A (Fallgruppen I und IV) bzw. der Abt CIT (Fallgruppen II und III) vorgelegt. 


Die bzw. der AL A/AL CIT holt für die LV den Beitrag 


• der Abt Plg zur konkreten Einplanbarkeit in die Mittelfristplanung, zur finanzplanerischen 


Berücksichtigung und zur Berücksichtigung in der Planungsumsetzung sowie 


• der Abt Haushalt und Controlling (HC) zur Veranschlagung bzw. Berücksichtigung im Haushalt und 


im Finanzplan 


ein. 


Die Abt A erstellt federführend die rüstungswirtschaftliche und die rüstungspolitische Bewertung der 


LV unter Einbindung der Abt CIT für das Teilportfolio Cyber/IT. Die Fachaufsichten A/CIT übersenden 


die LV inkl. der durch die Abt Plg und HC erstellten Beiträge nach Billigung durch die bzw. den AL 


A/AL CIT an die Abt Plg zur abschließenden gesamtplanerischen Bewertung. Die Abt Plg legt die LV 


der bzw. dem GenInsp unter Beteiligung der Abt A/CIT zum Treffen der AWE vor. 


224. Der bzw. die GenInsp wählt einen LV aus. Mit dokumentierter Entscheidung des bzw. der 


GenInsp wird der ausgewählte LV zur AWE. Die bzw. der GenInsp kann in diesem Zusammenhang 


weitere Vorgaben für die Realisierung im Rahmen ihrer bzw. seiner gesamtplanerischen 


Verantwortung machen. Eine Abweichung von diesen Vorgaben ist als Störung im Projektverlauf 


gemäß Abschnitt 7.6 „Behandlung von Störungen im Projektverlauf“ zu behandeln. 
                                                
30  D. h. Begrenzung der Lösungsvorschläge und priorisierte Bearbeitung. 
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225. Die erarbeiteten Lösungsvorschläge der Projektkategorien C und D werden durch das 


BAAINBw an das PlgABw (Fallgruppen I und IV) bzw. das KdoCIR (Fallgruppen II und III) übersendet. 


Die bzw. der AChef PlgABw trifft die AWE in den Fallgruppen I und IV, der bzw. die InspCIR in der 


Fallgruppe II. In der Fallgruppe III treffen der bzw. die InspCIR und der bzw. die AChef PlgABw die 


AWE gemeinsam. Die AWE ist das haushaltsbegründende Dokument für alle Maßnahmen in der 


Realisierungsphase und für die ausgeplanten31 Regenerationsmaßnahmen. 


226. Sofern sich nach Abschluss der Analysephase die Randbedingungen in einem Projekt 


derartig ändern, dass eine Anpassung der AWE (AAWE) erforderlich wird32, ist hierfür das Template 


„ergänzender Lösungsvorschlag“ (ergLV) zu nutzen. Die Beauftragung von ergLV erfolgt durch den 


Projektsponsor bzw. die Projektsponsorin. Die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und 


Beteiligungen bei der Erstellung, Mitzeichnung und Zeichnung/Billigung von ergLV bzw. der AAWE 


ergeben sich aus den Vorgaben für LV bzw. AWE. 


227. Mit dem Treffen der AWE endet die Analysephase. 


2.2 Realisierungsphase 


228. Mit dem Treffen der AWE beginnt die Materialverantwortung für die Einsatzreife des bzw. der 


PräsBAAINBw. In der Realisierungsphase konzentriert sich das BAAINBw auf die Herstellung der 


Einsatzreife und die Vorbereitung der Nutzungsphase. 


Ziel der Realisierungsphase ist es, dem Nutzer/Betreiber geeignete Produkte und Dienstleistungen 


rechtzeitig und einsatzreif sowie im vorgegebenen Finanzrahmen zur Verfügung zu stellen. 


229. Um eine störungsfreie, zügige und eigenverantwortliche Realisierung des Projekts zu 


ermöglichen, sind während der Realisierung grundsätzlich keine Eingriffe in das Projekt vorgesehen. 


Sofern Änderungen/Eingriffe dennoch erforderlich werden, ist nach den Vorgaben des Abschnitts 7.6 


„Behandlung von Störungen im Projektverlauf“ zu verfahren. 


                                                
31  Ausgeplant: Nach Umfang, Zeit und Kosten konkret beschrieben. 
32  Z. B. Kostensteigerungen > 15 %. 
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2.2.1 Aufgaben in der Realisierungsphase 


230. Die bzw. der PL ergreift geeignete Maßnahmen, um das Projekt im vorgesehenen Leistungs-, 


Zeit- und Kostenrahmen zu realisieren. Das Handeln hat sich am Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 


Sparsamkeit auszurichten. Durch das IPT sind Erkenntnisse und Erfahrungen der Nutzung in die 


Realisierung einzubeziehen. 


Die Aufgaben der bzw. des PL umfassen insbesondere 


• das planerische Vorbereiten, Steuern (inkl. Änderungsmanagement) und Überwachen der 


Realisierung inkl. aller betroffenen Projektelemente, 


• das Fortschreiben der Forderungen im eingeführten Datenverarbeitungsverfahren (DV-Verfahren) 


zum Anforderungsmanagement, 


• das Steuern und Überwachen der Erstellung und Finalisierung aller erforderlichen 


produktspezifischen Konzepte (z. B. Projektbezogenes Logistisches Konzept, Einsatzkonzept, 


Ausbildungskonzept, Informationssicherheitskonzept), 


• das Steuern und Überwachen und Dokumentieren der projektbezogenen Kosten mit dem Ziel der 


Minimierung der LCC unter Berücksichtigung des mit der AWE festgelegten produktbezogenen 


Soll-Nutzungsprofils, 


• das Fortführen des projektbezogenen Risikomanagements gemäß den Vorgaben der A-1500/30 


(unter Berücksichtigung aller betroffenen Projektelemente), 


• das Steuern der Vorbereitung, des Abschlusses und der Abwicklung von Verträgen (das BAAINBw 


ist alleiniger Ansprechpartner für den Auftragnehmer), 


• das Steuern von nationalen und internationalen Vereinbarungen, 


• das Erarbeiten/Fortschreiben eines Beitrags als Grundlage für die Planungsumsetzung (Bedarfs-


aktualisierung, Planungsvorschlag, Finanzbedarfsanalyse und Ressourcenplan), 


• das Erstellen und Vertreten der Programmblattbeiträge zu den Jahresprogrammverhandlungen, 


• das Steuern und Überwachen des projektbezogenen Mittelabflusses, 


• das Vertreten des Projekts im Rahmen von Reviews, 


• das Führen der Entscheidungsdokumentation und die Pflege der Projektdaten in der  


IT- Unterstützung CPM (IT-U CPM), 


• das Steuern und Überwachen der integrierten Nachweisführung, 


• das Erstellen der Genehmigung zur Nutzung (GeNu), 


• für Projekte der Fallgruppen II bis IV: das Fortschreiben des Informationssicherheitskonzepts mit 


Vorlage zur Mitzeichnung bei der deutschen militärischen Akkreditierungsstelle für IT-Systeme 


(DEUmilSAA) sowie, im Bedarfsfall, die Beantragung einer Akkreditierung durch die DEUmilSAA, 


• das Vertreten des Projekts nach außen, 
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• das Mitwirken bei der Vorbereitung der Unterrichtung der Gremien des Deutschen Bundestags, 


des Bundesrechnungshofs und anderer Institutionen, 


• im Bedarfsfall das Erarbeiten und Vorlegen von ergLV zur AAWE, 


• das Erstellen von Beiträgen zum Portfoliomanagement, 


• die Umsetzung der Zulassungsstrategie in Abstimmung mit der für die Zulassung zuständigen 


Stelle, 


• für Projekte der Fallgruppen II bis IV: Sicherstellung einer adäquaten und standardkonformen 


Dokumentation des bzw. der realisierten Services in Form eines Service Implementation Records 


und eines Service Deployment Konzepts sowie die Finalisierung des entsprechenden Service-


Steckbriefs und 


• die Fortschreibung der Systemarchitektur. 


231. Sofern das Projekt Teil eines Programms ist, werden einzelne Aufgaben des bzw. der PL 


unter Wahrung des AKV-Prinzips (Darstellung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten) 


an den Programmleiter bzw. die Programmleiterin (ProgL) BAAINBw übertragen.33 Die 


Gesamtverantwortung des bzw. der PL für sein bzw. ihr Projekt bleibt davon unberührt. 


232. Der bzw. die PL nutzt die Fachkompetenz des IPT. Maßnahmen in Bezug auf die 


Projektelemente im Bereich der künftigen Nutzer/Betreiber werden unter Einbeziehung des IPT durch 


die bzw. den PL geplant, gesteuert und überwacht. Die Umsetzung dieser Maßnahmen in den 


betroffenen OrgBer erfolgt in Zuständigkeit der BV der künftigen Nutzer/Betreiber im IPT. 


Die Arbeitsergebnisse in der Realisierung werden durch den bzw. die PL dokumentiert und die 


Information der Beteiligten sichergestellt. Fachlich betroffene Bereiche sind in den Entscheidungs- 


prozess einzubinden. Diese stellen die erforderliche Zuarbeit in Abstimmung mit dem bzw. der PL 


sicher. Der nutzerseitige Sachverstand wird durch die BV der künftigen Nutzer/Betreiber im IPT 


eingebracht. 


233. Die Abt Führung Streitkräfte (FüSK) und die Abt Strategie und Einsatz (SE) informieren sich 


durch kontinuierliche Einsichtnahme in das projektbezogene Berichtswesen und durch ein 


anlassbezogenes Auskunftsrecht zu den Projekten zeitnah über die Auswirkungen auf die 


Fähigkeitsentwicklung bzw. die Einsatzverfügbarkeit. 


234. Durch den gegenseitigen Datenaustausch über die jeweiligen Lagen (Fähigkeitslage, 


Ausrüstungslage (AusrL) und ggf. Einsatzbereitschaftslage (EinsBschftL)) erfolgt eine enge Kopplung 


zwischen Bedarfsdecker und Bedarfsträger. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Erfahrungen 


aus der Realisierung in den LP IPD einfließen. 


235. Die Aufgaben auf ministerieller Ebene (Abt A und CIT) während der Realisierungsphase 


bestehen im Wesentlichen in der Wahrnehmung der Fachaufsicht, insbesondere der Zielnachhaltung 


                                                
33  Siehe hierzu auch Abschnitt 7.5 „Programmmanagement“. 
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von gesetzten Zielen zu Rüstungsprojekten sowie der Finalisierung von im BAAINBw erstellten 


Vorlagen an die Leitung des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) und an das Parlament. 


2.2.2 Vergabe und Vertrag 


236. Zur Umsetzung der AWE führt das BAAINBw das Vergabeverfahren durch und erteilt den 


Zuschlag. 


Zur Vorbereitung der Vergabe sind in den Vertragsentwurf geeignete Projektsteuerungsinstrumente, 


Vorgaben zur Qualitätssicherung (mit Qualitätssicherungsanforderungen an den Auftragnehmer 


sowie ggf. amtlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen), Vorgaben zum Zulassungsprozess bzw. zur 


Akkreditierung, ein Risikomanagement sowie Meilensteine bezüglich Leistung und Kosten (auch als 


Grundlage für das amtsseitige Projektmanagement) aufzunehmen. Die oben genannten Vorgaben 


und Grundlagen sind bereits vor Ausschreibung bzw. Aufforderung zur Angebotsabgabe festzulegen. 


237. Neben der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistung müssen die Vergabeunterlagen 


auch definierte Kriterien für den Nachweis der Vertragserfüllung einschließlich der Erfüllung 


rechtlicher Auflagen sowie notwendiger Unterstützungsleistungen für die amtsseitigen 


Untersuchungen umfassen. Die Untersuchungen sind so präzise zu beschreiben, wie zum Zeitpunkt 


des Vertragsschlusses möglich. Dies betrifft sowohl die Durchführung als auch die Kriterien für 


Nachweisprüfungen34 und amtliche Feststellungen bzgl. vertragsgerechter Erfüllung der 


Leistungserbringung im Rahmen der Abnahme (Prüf- und Abnahmekriterien). Hierzu ist ein 


konsistentes Anforderungsmanagement unter Nutzung eingeführter DV-Verfahren zum 


Anforderungsmanagement zu betreiben. Die Operationelle Architektur liefert hierzu Beiträge durch ihr 


modellbasiertes Anforderungsmanagement. 


238. Unter Berücksichtigung der einschlägigen Beschlusslage zur Vorlagepflicht an den 


Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages (HHA) (im Wesentlichen zu Verträgen, deren 


Auftragswert 25 Mio. € übersteigt), ist der nach dem Vertragsmanagementhandbuch erstellte und 


endverhandelte Vertragsentwurf vor Unterzeichnung dem HHA zur Zustimmung vorzulegen 


(25 Mio. €-Vorlage). 


239. Der bzw. die PL begleitet und überwacht unter Rückgriff auf das IPT die Erbringung der 


vertraglich vereinbarten Leistungen und greift bei Abweichungen ein. Die durch die Amtsseite zu 


erbringenden Leistungen und die amtsseitig erforderlichen Ressourcen zur Integrierten 


Nachweisführung (hier insbesondere amtliche Qualitätssicherung und Projektzuarbeit vor Ort) sind in 


Verantwortung der bzw. des PL im IPT zu planen, zu steuern und zu überwachen. 


                                                
34  Nachweisprüfungen können auch Prüfungen auf gesetzlicher Grundlage betreffen, z. B. bei Luftfahrzeugen 


oder Munition. 







Stand: Juni 2018


Dies
er 


Aus
dru


ck
 un


ter
lie


gt 
nic


ht 
de


m Ä
nd


eru
ng


sd
ien


st!


 Öffentlich  


A-1500/3 Basisverfahren  
 


Seite 26 


2.2.3 Integrierte Nachweisführung 


240. Es ist grundsätzlich eine Integrierte Nachweisführung in Verantwortung des bzw. der PL 


vorzusehen. Das Anforderungsmanagement ist dazu auf Basis der LB unter Nutzung des 


eingeführten DV-Verfahrens konsistent weiter zu führen. 


Zur Feststellung der Eignung des Produkts dienen Leistungsnachweise des Auftragnehmers gemäß 


den Vorgaben des Auftraggebers, die Überprüfung der Leistungswerte, die Einsatzprüfung und die 


Ermittlung der weiteren Betriebsparameter und Funktionsgrenzen. Dabei sind die Nachweise des 


Auftragnehmers (vertragskonforme Leistungserbringung einschließlich der Erfüllung rechtlicher 


Auflagen und der technischen Sicherheit des Produkts) sowie die Untersuchungen des Auftraggebers 


aufeinander abzustimmen. Durch den Hersteller, unabhängige Institute oder amtliche Stellen anderer 


Staaten durchgeführte Untersuchungen sollen anerkannt werden, falls diese den vorgesehenen 


Verwendungszweck abdecken und den Prüfstandards des öffentlichen Auftraggebers genügen. 


241. Zur Integrierten Nachweisführung gehört auch die Einsatzprüfung, die insbesondere die 


Prüfung einsatzwichtiger Funktionen unter Berücksichtigung der Projektelemente und im Soll-


Nutzungsprofil vorgegebener einsatznaher Bedingungen umfasst und durch die künftigen 


Nutzer/Betreiber durchgeführt wird35. Die künftigen Nutzer/Betreiber erklären die Bereitschaft zur 


Übernahme, wenn die Einsatzprüfung erfolgreich gegen den Maßstab der in der AWE festgelegten 


operativen Einsatzszenarien, den Forderungen des PFK und des Soll- Nutzungsprofils durchgeführt 


wurde. 


242. Bei erfolgreichem Leistungsnachweis erfolgt die Abnahme des Produkts durch den 


Auftraggeber. Bei Munition ist eine Pilotlosprüfung durchzuführen, um eine Mengenfertigungsfreigabe 


zu erklären. 


243. Die im Rahmen der Integrierten Nachweisführung gewonnenen Erkenntnisse sind in die 


laufende Realisierung einzubringen bzw. bei der Beauftragung weiterer Lieferungen zu 


berücksichtigen. Bereits in Nutzung befindliche Produkte sind ggf. nachzurüsten. Die Erkenntnisse 


der Einsatzprüfung sind darüber hinaus bei entsprechender Relevanz über das Portfoliomanagement 


zu kommunizieren und in der FäLgBw zu hinterlegen. 


                                                
35  Bei der Realisierung von Großgeräten (Schiffe/Boote) für die Deutsche Marine sind die Bereichsvorschriften 


C1-2020/0-7007 „Durchführung von Funktionsnachweisen und Probefahrten bei Schiffen/Booten“ und  
C1-1530/0-1 „Rahmenweisung für die Integrierte Nachweisführung bei Schiffen/Booten“ zu beachten. 







Stand: Juni 2018


Dies
er 


Aus
dru


ck
 un


ter
lie


gt 
nic


ht 
de


m Ä
nd


eru
ng


sd
ien


st!


 Öffentlich  


 Basisverfahren A-1500/3 
 


Seite 27 


2.2.4 Genehmigung zur Nutzung 


244. Auf Grundlage der Ergebnisse der Integrierten Nachweisführung und sonstiger Erkenntnisse 


erteilt die bzw. der PräsBAAINBw für Projekte der Projektkategorien A und B die GeNu36. Im Falle der 


Projektkategorien C und D wird die GeNu durch die bzw. den PL erteilt. Mit ihr wird festgestellt, dass 


• die sichere Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Auflagen erfolgen 


kann bzw. die Sicherheit gegeben ist, 


• die Leistungsfähigkeit entsprechend den Vorgaben der AWE gegeben ist, 


• sofern ein Service realisiert wird, alle Anforderungen an den zu erbringenden Service erfüllt 


werden (HelpDesk, Laufzeiten, Servicelevel etc.) und die Integration in nutzungsspezifische 


Betriebsprozesse des IT-SysBw erfolgt ist, 


• die Einsatzreife hergestellt ist, 


• die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck gegeben und die Übernahmebereitschaft 


der Nutzer/Betreiber erklärt worden ist sowie 


• eine Pilotlosprüfung durchgeführt ist, um die Mengenfertigungsfreigabe zu erklären (u. a. bei 


Munition, ABC-Filtern). 


245. Sofern Restmaßnahmen zur Herstellung der Einsatzreife abzuschließen sind oder eine 


Teilnutzung vorgesehen ist, sind Aussagen zur Einsatzreife und ggf. zu Nutzungseinschränkungen37 


in die GeNu aufzunehmen. Alle weiteren erforderlichen Aktivitäten, Prüfungen und Tests sind 


auszuplanen und in der GeNu zu dokumentieren. Eventuell fehlende Nachweise sind 


schnellstmöglich zu erbringen. Im Bedarfsfall sind zur Kompensation geeignete Unterstützungs-


maßnahmen (z. B. Ausbildungs- und Industrieunterstützung) zu beauftragen. 


2.2.5 Abschluss der Realisierungsphase 


246. Die Realisierungsphase wird mit Übergabe des letzten Exemplars an die Nutzer/Betreiber 


abgeschlossen und die erzielten Ergebnisse, insbesondere zu Leistung (anhand des eingeführten  


DV-Verfahrens für das Anforderungsmanagement), Zeit und Kosten, werden formlos im Sinne eines 


BAAINBw-internen Soll-Ist-Vergleichs den vorgegebenen Zielen gegenübergestellt und dokumentiert 


(Realisierungsabschluss). Wesentlicher Anteil des Soll-Ist-Vergleichs ist die Darstellung der 


Gründe/Ursachen für die Zielerreichung oder -abweichung. Dies dient der Projektbewertung durch den 


bzw. die PL und dem projektübergreifenden Wissenstransfer. Liegen wesentliche Erkenntnisse zum 


Abschluss der Realisierungsphase vor, die von übergeordnetem Interesse sind, ist die Leitung 


BAAINBw zu informieren. Die gewonnenen Erfahrungen sind im Rahmen des Wissensmanagements 


projektübergreifend zur Verfügung zu stellen, um das Projektmanagement kontinuierlich zu verbessern. 


                                                
36  Eine Delegation auf die Ebene AL BAAINBw ist möglich. 
37  Dadurch entsteht keine „eingeschränkte GeNu“ o. ä., es gibt nur den Dokumententyp „GeNu“. 
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2.3 Nutzungsphase 


247. Mit der Übergabe des ersten Exemplars an die Insp der militärischen OrgBer bzw. die 


Verantwortlichen der zivilen OrgBer übernehmen diese die Betriebs- und Versorgungsverantwortung 


(siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“) für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatz-


bereitschaft. 


248. Damit beginnt auch die Nutzungsphase des Produkts, die mit der Aussonderung des letzten 


Exemplars endet. Bei immateriellen Gütern (Dienstleistungen, Lizenzen, Rechte) beginnt die 


Nutzungsphase sinngemäß mit der ersten Abnahme/Inanspruchnahme durch den Nutzer und endet 


mit dem vertraglich vereinbarten Ende der Leistungserbringung bzw. Inanspruchnahme. 


249. Ziel der Nutzungsphase ist die sichere und wirtschaftliche Nutzung entsprechend dem in der 


AWE dokumentierten Verwendungszweck. Die Grundlagen hierfür sind bereits in der Analyse- und 


Realisierungsphase zu legen. 


2.3.1 Aufgaben in der Nutzungsphase 


250. In der Nutzungsphase sind alle Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung der 


Einsatzreife sowie der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft durchzuführen. Die Aufgaben in der 


Nutzungsphase werden in der Zentralvorschrift A1-1530/0-7000 VS-NfD „Wahrnehmung der 


Aufgaben in der Nutzungsphase“ im Detail festgelegt. 


251. Im IPT wird in Verantwortung des bzw. der PL die Nutzungssteuerung wahrgenommen. 


Durch die Teilnahme des PlgABw/KdoCIR am IPT wird sichergestellt, dass die Erfahrungen aus der 


Nutzung in den LP IPD einfließen. 


252. Die Abt FüSK und die Abt SE informieren sich durch kontinuierliche Einsichtnahme in das 


projektbezogene Berichtswesen und durch ein anlassbezogenes Auskunftsrecht zu den Projekten 


über die Auswirkungen auf die Fähigkeitsentwicklung bzw. die Einsatzverfügbarkeit. 


2.3.2 Materialverantwortung für die Einsatzreife 


253. Die bzw. der PräsBAAINBw hat die Materialverantwortung für die Einsatzreife. Die 


durchzuführenden Managementaufgaben konzentrieren sich auf den Erhalt und die 


Wiederherstellung der Einsatzreife der Produkte und werden im Rahmen der Nutzungssteuerung 


durch das BAAINBw unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit sowie der Auswirkungen auf die LCC 


geplant und gesteuert. Der bzw. die PL nimmt in diesem Rahmen die produktbezogenen Aufgaben 


des bzw. der Materialverantwortlichen für die Einsatzreife wahr. 
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254. Die Aufgaben des bzw. der PL bzw. Service Owners38 umfassen in der Nutzungsphase 


insbesondere: 


• Planen, Steuern und Koordinieren aller Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung der 


Einsatzreife eingeführter Produkte bzw. der Durchführung der Restmaßnahmen zur Herstellung 


der Einsatzreife bei übernommenen Produkten: 


+ Koordinieren/Weiterführen der Bearbeitung der Projektelemente, 


+ Durchführen der Restmaßnahmen zur Herstellung der Einsatzreife, 


+ Durchführen des Obsoleszenzmanagements39, 


+ Durchführen der produktbezogenen Fachplanung, 


+ Risikomanagement gemäß A-1500/30, 


+ Steuerung der System-/Gerätelogistik 


− Konfigurations- und Bauzustandsmanagement/Gerätebearbeitung, 


− Überwachung und Änderung der Materialgrundlagen (Stammdatenpflege, -änderung, 


technische Dokumentation), 


• Einleiten und Koordinieren von Maßnahmen zur Durchführung von Produktänderungen, 


• Veranlassen/Steuern von Nach- und Ersatzbeschaffungen, 


• Veranlassen/Beantragen von Ergänzungsbeschaffungen, 


• Initiieren/Steuern von Produktverbesserungen, 


• Erfassen, Prognostizieren, Steuern und Überwachen der produktbezogenen LCC während der 


Nutzungsphase, 


• Bereitstellen von technischer Kompetenz auf Anforderung der „Betriebs- und Versorgungs-


verantwortlichen für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft“ (BVV), 


• Zusammenfassen der Beiträge der BVV (unter Wahrung der Herkunftstransparenz), Einbringen 


des Finanzbedarfs in die Bedarfsaktualisierung, 


• Bewerten des produktbezogenen Planwertes im Rahmen des harmonisierten 


Planungsvorschlages und des aus dem Ressourcenplan ermittelten produktbezogenen 


Planwertes, 


• Führen der produktbezogenen Entscheidungsdokumentation, 


• Sicherstellen der rechtzeitigen Bereitstellung der jeweils aktuellen technischen Dokumentation, 


• Einfordern, Auswerten und Umsetzen von Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem Betrieb der 


Produkte, 


• Feststellen von überschüssigem (gemäß Meldung der BVV) und/oder für den bestimmungs-


gemäßen Gebrauch nicht mehr zu verwendendem Material, 


                                                
38  Siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“. 
39  Bei Munition Durchführen der Zentralen Munitionsüberwachung. 
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• Aussondern und ggf. Unterstützen bei zeitnaher Verwertung, inkl. ggf. erforderlicher 


verwertungsvorbereitender Maßnahmen, 


• Steuern der Vorbereitung, des Abschlusses und der Abwicklung von Verträgen unter 


Berücksichtigung nationaler und internationaler Vereinbarungen; das BAAINBw bleibt alleiniger 


Ansprechpartner für Auftragnehmer in der Nutzungsphase, 


• Erarbeitung, Darstellung und Bewertung der produkt-, projekt- und dienstleistungsbezogenen 


Lagedarstellung, 


• Herbeiführen/Festlegen von technischen Sofortmaßnahmen (z. B. Nutzungseinschränkungen, 


Sperrungen) bei gegebener Veranlassung unter Einbeziehung der BVV und anderer zuständiger 


Stellen (z. B. Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufABw) General Flugsicherheit der Bundeswehr), 


• Auswerten von Betriebsdaten und Störungsmeldungen sowie weiterer Informationen aus Betrieb 


und Einsatz, die durch die Nutzer/Betreiber erfasst und zur Verfügung gestellt werden, 


• Durchführen der Produktbeobachtung, einschließlich Erfassen und Auswerten von Erkenntnissen 


aus Grundbetrieb, Übungen und Einsätzen, 


• Steuern aller Projektelemente bei Wechsel oder Änderung der Rahmenbedingungen, Änderung 


des Soll-Nutzungsprofils und auf Basis von Erkenntnissen aus der Produktbeobachtung, 


• Erstellen und Einbringen der Programmbeiträge für Entwicklung (entwicklungstechnische Betreuung 


(ETB)/Änderungsforderungen (ÄF)) und Beschaffung (Produktänderungen, Nach-/Ersatz-


beschaffungen) sowie der Haushaltsbeiträge für die Instandhaltung/Produkterhaltung 


(Produktbeiträge), 


• Steuern des produktbezogenen Budgets in der Nutzung, 


• Bedarfsgerechtes Anpassen/Festlegen von Vorgaben für Ersatzteilbewirtschaftung sowie für 


Instandhaltung und Fertigung auf der Grundlage von Klarstandsfestlegungen, 


• Koordinieren der Durchführung von Instandhaltungs-/Produkterhaltungsmaßnahmen ggf. in 


Abstimmung mit den BVV, 


• Maßnahmen gemäß Abschnitt 7.6 „Behandlung von Störungen im Projektverlauf“ durchführen, 


• Fortschreiben der Operationellen Architektur sowie 


• Fortschreiben der Zulassungsstrategie. 


255. Hierbei nutzt die bzw. der PL die Fachkompetenz des IPT. Maßnahmen der 


Nutzungssteuerung im Bereich der Nutzer/Betreiber werden unter Einbeziehung des IPT durch den 


bzw. die PL geplant und gesteuert. Die BV der Nutzer/Betreiber im IPT veranlassen die Umsetzung 


dieser Maßnahmen in den betroffenen OrgBer. 


256. Der bzw. die PL dokumentiert die Arbeitsergebnisse der Nutzungssteuerung und stellt die 


Information der Beteiligten sicher. Fachlich betroffene Bereiche sind in den Entscheidungsprozess 


einzubinden. Diese stellen die erforderliche Zuarbeit in Abstimmung mit der bzw. dem PL sicher. Der 


nutzerseitige Sachverstand wird durch die BV der Nutzer/Betreiber im IPT eingebracht. 
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257. Falls sich Erkenntnisse ergeben, die eine Änderung des Produkts erforderlich machen, sind 


durch den bzw. die PL mögliche Lösungen nach Nutzen und Risiken hinsichtlich Leistung, Zeit und 


Kosten auch unter wirtschaftlichen Aspekten zu bewerten. Dabei sind auch Handlungsalternativen in 


allen PlgKat zu betrachten. Mögliche Minderleistungen oder Nutzungseinschränkungen sind in 


Abstimmung mit dem PlgABw bzw. dem KdoCIR zu bewerten und nach Billigung ggf. in Kauf zu 


nehmen. 


2.3.3 Betriebs- und Versorgungsverantwortung für den Erhalt der 
Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft 


258. In Abgrenzung zur Materialverantwortung für die Einsatzreife nehmen die Insp der 


militärischen OrgBer bzw. die Verantwortlichen der zivilen OrgBer die „Betriebs- und 


Versorgungsverantwortung für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft“40 der ihnen 


zur Nutzung übergeben Produkte wahr. Bei IT-Produkten nimmt die bzw. der BVV zugleich die 


Aufgaben des „IT-Service Verantwortlichen Einsatz und Betrieb“ (IT-SVEB) wahr. 


Produktbezogen wird die Betriebs- und Versorgungsverantwortung durch einen bzw. eine BV 


wahrgenommen. Sie umfasst insbesondere: 


• Sicherstellen des bestimmungsgemäßen Betriebs und Gebrauchs, 


• Wahrnehmen von Aufgaben der Materialbewirtschaftung, 


• Erhalten und Wiederherstellen der Verwendungsfähigkeit des Produkts durch Maßnahmen im 


Rahmen der Instandhaltung/Produkterhaltung mit eigenen Ressourcen und/oder Leistungen 


Dritter, soweit dazu keine bestehenden vertraglichen Regelungen zu ändern oder neu einzugehen 


sind und die in der Dokumentation festgelegte Konfiguration des Produkts nicht verändert wird. 


Hierzu zählen u. a.: 


+ Logistik im Zuständigkeitsbereich gemäß der Fachstrategie Logistik, 


+ Umsetzen der projektbezogenen Konzepte oder vergleichbarer Festlegungen der FFF in 


Verbindung mit der AWE (sofern kein eigenes projektbezogenes Konzept erstellt wurde) im 


jeweiligen OrgBer und in den Einsätzen der Bundeswehr, 


+ Bearbeiten von Projektelementen entsprechend der Koordinierung durch den bzw. die PL, 


+ System-/Gerätelogistik (Instandsetzungslenkung eigener oder zugeordneter Ressourcen, 


Vorgabe des betriebsabhängigen Ersatzteilfolgebedarfs), 


+ Mitarbeit bei der produktbezogenen Fachplanung, 


• Durchführen von Änderungen an Produkten nach Weisung des bzw. der und in Abstimmung mit 


dem bzw. der Materialverantwortlichen für die Einsatzreife, 


                                                
40  Siehe auch Bereichsvorschrift C1-1500/0-7020 „Wahrnehmung der Betriebs- und Versorgungs- 


verantwortung für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft“. 
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• Bereitstellen von produktbezogenen Erfahrungen, Erkenntnissen und Ausgabendaten41 sowie 


Entwickeln von Vorschlägen aus dem Betrieb als Beitrag zur Planung und Weiterentwicklung der 


Fähigkeit sowie zur Steigerung der Kostenkompetenz des BAAINBw, 


• Erfassen und Bereitstellen von qualitätsgesicherten Betriebsdaten und Störungsmeldungen, 


• Priorisieren der zugewiesenen Haushaltsmittel und der Maßnahmen des bzw. der 


Materialverantwortlichen für die Einsatzreife bei erforderlichen Anpassungen und Abstimmung mit 


der bundeswehrübergreifenden Priorisierung gemäß des bzw. der GenInsp, 


• Planen und Erstellen des Beitrags für den Finanzbedarf zum Erhalt der Einsatzfähigkeit und 


Einsatzbereitschaft als Zuarbeit an den Materialverantwortlichen für die Einsatzreife (z. B. 


Instandhaltung und Ersatzteilfolgebedarf), 


• Anzeigen von im eigenen Verantwortungsbereich überschüssigem und/oder für den 


bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht mehr zu verwendendem Material zur Einleitung der 


Aussonderung und Verwertung gegenüber dem bzw. der Materialverantwortlichen für die 


Einsatzreife sowie 


• Sicherstellung der Regenerations- und Folgeausbildung des eigenen Personals für im eigenen 


OrgBer genutzte Produkte42. 


2.3.4 Produktänderung, Produktverbesserung, Nachbeschaffung, 
Ersatzbeschaffung, Ergänzungsbeschaffung 


259. Aus der Produktbeobachtung und dem Betrieb (Einsätze, Übungen und Ausbildung) 


gewinnen Nutzer/Betreiber und PL Erkenntnisse und leiten daraus ggf. Handlungsbedarf ab. Dies 


können kurzfristig notwendige Änderungen für das Material im Einsatz sein, aber auch Erkenntnisse, 


die in der mittelfristigen Planung zur Verbesserung existierenden Materials oder bei der Beschaffung 


neuer Produkte berücksichtigt werden müssen. Erkannte Handlungsbedarfe sind im IPT abzustimmen 


und zu entscheiden. 


2.3.4.1 Produktänderungen 


260. Änderungen eingeführter Produkte sind nur zulässig zum Erhalt oder zur Wiederherstellung 


der Einsatzreife sowie zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Nutzung. 


Dabei muss zumindest eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sein: 


• Anpassen des Produkts an rechtliche Bestimmungen (z. B. auf dem Gebiet der Zulassung, des 


Umweltschutzes oder des Arbeitsschutzes) oder aufgrund nationaler/internationaler 


Verpflichtungen, 


                                                
41  Kassenwirksame Ausgaben. 
42  Für das Projekt SASPF sind die Zuständigkeiten für die Ausbildung gemäß der Zentralvorschriften A1-221/0-6 


„Ausbildung Standard-Anwendungs- Software-Produkt-Familien“ und A1-221/0-7 „Standard-Anwendungs-
Software- Produkt-Familien (SASPF) Ausbildungsunterlagen“ geregelt. 
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• Beseitigen von auftretenden Gefährdungen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 


Beschäftigten der Bundeswehr und Dritten oder der Umwelt, die durch das Produkt verursacht 


werden, 


• Beseitigen von Funktionsstörungen oder Schwachstellen des Produkts, 


• extern verursachter Änderungsbedarf einzelner Produktbestandteile (Komponenten/Baugruppen) 


bzw. am Konstruktionsstand oder der Konfiguration eines Produkts, beispielsweise durch 


Obsoleszenzen, Kooperationsfähigkeit oder zum Wiederherstellen der Interoperabilität oder 


• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Nutzung, z. B. durch Nachweis wesentlicher 


Kostenersparnisse. 


261. Bei der Planung und Durchführung der Produktänderung ist das gesamte IPT, aber 


mindestens der bzw. die BV des PlgABw, zu beteiligen. Es sind alle Projektelemente zu betrachten 


und die operationelle Architektur ist anzupassen bzw. fortzuschreiben. Die der vorgesehenen 


Änderung zugrunde liegende Problemstellung und die erforderlichen Maßnahmen sind gemäß jeweils 


gültiger Erlasslage „Änderung von Produkten“43 zu dokumentieren. Die betroffenen Elemente der 


operationellen Architektur sind nachzupflegen. Das verbindliche Dokument ist die 


Änderungsgenehmigung (ÄG) entsprechend der Verteidigungsgerätenorm (VG) 95031. 


262. Haushaltsrelevante Produktänderungen unterhalb von 25 Mio. € Gesamtausgaben44 werden 


durch den bzw. die PL dokumentiert und begründet. Sie werden durch den bzw. die PräsBAAINBw 


nach vorheriger Beteiligung des bzw. der BfHH schlussgezeichnet und begründen damit die für die 


Durchführung der Produktänderung benötigten investiven Haushaltsmittel. Der Haushaltsmittelbedarf 


ist zuvor in die Finanzbedarfsanalyse einzubringen. 


263. Haushaltsrelevante Produktänderungen mit Gesamtausgaben über 25 Mio. € sind der 


Projektsponsorin bzw. dem Projektsponsor zur Entscheidung vorzulegen und anschließend durch den 


bzw. die PräsBAAINBw schlusszuzeichnen. Die bestehende GeNu ist auf ihre Gültigkeit hin zu 


überprüfen, ggf. anzupassen und erneut zu erklären. 


2.3.4.2 Produktverbesserungen 


264. Produktverbesserungen können aus einer zwingenden Änderung der Forderungslage oder 


als Erkenntnis aus der Wahrnehmung der Materialverantwortung für die Einsatzreife oder der BVV 


resultieren. Nach Billigung der Initiative/Grobabschätzung/Vorhabenskizze sind die FFF der 


Fallgruppen I und IV durch das PlgABw, die der Fallgruppen II und III durch das KdoCIR zu ändern, 


ggf. neu zu erstellen und zu billigen. Dementsprechend ist auch die AWE anzupassen oder neu zu 


erstellen (siehe hierzu Abschnitt 2.1.5). 


                                                
43  Verteidigungsgerätenorm VG 95031. 
44  Den rüstungsinvestiven Anteil betreffende Gesamtausgaben. 
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2.3.4.3 Anpassung der Nutzungsdauer 


265. Sofern aus operationellen, technischen oder wirtschaftlichen Gründen eine Änderung der 


Nutzungsdauer erforderlich ist, wird das weitere Vorgehen zwischen dem BAAINBw und dem 


PlgABw/KdoCIR unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Fähigkeitsprofil, der weiteren 


Einplanbarkeit in die Mittelfristplanung, die FBA und den Ressourcenplan sowie im Haushalt 


abgestimmt, die Entscheidung in der Projektdokumentation festgehalten und falls erforderlich mit 


einer AAWE festgelegt. 


2.3.4.4 Nachbeschaffungen/Ersatzbeschaffungen 


266. Nachbeschaffungen dienen dem Auffüllen eines entstandenen Untersolls bei eingeführten 


Produkten. Nachbeschaffungen werden mit dem Aussonderungsbescheid in Verbindung mit der AWE 


begründet. Sofern Nachbeschaffungen des ursprünglichen Produkts nicht mehr oder nicht mehr 


wirtschaftlich möglich sind, können alternativ verfügbare, dem Stand der Technik entsprechende 


Produkte auf der Grundlage des Aussonderungsbescheids in Verbindung mit der AWE als 


Ersatzbeschaffungen eingeführt werden. Ersatzbeschaffungen können auch dazu dienen, abgängige 


Produkte (z. B. im Rahmen einer Regeneration) zu ersetzen. Die Vorgaben für Nach- und Ersatz-


beschaffungen sind bei in der AWE ausgeplanten Regenerationen sinngemäß anzuwenden. Die 


Änderungen des über die Ersatzbeschaffung eingeführten Produkts gegenüber dem ursprünglichen 


Produkt sind in einer ÄG gemäß VG 95031 zu dokumentieren. 


2.3.4.5 Ergänzungsbeschaffungen 


267. Ergänzungsbeschaffungen eingeführter Produkte sind nur zur Deckung eines begründeten 


Mehrbedarfs zulässig. Der gegenüber der AWE erhöhte Bedarfsumfang wird durch das 


PlgABw/KdoCIR in Abstimmung mit den Nutzern/Betreibern und dem BAAINBw beschrieben. 


268. Mehrbedarfe, die sich aus einer nachträglich erforderlich werdenden Korrektur des 


ausgewählten Lösungsvorschlags ableiten lassen, sind wie Störungen im Projektverlauf (siehe 


Abschnitt 7.6) zu behandeln. Die Projektsponsorin bzw. der Projektsponsor entscheidet über das 


weitere Vorgehen. Grundsätzlich ist nur eine Anpassung der AWE (z. B. in Bezug auf Leistung, Zeit 


oder Kosten), nicht aber eine Änderung zur FFF erforderlich. Die Initiative für die Anpassung einer 


AWE ergreift der bzw. die PL im BAAINBw. 


269. Mehrbedarfe, die eine Erhöhung der in den haushaltsbegründenden Dokumenten 


abgebildeten Stückzahlen erfordern (z. B. aus Organisationsänderungen resultierend), sind durch das 


PlgABw/KdoCIR zu beschreiben und zu begründen. Das PlgABw/KdoCIR erarbeitet dazu eine 


ÄzFFF, mit der der zusätzliche Bedarf begründet und gebilligt wird. Die Haushaltsbegründung erfolgt 


anschließend mit einem ergLV und der AAWE. 
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2.3.5 Betreuungsleistungen 


270. Zum Erhalt der Einsatzreife von Produkten können Betreuungsleistungen der 


Wirtschaft/Industrie oder des OrgBer Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (AIN) erforderlich 


sein. 


2.3.5.1 Technisch-Logistische Betreuung 


271. TLB-Leistungen sind Leistungen zur Informationsgewinnung, -aufbereitung und  


-bereitstellung, die im Rahmen des Erhalts der Einsatzreife in Nutzung befindlicher Produkte durch 


die Wirtschaft/Industrie erbracht werden. 


272. Hierbei gilt: 


• Bei der internen Aufgabenzuordnung und Bemessung eigener Kapazitäten sind die TLB- 


Leistungen zu berücksichtigen. 


• Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Inanspruchnahme von TLB-Leistungen sind vor einer 


Vergabe zu prüfen. 


• Die Verantwortung für das Erfassen, Planen und Überwachen der TLB-Leistungen liegt bei der 


bzw. dem zuständigen PL. 


• Leistungen der TLB sind aus Materialerhaltungstiteln zu finanzieren. 


2.3.5.2 Entwicklungstechnische Betreuung 


273. ETB-Leistungen, die als Entscheidungsgrundlage für die Änderung von Produkten 


erforderlich sind, werden durch die Wirtschaft/Industrie, durch den OrgBer AIN oder ggf. durch andere 


Einrichtungen erbracht. In diese Leistungen ist der technische Aufwand, welcher die Änderung 


vorbereitet, einbezogen (einschließlich des Aufwands für Software und Dokumentation). 


274. ETB-Leistungen enden mit der Entscheidung über die Realisierung der angestrebten 


Änderung. Die Zuständigkeit für die Planung und Inanspruchnahme von ETB- Leistungen liegt bei der 


bzw. dem PL. 


275. Leistungen der ETB sind aus Entwicklungsmitteln zu finanzieren und mit einer ÄF gemäß VG 


95031 durch den bzw. die PL zu begründen und zu dokumentieren. Die ÄF ist als Anlage zur AWE in 


die Projektdokumentation mit aufzunehmen. 


2.3.6 Regeneration von krankenhaus- und institutsspezifischem 
Sanitätsmaterial in der Nutzungsphase 


276. Die Ausstattung der Streitkräfte mit krankenhaus- und institutsspezifischen Sanitätsgerät 


erfolgt auf Grundlage des CPM mit der Besonderheit, dass die Bundeswehr(zentral)krankenhäuser 


(Bw(Z)Krhs) und die Institute der Bundeswehr (Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe, 
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Schifffahrtmedizinisches Institut der Marine, Sportmedizinisches Institut, Pharmakologisch- 


toxikologisches Institut, Mikrobiologisches Institut, Radiobiologisches Institut, Institut für 


Präventivmedizin und Zentrale Institute des Sanitätsdienstes) jeweils als in sich geschlossenes 


System zu werten und damit als Gesamtheit einem Produkt gemäß CPM gleichzusetzen sind. Ferner 


gilt diese Vorgabe auch für die Apotheken im Grundbetrieb, den betriebsärztlichen Dienst der 


Bundeswehr, den medizinischen Dienst der Personalgewinnungsorganisation der Bundeswehr und 


für den Anteil regionaler Sanitätseinrichtungen, die der fachärztlichen, fachzahnärztlichen, 


truppenärztlichen und truppenzahnärztlichen Versorgung im Grundbetrieb im Inland dienen und in 


denen regelmäßig krankenhaus- und institutsspezifisches Sanitätsgerät zum Einsatz kommt. Bei 


Bedarf können im Ausnahmefall ortsfeste Sanitätseinrichtungen in Einsatzländern ebenso mit 


krankenhaus- und institutsspezifischem Sanitätsgerät auf Basis dieser Zentralen Dienstvorschrift 


ausgestattet werden. Regenerationsmaßnahmen von krankenhaus- und institutsspezifischem 


Sanitätsgerät in der Nutzungsphase können daher im Allgemeinen als Ersatzbeschaffungen gemäß 


des CPM durchgeführt werden. 


277. Die durchgeführten Regenerationsmaßnahmen sind zu dokumentieren, die Ausstattungs-


änderungen sind festzulegen und jährlich durch eine Anlage zur AWE zu ergänzen und 


fortzuschreiben. Eine Abstimmung zwischen dem BAAINBw und dem PlgABw ist für o. g. Fälle 


insbesondere notwendig, um die Maßnahmen im Rahmen der jährlichen Erstellung der FBA bzw. des 


Ressourcenplans zu berücksichtigen und im Zuge der Jahresprogrammverhandlungen planerisch 


bewerten zu können. 
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3 Verfahren für die Beschaffung handelsüblicher 
Informationstechnik 


FFFmLV
TAFmLV


AWE


GeNu


Analyse Realisierung Nutzung
Anteil 
Integrierte
Planung


IPT IPTIPT


PlgABw/KdoCIR
OrgBerBAAINBw (kPL/PL)


Industrie (Teilnahme nur wenn rechtlich möglich)


Legende:


IPT :  Integriertes Projektteam


Der obere Halbkreis der Kreisdiagramme repräsentiert den OrgBer/Ber, der in der betreffenden Phase die Leitung des IPT stellt.  


Abb. 4: Ablauf des Verfahrens für die Beschaffung handelsüblicher Informationstechnik 


301. Der Bereich der Informationstechnik weist eine hohe Innovationsgeschwindigkeit auf. Bei 


einem weitestgehend vergleichbaren Einsatzprofil zu zivilen Bereichen soll bei der Realisierung auf 


handelsübliche Lösungen und Produkte ohne signifikanten Integrationsanteil und ohne signifikante 


Anpassungen (Customizing) zurückgegriffen werden. Geringe Anpassungen in Form einer 


kundenspezifischen Konfiguration sind möglich, Anpass- oder Neuentwicklungen sind jedoch nicht 


vorgesehen. Um eine zügige, der Innovationsgeschwindigkeit angepasste Realisierung zu 


ermöglichen, sollen sich die Forderungen an den marktverfügbaren Lösungen orientieren. 


302. In diesem Fall erübrigt sich die Betrachtung mehrerer Lösungswege. Auch die Erstellung 


mehrerer Lösungsvorschläge zum Lösungsweg CGM ist nicht erforderlich, da sich die Forderungen 


an einer marktverfügbaren Lösung orientieren und eine abgestufte Forderungserfüllung somit entfällt. 


Auf mögliche unterschiedliche Beschaffungsarten (Kauf, Miete, Leasing) ist geeignet einzugehen. 


303. Die Dokumente FFF und LV werden zum Dokument FFFmLV zusammengefasst. 


304. Architekturprojekte im Sinne der IT-Strategie des Geschäftsbereichs (GB) BMVg werden 


aufgrund ihrer Besonderheiten in der Beschreibung der Funktionalen Forderung in einem eigenen 


Dokument TAFmLV beschrieben. 


305. Dieses Verfahren kann bei Projekten der Fallgruppen II und III angewendet werden. 
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3.1 Analysephase 


3.1.1 Aufgaben in der Analysephase 


306. Nach Beauftragung einer FFFmLV oder einer TAFmLV durch die Abt CIT richtet das 


BAAINBw ein IPT unter seiner Leitung ein bzw. beauftragt ein bestehendes IPT. Der bzw. die 


PräsBAAINBw benennt den bzw. die PL, der bzw. die die Leitung des IPT übernimmt, das KdoCIR 


benennt den stellvertretenden Leiter bzw. die stellvertretende Leiterin IPT (StvLtrIPT). Die Beteiligung 


des PlgABw am IPT wird zwischen dem PlgABw und dem KdoCIR abgestimmt. 


307. Die bzw. der PL/Ltr IPT ist in der Analysephase für den Lösungsanteil verantwortlich und für 


das Projekt gesamtverantwortlich. Der bzw. die StvLtrIPT ist verantwortlich für den Forderungsanteil. 


Entscheidungen trifft die bzw. der LtrIPT in der zusammengelegten Analysephase im Einvernehmen 


mit dem bzw. der StvLtrIPT. Im Dissensfall ist ggf. bis zur Ebene AL CIT zu eskalieren. Die bzw. der 


AL CIT entscheidet abschließend. 


308. Das BAAINBw bringt seine technische und wirtschaftliche Kompetenz in das IPT ein. 


Grundsätzlich wird, soweit erforderlich und (vergabe-)rechtlich vertretbar, durch das BAAINBw in 


dieser frühen Phase Fachkompetenz der Wirtschaft/Industrie, insbesondere auch der Inhouse-


Gesellschaften, sachgerecht einbezogen. Die Einbindung der fachlichen Kompetenz wird durch die 


Teilnahme der BV der künftigen Nutzer/Betreiber im IPT sichergestellt. Der bzw. die PL richtet hierzu 


ein Projektmanagement45 inklusive eines Risikomangements ein. 


309. Die bzw. der PL und der bzw. die StvLtrIPT sind dafür verantwortlich, dass den künftigen 


Nutzern/Betreibern geeignete Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig und einsatzreif sowie im 


vorgegebenen Finanzrahmen zur Verfügung gestellt werden. 


310. Das IPT prüft und berücksichtigt zur Formulierung der Funktionalen Forderungen: 


• Erkenntnisse über vorhandene, marktverfügbare oder in Entwicklung befindliche Produkte und 


Dienstleistungen, insbesondere zu CGM-Produkten bzw. Dienstleistungen, 


• Erkenntnisse und Ergebnisse aus den Bereichen Normung und Standardisierung, 


• Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich IT-Sicherheit/Cyber Security, 


• Erkenntnisse und Erfahrungen aus Nutzung und Betrieb (inkl. Einsatz), 


• Erkenntnisse über im IT-Service Portfolio der Bundeswehr vorhandene IT-Services, 


• Erkenntnisse von Alliierten und Partnern, 


• Erkenntnisse aus internationalen Rüstungskooperationen sowie 


• Erkenntnisse und Ergebnisse der wehrtechnischen F&T sowie WissUstg NT. 


                                                
45  Projektmanagement beinhaltet ein wirksames und flexibles Projektcontrolling. 
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311. Bei der Erarbeitung des Lösungsanteils in Form technisch-funktionaler Leistungswerte 


ergeben sich u. a. folgende Aufgaben: 


• Marktsichtung und Bewertung verfügbarer Produkte und Dienstleistungen, 


• Prüfen und Bewerten möglicher Kooperationen (national/international), 


• Sicherstellen, dass keine nach bestehenden oder zu erwartenden deutschen Rechtsvorschriften 


oder internationalen Übereinkommen unzulässigen Produkte in die Bundeswehr eingeführt 


werden, insbesondere Prüfung gemäß A-2146/1, 


• Erstellen der Systemarchitektur auf Projektebene, 


• Berücksichtigen des IT-Rahmenkonzepts des Bundes, der Strategischen Leitlinie Digitalisierung, 


der IT-Strategie sowie der aktuellen Strategie der BWI46, 


• Berücksichtigen und Anwenden aktueller Normen und Standards, 


• Bewerten des Lösungsanteils (inkl. aller Projektelemente) im Kontext einer Systemarchitektur, insbe-


sondere technisch-wirtschaftliche Abhängigkeiten von geplanten oder in der Realisierung befind-


lichen Projekten/Programmen bzw. bereits vorhandenen Produkten/Dienstleistungen/IT-Services, 


• Ermitteln der Stückzahlen/Lizenzen gemäß Vorgaben FPBw (Soll), 


• Ausplanen der Realisierungs- und Nutzungsphase über alle betroffenen Projektelemente, ggf. 


Vorschlag einer Losbildung oder schrittweisen Einführung, 


• Darstellung/Ausplanung des gesamten Projektumfangs (auch der Anteile, die zu einem späteren 


Zeitpunkt oder in weiteren Projekten realisiert werden sollen), inkl. der Zuordnung zu einem 


Programm und möglicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten des Programms, 


• Abschätzen des Ressourcenbedarfs für die Integrierte Nachweisführung (inkl. Einsatzprüfung) 


einschließlich der Nachweisprüfungen auf gesetzlicher Grundlage, die durch amtliche Stellen zu 


überwachen sind (z. B. BAAINBw), 


• Abschätzen von Leistungen zur TLB nach Art und ggf. Umfang, 


• Durchführung eines Risikomanagements gemäß A-1500/30, 


• Berücksichtigen eines Obsoleszensmanagements und Vermeiden von frühen Obsoleszenzen, 


• Durchführen einer angemessenen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Berücksichtigung des für 


die Maßnahme gültigen Kriterienkatalogs47, ggf. unter Beteiligung der bzw. des zuständigen 


BFHH, 


• Prognostizieren des Zeitbedarfs für die Realisierung, 


• Prognostizieren der LCC gemäß A-1510/1 unter Anwendung geeigneter Analyse-, Prognose- und 


Simulationsverfahren (z. B. Logistic Support Analysis oder Life Cycle Management) sowie 


                                                
46  Stand 2017: Strategie BWI 2020. 
47  Siehe Bereichsvorschrift C1-2400/0-7005 VS-NfD „IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung“. 
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• für Projekte der Fallgruppen II bis IV: Erarbeitung einer Service Solution Outline zur Beschreibung 


des Designs eines IT-Services oder einer Menge gebündelter IT-Services (z. B. IT-Service Modul, 


IT-Service Package). 


312. Die angestrebte Lösung ist in Bezug auf Leistung, Zeit, Kosten und Risiken innerhalb des 


vergaberechtlich zulässigen Rahmens (z. B. Produkt- und Herstellerneutralität) zu analysieren und zu 


bewerten. Dabei ist die Einhaltung des (vergabe-)rechtlich zulässigen Rahmens (z. B. Produkt- und 


Herstellerneutralität) z. B. durch die Einbindung interner juristischer Expertise zu gewährleisten. 


3.1.2 Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung mit Lösungsvorschlag und 
Technische Architektur Forderung mit Lösungsvorschlag 


313. Um (Teil-)Fähigkeiten, die sukzessive zur vollen Fähigkeit (bezogen auf die Funktionale 


Forderung) anwachsen, frühzeitig bereitstellen zu können, kann das Schließen der Fähigkeitslücke 


unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit schrittweise erfolgen. 


Hierbei werden Teile eines Projekts (nach vollständiger Ausplanung des gesamten Projekts) einzeln, 


zeitlich versetzt oder auch parallel realisiert. In diesem Fall muss die Gesamtsystematik der Lösung in 


der FFFmLV bzw. TAFmLV beschrieben sein. Die einzelnen Teile müssen für den vorgesehenen 


Verwendungszweck geeignet sowie für sich einsatzreif sein. Die Aufteilung kann sowohl hinsichtlich 


der Leistung und des Beschaffungsumfangs als auch bzgl. ausgewählter Nutzer erfolgen. 


314. Der Forderungsanteil der FFFmLV bzw. der TAFmLV umfasst: 


• die Bezeichnung der geforderten Fähigkeit, 


• die Darstellung der Fähigkeitsforderung, 


• die Ableitung aus dem FPBw und kurze Beschreibung des Fähigkeitsdeltas im Systemzusammen-


hang IT-SysBw anhand der Fähigkeitslage (für FFFmLV) bzw. Ableitung aus Forderungen der IT-


Strategie GB BMVg und der operationellen Architektur des IT-SysBw (für TAFmLV), 


• Projektspezifische Vorgaben resultierend aus der Systemarchitektur des IT-SysBw, 


• Projektspezifische Vorgaben resultierend aus Einsatz und Betrieb, 


• Vorgaben zur Standardisierung, 


• Projektrelevante Vorgaben zur Informationssicherheit und zum Datenschutz, 


• ggf. die Zuordnung zu einem Programm, 


• Beschreibung der Funktionalen Forderung mit dem dazugehörigen Soll-Nutzungsprofil und den 


Projektelementen, 


• Operationelle Architekturen gemäß den Vorgaben des Systemarchitekt Bundeswehr, 


• für Projekte der Fallgruppen II und III: Liste der Service-Requirements und Liste der bereits 


existierenden und verwendbaren IT-Services, 


• Angaben zu Bedarfsumfang, vorgesehener Nutzungsdauer und zukünftigem Nutzer/Betreiber, 


• Forderung an die Verfügbarkeit der Fähigkeit, 
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• Abschätzung des Zeit- und Kostenrahmens für den gesamten Lebensweg, ggf. einschränkende 


Randbedingungen, z. B. aus gesamtplanerischer Sicht. Der abgeschätzte Kostenrahmen ist 


mindestens in die vier Projektelemente Technisch-wirtschaftliche Anteile, Personal/Ausbildung, 


Logistik und Infrastruktur gemäß A-1510/1 aufzugliedern, 


• Notwendigkeit von Maßnahmen des materiellen Geheimschutzes, ggf. unter Einbindung des 


BAMAD sowie 


• Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich IT-Sicherheit/Cyber Security. 


315. Der Lösungsanteil enthält Aussagen: 


• zur Art der vorgeschlagenen Lösung und zum Umfang des Bedarfs (Stückzahlfestlegung/ 


Lizenzen), 


• zum Zeitbedarf für die Realisierung, 


• zu den Festlegungen bzgl. des Einsatzes zugelassener Produkte sowie der Entscheidung bzgl. 


Akkreditierung 


• zur Nutzung (Logistik, Personal/Ausbildung, Infrastrukturmaßnahmen etc.), 


• zum Zeitpunkt geplanter Regenerationen, 


• zu den prognostizierten LCC, getrennt nach Finanzbedarf für die Realisierung, geplante 


Regenerationen und die Nutzung, 


• zur Wirtschaftlichkeit unter Betrachtung der LCC, 


• bzgl. der Abhängigkeiten zu anderen Projekten/Programmen, 


• zur standardisierten Darstellung der für den jeweiligen LV bereits erkannten Frühwarnindikatoren 


und Risiken (inkl. aller Projektelemente), 


• zur geplanten Nutzungsdauer, 


• zur Einbindung des LV (inkl. aller Projektelemente) in den Kontext einer Systemarchitektur, 


insbesondere hinsichtlich technisch-wirtschaftlicher Abhängigkeiten von geplanten oder in der 


Realisierung befindlichen Projekten bzw. bereits vorhandenen Produkten/Dienstleistungen/ 


IT-Services, 


• zum spätesten Termin für die Entscheidung über eine mögliche Folgebeschaffung, um die 


eingeführten Produkte rechtzeitig zum Nutzungsdauerende ablösen zu können, sowie 


• zur Einschätzung, ob wesentliche nationale Sicherheitsinteressen im Sinne des Art. 346 AEUV 


betroffen sind (z. B. Schlüsseltechnologien). 
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3.1.3 Vorlage Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung mit 
Lösungsvorschlag und Technische Architektur Forderung mit 
Lösungsvorschlag/Treffen der Auswahlentscheidung 


316. Die erarbeiteten FFFmLV und TAFmLV der Projektkategorien A und B werden durch das 


BAAINBw der Abt CIT vorgelegt. 


Die bzw. der AL CIT holt den Beitrag 


• der Abt Plg zur Einplanbarkeit in die Mittelfristplanung, zur finanzplanerischen Berücksichtigung 


und zur Berücksichtigung in der Planungsumsetzung und 


• der Abt HC zur Veranschlagung bzw. Berücksichtigung im Haushalt und im Finanzplan 


ein. 


317. Die Abt A erstellt federführend, unter Einbindung der Abt CIT für das Teilportfolio Cyber/IT, 


die rüstungswirtschaftliche und rüstungspolitische Bewertung hierzu. Die Fachaufsicht CIT 


übersendet im Anschluss die FFFmLV bzw. TAFmLV an die Abt Plg zur abschließenden 


gesamtplanerischen Bewertung. Die Abt Plg legt die FFFmLV bzw. TAFmLV dem bzw. der GenInsp 


zum Treffen der AWE vor. Der bzw. die GenInsp trifft mit Billigung der FFFmLV und TAFmLV die 


AWE. Die bzw. der GenInsp kann in diesem Zusammenhang weitere Vorgaben für die Realisierung 


im Rahmen ihrer bzw. seiner gesamtplanerischen Verantwortung machen. Eine Abweichung von 


diesen Vorgaben ist als Störung im Projektverlauf gemäß Abschnitt 7.6 zu behandeln. 


318. Die erarbeiteten FFFmLV der Projektkategorien C und D werden durch das BAAINBw an das 


KdoCIR (Fallgruppen II und III) zum Treffen der AWE übersendet. FFFmLV der Fallgruppe III werden 


durch das KdoCIR anschließend an das PlgABw übersendet, da AWE in dieser Fallgruppe durch den 


bzw. die AChef PlgABw und den bzw. die InspCIR gemeinsam getroffen werden. 


319. Die AWE ist das haushaltsbegründende Dokument für alle Maßnahmen in der 


Realisierungsphase und für die in diesem Dokument ausgeplanten Regenerationen. Sofern sich nach 


Abschluss der Analysephase die Randbedingungen in einem Projekt derartig ändern, dass eine 


AAWE erforderlich wird, ist eine Änderung zur FFFmLV (ÄzFFFmLV)48 herbeizuführen. Die 


Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Beteiligungen bei der Erstellung, Mitzeichnung und 


Zeichnung/Billigung einer ÄzFFFmLV bzw. der AAWE ergeben sich aus den Vorgaben für die 


FFFmLV bzw. die AWE. 


320. Mit dem Treffen der AWE endet die Analysephase. 


                                                
48  Das Dokument ÄzFFFmLV kann Änderungen im bedarfsbegründenden Forderungsanteil (FFF) als auch 


notwendige Änderungen im Lösungsanteil (LV) beschreiben und begründen. 
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3.2 Realisierungsphase 


321. Identisch zum Basisverfahren, siehe Abschnitt 2.2 „Realisierungsphase“. 


3.3 Nutzungsphase 


322. Identisch zum Basisverfahren, siehe Abschnitt 2.3 „Nutzungsphase“ (sinngemäße 


Anwendung). 
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4 Vereinfachtes Verfahren für Bedarfe bis 500 000 € 


gebilligte 
Initiative


eLB


GeNu


Realisierung Nutzung
Anteil 
Integrierte
Planung


IPTIPT


PlgABw/KdoCIR
OrgBerBAAINBw (kPL/PL)


Industrie (Teilnahme nur wenn rechtlich möglich)


Legende:


IPT :  Integriertes Projektteam


Der obere Halbkreis der Kreisdiagramme repräsentiert den OrgBer/Ber, der in der betreffenden Phase die Leitung des IPT stellt.  


Abb. 5: Ablauf des Vereinfachten Verfahrens für Bedarfe bis 500 000 € 


401. Die Prüf- und Bearbeitungsschritte des LP IPD und des Basisverfahrens dienen dem Ziel einer 


umfänglichen Risikominimierung. Insbesondere bei weniger komplexen Projekten kann der Verfahrens-


aufwand reduziert werden, um eine angemessene Relation zum Projektumfang zu gewährleisten. Dies 


gilt auch für alle Aktivitäten in der Projektarbeit, der Fachaufsicht und dem Berichtswesen. 


402. Das Vereinfachte Verfahren für Bedarfe bis 500 000 €49 stellt ein flexibles Instrument dar, um 


eine Bedarfsdeckung mit reduziertem Aufwand50, auch kurzfristig, zu ermöglichen. Das Verfahren 


kann bei allen Globaltiteln des Kapitels 1405 sowie bei Kapitel 1401, Titelgruppe 08 (Einsatz) und bei 


Kapitel 1413, Titelgruppe 55 (IT) angewendet werden. 


4.1 Initiative/Forderungsdokument 


403. Das PlgABw/KdoCIR prüft in Abstimmung mit dem BAAINBw und unter Einbindung des 


zukünftigen Nutzers, ob die funktionalen Forderungen der Initiative für eine spätere Beschaffung 


                                                
49  Die Obergrenze des Gesamtprojektvolumens von 500 000 € bezieht sich auf die investiven Kosten für die 


Beschaffung, ggf. Integration und die Herstellung der Versorgungsreife für die Gesamtstückzahl bzw. den 
Gesamtbedarf. Stückelungen sind dabei unzulässig. Das Vereinfachte Verfahren kann nur auf 
Beschaffungen ohne Projektbezug angewendet werden. Die Beschaffung über das Vereinfachte Verfahren 
ist nicht möglich, wenn es sich bereits um ein in der Bundeswehr eingeführtes Produkt handelt bzw. für 
dieses Produkt Regenerationsmaßnahmen notwendig sind. 


50  Bei diesem Verfahren werden die bundeswehrinternen Verfahrensbestandteile auf die haushaltsrechtlich 
notwendigen Erfordernisse gemäß § 24 BHO und Ziff. 2.1 ff. zu § 24 VV-BHO beschränkt. 
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ausreichend spezifiziert bzw. vollständig sind. Nötigenfalls werden die Forderungen im Rahmen der 


Abstimmung zwischen dem PlgABw/KdoCIR, dem BAAINBw sowie dem Initiativensteller und dem 


Nutzer entsprechend ergänzt. 


404. Das Abstimmungsergebnis wird in der Initiative dokumentiert und diese anschließend durch 


PlgABw/KdoCIR als Forderungsdokument anerkannt und an das BAAINBw, unter nachrichtlicher 


Beteiligung des zuständigen Fachaufsichtsreferats der Abt A/CIT und des zuständigen 


Domänenreferats der Abt Plg/CIT, übermittelt. 


405. Projekte im vereinfachten Verfahren sind in die Projektkategorie D einzustufen. 


4.2 Realisierungsphase 


406. Ziel der Realisierungsphase ist es, dem Nutzer/Betreiber geeignete Produkte und Dienst-


leistungen rechtzeitig und einsatzreif sowie im vorgegebenen Finanzrahmen zur Verfügung zu stellen. 


Um eine störungsfreie, zügige und eigenverantwortliche Realisierung des Projekts zu ermöglichen, 


sind während der Realisierung grundsätzlich keine Eingriffe in das Projekt vorgesehen. Sofern 


Änderungen/Eingriffe dennoch erforderlich werden, ist nach den Vorgaben des Abschnitts 7.6 


„Behandlung von Störungen im Projektverlauf“ zu verfahren. 


407. Das BAAINBw kann nach Eingang des Forderungsdokuments (anerkannte Initiative) bei 


Bedarf ein IPT einrichten bzw. ein bestehendes IPT beauftragen. Der bzw. die PräsBAAINBw 


benennt den bzw. die PL, der bzw. die ggf. die Leitung des IPT übernimmt. 


408. Die bzw. der PL ist dafür verantwortlich, dass den künftigen Nutzern/Betreibern geeignete 


Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig und einsatzreif sowie im vorgegebenen Finanzrahmen zur 


Verfügung gestellt werden. Die Einbindung der fachlichen Kompetenz der potenziellen 


Nutzer/Betreiber wird entweder durch die Teilnahme ihrer BV im IPT oder durch Einbindung über die 


bzw. den PL sichergestellt. 


4.2.1 Erweiterte Leistungsbeschreibung 


409. Der bzw. die PL erstellt unmittelbar auf Grundlage des Forderungsdokuments eine erweiterte 


Leistungsbeschreibung (eLB) als Grundlage für die Vergabe. Die eLB unterscheidet sich von einer 


gewöhnlichen Leistungsbeschreibung durch eine ergänzende Darstellung des gesamten 


Haushaltsmittelbedarfs Finanzierungsquelle, einen Zeitplan für die Projektrealisierung, Aussagen zur 


voraussichtlichen Nutzungsdauer sowie einer Prognose der LCC gemäß A-1510/151. Der bzw. die PL 


identifiziert die relevanten Projektelemente und leitet hieraus Vorgaben für den Betrieb und die 


Herstellung der Einsatzreife ab. 


                                                
51  Die ergänzenden Angaben in der eLB sind erforderlich, um die eLB als haushaltsbegründendes Dokument 


anerkennen zu können. Sie sind jedoch nicht Bestandteil der Vergabe- bzw. Vertragsunterlagen! 
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410. Nach Mitzeichnung durch den bzw. die BfHH billigt der zuständige Gruppenleiter bzw. die 


zuständige Gruppenleiterin im BAAINBw die eLB. Sie erhält dadurch haushaltsbegründenden 


Charakter und erzeugt so die Haushalts- und Vergabereife. Damit kann das Projekt realisiert werden. 


4.2.2 Aufgaben in der Realisierungsphase 


411. Der bzw. die PL ergreift geeignete Maßnahmen, um das Projekt im vorgesehenen Leistungs-, 


Zeit- und Kostenrahmen zu realisieren. Sein bzw. ihr Handeln hat sich am Grundsatz der 


Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auszurichten. Durch den bzw. die PL (ggf. das IPT) sind 


Erkenntnisse und Erfahrungen der Nutzung in die Realisierung einzubeziehen. 


412. Die Aufgaben des bzw. der PL umfassen insbesondere 


• das planerische Vorbereiten, Steuern (inkl. Änderungsmanagement) und Überwachen der 


Realisierung, inkl. der relevanten Projektelemente, 


• das Erfassen, Prognostizieren, Steuern und Überwachen der produktbezogenen LCC, 


• das Steuern der Vorbereitung, des Abschlusses und der Abwicklung von Verträgen (das BAAINBw 


ist alleiniger Ansprechpartner für den Auftragnehmer), 


• das Steuern und Überwachen des projektbezogenen Mittelabflusses, 


• das Vertreten des Projekts im Rahmen von Reviews, 


• das Führen der Entscheidungsdokumentation und ggf. Pflege der Projektdaten in der IT- Unter-


stützung CPM (IT-U CPM), 


• das Planen der ggf. erforderlichen Integrierten Nachweisführung (insbesondere bei Nachweis-


prüfungen auf gesetzlicher Grundlage, die durch amtliche Stellen (z. B. BAAINBw) zu überwachen 


sind), 


• das Erstellen der Genehmigung zur Nutzung, 


• das Vertreten des Projekts nach außen, 


• das Mitwirken bei der Vorbereitung der Unterrichtung des Bundesrechnungshofs und anderer 


Institutionen sowie 


• das Erarbeiten und Vorlegen von ergLV im Falle einer Erweiterung des Projekts über einen 


Gesamtbedarf von 500 000 € hinaus. In diesem Fall ist ein Wechsel in das Basisverfahren oder 


Verfahren zur Beschaffung handelsüblicher IT, beginnend mit der Erstellung eines ergLV, 


erforderlich. 


413. Der bzw. die PL nutzt die Fachkompetenz des IPT. Maßnahmen in Bezug auf die 


Projektelemente im Bereich der künftigen Nutzer/Betreiber werden unter Einbeziehung des IPT durch 


die bzw. den PL geplant, gesteuert und überwacht. Die Koordination dieser Maßnahmen und deren 


Umsetzung in den betroffenen OrgBer erfolgt in Verantwortung der BV der künftigen Nutzer/Betreiber. 


414. Die Arbeitsergebnisse in der Realisierung werden durch den bzw. die PL dokumentiert und 


die Information der Beteiligten sichergestellt. Fachlich betroffene Bereiche sind in den 
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Entscheidungsprozess einzubinden. Diese stellen die erforderliche Zuarbeit in Abstimmung mit der 


bzw. dem PL sicher. Der nutzerseitige Sachverstand wird durch die BV der künftigen Nutzer/Betreiber 


(ggf. über das IPT) eingebracht. 


415. Die Abt Plg bzw. das PlgABw, die Abt FüSK, die Abt SE und das KdoCIR informieren sich 


durch kontinuierliche Einsichtnahme in das projektbezogene Berichtswesen und durch ein 


anlassbezogenes Auskunftsrecht zu den Projekten zeitnah über die Auswirkungen auf die 


Fähigkeitsentwicklung bzw. die Einsatzverfügbarkeit. Dadurch wird sichergestellt, dass die 


Erfahrungen aus der Realisierung in den LP IPD einfließen. 


4.2.3 Vergabe und Vertrag 


416. Zur Umsetzung der eLB führt das BAAINBw das Vergabeverfahren durch und erteilt den 


Zuschlag. Die Abläufe und Aktivitäten entsprechen sinngemäß dem Abschnitt 2.2.2 „Vergabe und 


Vertrag“ im Basisverfahren. Sollte sich aufgrund der Ergebnisse des Vergabeverfahrens (z. B. 


Finanzbedarf) Änderungsbedarf an der eLB ergeben, so ist diese anzupassen, sofern das 


Gesamtprojektvolumen weiterhin 500 000 € nicht übersteigt. Andernfalls ist das Projekt regulär zum 


Haushalt anzumelden und ein ergLV zu erstellen und gemäß den Vorgaben des Abschnitts 2.1.3 ff. 


des Basisverfahrens vorzulegen. 


4.2.4 Integrierte Nachweisführung 


417. Im Vereinfachten Verfahren ist grundsätzlich keine Integrierte Nachweisführung vorzusehen. 


Sofern aus Sicht des bzw. der PL oder der künftigen Nutzer/Betreiber eine Integrierte 


Nachweisführung als erforderlich erachtet wird, sind die Vorgaben des Abschnitts 2.2.3 „Integrierte 


Nachweisführung“ sinngemäß anzuwenden. 


4.2.5 Genehmigung zur Nutzung 


418. Identisch zum Abschnitt 2.2.4 „Genehmigung zur Nutzung“. 


Die Erstellung eines Soll-Ist-Vergleichs ist im Vereinfachten Verfahren grundsätzlich nicht 


vorgesehen. 


4.3 Nutzungsphase 


419. Identisch zum Abschnitt 2.3 „Nutzungsphase“. 
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5 Verfahren zur Deckung unvorhersehbar auftretenden, 
dringenden Einsatzbedarfs (Sofortinitiative für den Einsatz) 


Industrie (Teilnahme nur wenn rechtlich möglich)PlgABw/KdoCIR
OrgBerBAAINBw (kPL/PL)


Legende:


IPT :  Integriertes Projektteam


LV


AWE


GeNu


IPT IPT


Realisierung NutzungAnalyse


FFF(S)


Operative
Bewertung


Planerische
Bewertung


EinsFüKdoBw


IPTIPT


Der obere Halbkreis der Kreisdiagramme repräsentiert den OrgBer/Ber, der in der betreffenden Phase die Leitung des IPT stellt.  


Abb. 6: Ablauf des Verfahrens zur Deckung unvorhersehbar auftretenden, dringenden 
Einsatzbedarfs 


501. Unvorhersehbar auftretender, dringender Einsatzbedarf52 wird mit einer SiE, durch einen 


OrgBer, ein Einsatzkontingent oder das BAAINBw beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr 


(EinsFüKdoBw) eingebracht. 


502. SiE sind durchgängig mit der höchsten Priorität und ggf. unter Inkaufnahme vertretbarer 


Risiken zu bearbeiten. Die Bearbeitung erfolgt damit vordringlich vor anderen Projekten. Negative 


Auswirkungen auf diese Projekte, mit Ausnahme der Qualitätsanforderungen an die 


Produkte/Dienstleistungen, sind im Einzelfall inkauf zu nehmen. Abweichungen von dieser Vorgabe 


im Einzelfall sind unmittelbar in der Informationstechnischen Unterstützung (IT-U) SiE zu 


dokumentieren und zu begründen. 


503. Schnelle und einfache Lösungen, mit denen ggf. frühzeitig Teilfähigkeiten bereitgestellt 


werden können, sind komplexen Lösungen vorzuziehen. Entwicklungen kommen aufgrund der hohen 


Einsatzdringlichkeit nicht in Frage. 


                                                
52  Das Verfahren kann auch bei Einsätzen und Missionen auf Beschluss der Bundesregierung sowie bei 


Missionen aus einer kurzfristigen Beauftragung der Leitung des BMVg angewendet werden. 
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504. SiE werden auf der Ämterebene realisiert. Sofern bei der Bearbeitung auf der Ämterebene in 


einem Verfahrensschritt keine Einigung erzielt werden kann und eine ministerielle Befassung 


erforderlich wird und/oder ggf. notwendiger Nachsteuerungsbedarf auf der ministeriellen Ebene 


identifiziert wird, erfolgt die weitere Befassung durch ein ad-hoc Gremium bestehend aus den 


Referatsleiterinnen bzw. Referatsleitern (oder Vertreterinnen bzw. Vertretern im Amt) von BMVg SE 


III 2, A IV 6 und CIT II 1, Plg II 1 – 5 (je nach Zuständigkeit), Plg III 5, HC I 6 und ggf. weiteren 


Referaten oder dem nachgeordneten Bereich (ngBer). Bei Nichteinigung ist unverzüglich eine 


Entscheidung der Ebene Abteilungsleiter herbeizuführen. 


SiE werden gemäß den Vorgaben für Projekte der Projektkategorie C auf der Ämterebene bearbeitet 


(ausgenommen hiervon ist die Haushaltsmittelfreigabe bei Kapitel 1401 Titelgruppe 08 im Falle eines 


mandatierten Einsatzes). Liegt kein mandatierter Einsatz vor, ist die Finanzierbarkeit im Rahmen der 


planerischen Bewertung auf Ämterebene vor einer ggfs. erforderlichen ministeriellen Befassung, z. B. 


zur Priorisierung unter Berücksichtigung möglicher Verdrängungseffekte, zu prüfen und zu bewerten. 


Mögliche Anträge sind durch das PlgABw bei der Abt Plg vorzulegen. 


505. Der LV ist auf im vorgegebenen Zeitrahmen (bis zu 6 Monate nach Vertragsschluss) 


bereitzustellende Produkte zu begrenzen. Einer schnellen Bereitstellung (auch von Teilfähigkeiten) ist 


der Vorzug gegenüber einer umfassenden, aber langwierigen Forderungserfüllung zu geben. Da die 


CPM-Dokumente im Verlauf des Verfahrens zu erstellen sind, erfolgt kein Nachvollzug. 


506. SiE mit einem Haushaltsmittelbedarf über 5 Mio. € sind durch die bzw. den AChef PlgABw 


bzw. InspCIR (Fallgruppen II und III) zu billigen. Die Realisierungsdauer darf grundsätzlich 6 Monate 


nach Vertragsschluss nicht überschreiten. Abweichungen von dieser Vorgabe sind ebenfalls durch 


die bzw. den AChef PlgABw bzw. InspCIR (Fallgruppen II und III) zu billigen. SiE mit einer 


Realisierungsdauer von mehr als 24 Monaten nach Vertragsschluss sind als CPM-Projekt 


weiterzuführen. 


507. Für SiE werden in der Analysephase vereinfachte Dokumente gemäß der Abschnitte 5.1.1.2 


und 5.1.1.4 unter Wahrung der Voraussetzungen des § 24 BHO53 erarbeitet. Es wird grundsätzlich 


nur ein LV erarbeitet. Auf mögliche unterschiedliche Beschaffungsarten (Kauf, Miete, Leasing) ist 


geeignet einzugehen. Die Erarbeitung sowohl des LV als auch der zugehörigen Dokumente und 


Konzepte ist auf das für die Erstellung der Leistungsbeschreibung erforderliche Maß zu begrenzen. 


Die Erarbeitung der verbleibenden Anteile wird in die Realisierungsphase verlagert. Eine 


Finanzierungszusage ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erteilen, um eine zügige und ggf. 


parallele Bearbeitung der SiE zu ermöglichen. 


                                                
53  In Verbindung mit VV-BHO zu § 24 (2.4). 
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508. Sofortinitiative für den Einsatz: Die SiE kann neben einer Beschreibung der 


Fähigkeitslücke und der funktionalen Forderung, technisch-funktionaler Leistungswerte und der 


Stückzahl auch bereits Vorschläge für marktverfügbare Lösungen umfassen. Sie ist schnellstmöglich 


beim EinsFüKdoBw einzubringen. 


509. Operative Bewertung/Prüfung Bedarfsdeckung aus Bestand: Ziel der operativen 


Bewertung durch das EinsFüKdoBw ist die Bestätigung der Einsatznotwendigkeit und Dringlichkeit. 


Mit dem Ergebnis der operativen Bewertung wird der Bedarf aus operativer Sicht anerkannt oder 


abgelehnt. Hierbei prüft das EinsFüKdoBw ebenfalls, ob die Schließung der Fähigkeitslücke im 


Einsatzkontingent mit vorhandenem Material aus dem Inland (Materialausgleich Truppe-Truppe oder 


Bedarfsdeckung aus Depotbestand) möglich ist. Alle SiE werden nach positiver operativer Bewertung 


an das PlgABw übersandt. 


510. Planerische Bewertung/Auswahl Realisierungsweg: Durch das PlgABw, das KdoCIR und 


das BAAINBw wird die SiE einer Fallgruppe (I bis IV) zugeordnet. Bei Dissens ist das ad-hoc 


Gremium54 einzuberufen. 


511. SiE, die dem Teilportfolio Cyber/IT (Fallgruppe II und III) zugeordnet werden, werden im 


KdoCIR weiter bearbeitet, alle anderen im PlgABw. Das PlgABw/KdoCIR führt die planerische 


Bewertung durch. 


512. Das BAAINBw bringt dabei seine technisch-wirtschaftliche Expertise mit Abschätzung des 


Finanzbedarfs und Realisierungszeitraums sowie des Vorschlags für den Realisierungsweg der SiE 


ein. 


513. Unabhängig von der Auswahl des Realisierungsweges sind in den entsprechenden 


Forderungsdokumenten die zukünftigen Nutzer und die Betriebs- und Versorgungsverantwortlichen 


zu benennen. 


514. Für SiE sind die nachfolgenden Realisierungswege möglich: 


• Basisverfahren SiE, 


• Änderungsverfahren, 


• Vereinfachtes Verfahren für Bedarfe bis 500 000 €, 


• EinkaufBw oder 


• Vorlage zur Entscheidung an die Leitung des BMVg. 


Die Auswahl des Realisierungswegs kann entlang des nachfolgend dargestellten Flussdiagramms 


erfolgen: 


                                                
54  Das ad-hoc Gremium besteht aus: Referatsleitern bzw. Referatsleiterinnen (o. V. i. A.) BMVg SE III 2,A IV 6, 


Plg II 1 – 5 (je nach Zuständigkeit), Plg III 5, CIT II 1, HC I 6 und ggf. weiteren Referaten. Bei Nichteinigung 
ist unverzüglich eine Entscheidung der Ebene Abteilungsleiter herbeizuführen. 
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Antrag zur Schließung einer Fähigkeitslücke (SiE) prüfen


ja
Bedarfsdeckung aus 


Bestand einleiten


Kann der Bedarf einem laufenden Projekt oder 
eingeführten Produkt zugeordnet werden?


Bedarfsdeckung aus Bestand möglich?


ergLV und AAWE oder
ÄG nach VG 95031 


erstellen
ja


Kann auf eine logistische Versorgbarkeit des Produktes 
verzichtet werden?


nein


ja
Einkauf gem. 


ZDv A-1600/1 i.V.m. 
B2-1032/0-0-48)


Liegt der geschätzte Finanzbedarf unter 500.000 €?


ja
Vereinfachtes 


Verfahren


nein


Gibt es Gründe, warum ausnahmsweise auf die Erstellung der 
vorgesehenen bedarfs- und haushaltsbegründenden Dokumente 


verzichtet werden muss?


nein


Basisverfahren SiE 
(FFF(S) erstellen,...)


VzE an Ltg BMVg


nein


ja


Fallgruppe II oder III
  weitere Bearbeitung durch Kdo 


CIR


Fallgruppe I oder IV
  weitere Bearbeitung durch 


PlgABw


nein


 


Abb. 7: Schema zur Auswahl des möglichen Realisierungswegs im SiE- Verfahren 
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5.1 Basisverfahren für Sofortinitiativen für den Einsatz 


5.1.1 Analysephase 


5.1.1.1 Aufgaben in der Analysephase Teil 1 


515. Identisch zum Basisverfahren, siehe Abschnitt 2.1.1 „Aufgaben in der Analysephase Teil 1“. 


5.1.1.2 Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung (Sofortinitiative) 


516. DieFFF(S) enthält zumindest folgende Angaben: 


• Bezeichnung der geforderten Fähigkeit und Zuordnung zur Fähigkeitslage der Bundeswehr, 


• Darstellung der Fähigkeitsforderung mit dem dazugehörigen Soll-Nutzungsprofil (sofern es der 


Forderungsumfang bzw. die -komplexität erfordert, sollte ein PFK unter Verwendung des 


eingeführten DV-Verfahrens für das Anforderungsmanagement erstellt werden), 


• Angaben zu Bedarfsumfang, vorgesehener Nutzungsdauer und zukünftigem Nutzer/Betreiber 


(damit Festlegung des bzw. der OrgBer/Ber für die Betriebs- und Versorgungsverantwortung für 


den Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft), 


• Forderung an die Verfügbarkeit der Fähigkeit, 


• spätester Termin der Bereitstellung (z. B. bei internationalen Verpflichtungen), 


• Darstellung der wesentlichen Risiken, insbesondere durch die schnelle Umsetzung, 


• Notwendigkeit von Maßnahmen des personellen und materiellen Geheimschutzes unter 


Einbindung des BAMAD, 


• Identifizierung, ob „wesentliche nationale Sicherheitsinteressen“ im Sinne Art. 346 AEUV (z. B. 


Schlüsseltechnologien) betroffen sind, sowie 


• Abschätzung des Zeit- und Kostenrahmens für den gesamten Lebensweg. 


517. Die Erstellung der FFF(S) soll sich auf die für eine zügige Beschaffung erforderlichen Inhalte 


beschränken (Forderungen, Soll-Nutzungsprofil, Informationssicherheit etc.). Die Bedarfsdeckung hat 


Vorrang vor einer alles umfassenden Beschreibung. 


Die Erarbeitung des LV kann und sollte soweit möglich bereits parallel zur Erstellung der FFF(S) 


erfolgen. 


518. In der FFF(S) ist zu dokumentieren, dass die bzw. der kPL die Eignung der FFF(S) 


hinsichtlich der weiteren Bearbeitung im CPM bezüglich folgender Aspekte erklärt: 


• Vollständigkeit der Informationen (z. B. Soll-Nutzungsprofil) und 


• Zeitansatz für die Analysephase Teil 2 und Realisierungsphase. 


Der PFK (sofern erstellt) ist explizit nicht Gegenstand der Erklärung. 
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519. Gemäß den Vorgaben für Projekte der Projektkategorie C wird die FFF(S) durch den bzw. 


die AChef PlgABw bzw. durch die bzw. den InspCIR gezeichnet. 


5.1.1.3 Aufgaben in der Analysephase Teil 2 


520. Für SiE wird grundsätzlich nur ein LV erarbeitet. Die Erarbeitung sowohl des LV als auch der 


zugehörigen Dokumente und Konzepte ist auf das für die Erstellung der Leistungsbeschreibung 


erforderliche Maß zu begrenzen. Ziel ist die schnellstmögliche Realisierung und Nutzung bei 


beherrschbarem Risiko. Die Erarbeitung der verbleibenden Anteile wird in die Realisierungsphase 


verlagert. Dies ist im LV einschließlich verbindlicher Erstellungstermine zu dokumentieren. 


521. Als Lösungen sind vorrangig geeignete verfügbare Produkte zu betrachten. Auf mögliche 


unterschiedliche Beschaffungsarten (Kauf, Miete, Leasing) ist geeignet einzugehen. 


5.1.1.4 Inhalt des Lösungsvorschlags/Treffen der Auswahlentscheidung 


522. Der LV enthält Aussagen 


• zur Art der vorgeschlagenen Lösung und zum Umfang des Bedarfs, 


• zur Qualität und Quantität der Forderungserfüllung, 


• zur Informationssicherheit, 


• ggf. zu Abhängigkeiten zu anderen Projekten/Programmen, 


• zum Zeitbedarf für die Realisierung, 


• zur Nutzung (geplante Nutzungsdauer, Logistik, eventuell (vorübergehend) verzichtbare Anteile 


der Herstellung der Versorgungsreife, Bewirtschaftung, Personal/Ausbildung, Infrastruktur-


maßnahmen etc.), 


• zu den prognostizierten LCC, getrennt nach Finanzbedarf für die Realisierung, geplanten 


Regenerationen und der Nutzung, 


• zu den Qualitätssicherungsanforderungen, 


• zur Wirtschaftlichkeit unter Betrachtung der LCC, 


• zu den wesentlichen Risiken sowie 


• ob wesentliche nationale Sicherheitsinteressen im Sinne des Art. 346 AEUV betroffen sind (z. B. 


Schlüsseltechnologien). 


523. Der bzw. die AChef PlgABw und/oder die bzw. der InspCIR treffen die AWE auf der 


Grundlage des LV. Die AWE ist das haushaltsbegründende Dokument für alle Maßnahmen in der 


Realisierungsphase. 
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5.1.2 Realisierungsphase 


5.1.2.1 Aufgaben in der Realisierungsphase 


524. Die Aufgaben des bzw. der PL umfassen insbesondere: 


• das planerische Vorbereiten, Steuern (inkl. Änderungsmanagement) und Überwachen der 


Realisierung, inkl. aller betroffenen Projektelemente, 


• das Steuern und Überwachen der projektbezogenen Kosten unter Berücksichtigung des mit der 


AWE festgelegten produktbezogenen Soll-Nutzungsprofils, 


• das Steuern der Vorbereitung, des Abschlusses und der Abwicklung von Verträgen (Das BAAINBw 


ist alleiniger Ansprechpartner für den Auftragnehmer.), 


• das Steuern und Überwachen des projektbezogenen Mittelabflusses, 


• das Betreiben eines Risikomanagements einschließlich der Bereitstellung erforderlicher 


Informationen im Rahmen des Berichtswesens, 


• das Planen der ggf. erforderlichen Integrierten Nachweisführung einschließlich der 


Nachweisprüfungen auf gesetzlicher Grundlage, die durch amtliche Stellen (z. B. BAAINBw) zu 


überwachen sind55, 


• das Erstellen der Genehmigung zur Nutzung, 


• das Führen der Entscheidungsdokumentation, 


• das Vertreten des Projekts nach außen sowie 


• das Mitwirken bei der Vorbereitung der Unterrichtung der Gremien des Deutschen Bundestags, 


des Bundesrechnungshofs und anderer Institutionen. 


525. Sofern die Bearbeitung einzelner Projektelemente bzw. die Erarbeitung von 


projektbezogenen Konzepten (Logistisches, Ausbildungs-, Informationssicherheits- und 


Datenschutzkonzept etc.) in der Analysephase zugunsten eines beschleunigten Realisierungsbeginns 


zurückgestellt wurden, sind diese Anteile spätestens in der Realisierungsphase vor Erstellung der 


GeNu zu erarbeiten bzw. zu finalisieren. 


5.1.2.2 Vergabe und Vertrag 


526. Zur Umsetzung der AWE führt das BAAINBw das Vergabeverfahren durch und erteilt den 


Zuschlag. Dabei sind aufgrund der Dringlichkeit und der Unvorhersehbarkeit des Bedarfes immer 


mögliche Fristverkürzungen gemäß § 20 Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV) zu 


prüfen. 


527. In den Vertragsentwurf sind Projektsteuerungsinstrumente, Meilensteine bezüglich Leistung 


und Kosten (auch als Grundlage für das amtsseitige Projektmanagement und -controlling) und 
                                                
55  Die Integrierte Nachweisführung ist wegen der hohen Dringlichkeit auf das absolut erforderliche Maß zu 


beschränken. 
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Vorgaben zur auftragnehmerseitigen Qualitätssicherung (einschließlich auftraggeberseitiger amtlicher 


Überwachungs-/Prüfrechte) aufzunehmen. 


528. Neben der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistung muss der Vertragsentwurf auch 


Kriterien für den Nachweis der Vertragserfüllung einschließlich der Erfüllung von rechtlichen Auflagen 


sowie notwendiger Unterstützungsleistungen für die amtsseitigen Untersuchungen56 definieren. Die 


Untersuchungen sind so präzise zu beschreiben wie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses möglich. 


Dies betrifft sowohl die Durchführung als auch die Prüf- und Abnahmekriterien. 


529. Die bzw. der PL begleitet und überwacht, ggf. mit dem IPT, die Erbringung der vertraglich 


vereinbarten Leistungen und greift bei Abweichungen ein. Die durch die Amtsseite zu erbringenden 


Leistungen sind in Verantwortung des bzw. der PL im IPT zu planen, zu steuern und zu überwachen. 


530. Sollte sich aufgrund der Ergebnisse des Vergabeverfahrens Änderungsbedarf an der AWE 


ergeben (z. B. Finanzbedarf), so ist (ggf. nach Einschaltung der Projektsponsorin bzw. des Projekt-


sponsors) ein ergLV zu erstellen und eine Anpassung der AWE herbeizuführen. 


5.1.2.3 Genehmigung zur Nutzung 


531. Identisch zum Basisverfahren, siehe Abschnitt 2.2.4 „Genehmigung zur Nutzung“. 


5.1.3 Nutzungsphase 


532. Identisch zum Basisverfahren, siehe Abschnitt 2.3 „Nutzungsphase“. 


5.2 Vereinfachtes Verfahren für Bedarfe bis 500 000 € 


533. Das Vereinfachte Verfahren für Bedarfe bis 500 000 € für unvorhersehbar auftretenden 


dringenden Einsatzbedarf verläuft identisch zum Vereinfachten Verfahren für Bedarfe bis 
500 000 € (siehe Abschnitt 4). Die Projekteinstufung verbleibt hierbei aufgrund der 


einsatzrelevanten Bedeutung jedoch in der Projektkategorie C, anstatt der beim Vereinfachten 


Verfahren sonst vorgegebenen Projektkategorie D. 


5.3 Änderungsverfahren 


534. Für dringende Einsatzbedarfe, die sich einem in der Realisierungs- oder Nutzungsphase 


befindlichen Projekt zuordnen lassen, ist eine Realisierung über das Änderungsverfahren möglich. 


535. Je nach Art der erforderlichen Änderung ist entweder ein ergLV für 


Ergänzungsbeschaffungen zu erstellen oder eine ÄG nach der VG 95031 für Produktänderungen 


herbeizuführen. 


                                                
56  Bei handelsüblichen Produkten finden in der Regel keine amtlichen Untersuchungen statt. Ausnahmen sind 


Integrationsuntersuchungen oder Untersuchungen für spezielle militärische Anwendungen. 
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5.4 Einkauf der Bundeswehr 


536. Über den EinkaufBw werden handelsübliche und/oder bundeswehrspezifische Sachgüter 


sowie Rechte und Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs der Bundeswehr im 


Einsatz, bei Übungen und im Grundbetrieb im In- und Ausland beschafft. Dies schließt 


Ersatzteilfolgebeschaffungen für Waffensysteme bzw. Geräte in der Nutzungsphase ebenso ein wie 


Bedarfe, die über die ressortgemeinsame Beschaffung (z. B. Kaufhaus des Bundes) gedeckt werden. 


537. Beschaffungen von handelsüblichen und marktverfügbaren Produkten können bei Vorliegen 


der Voraussetzungen (handelsüblich, marktverfügbar sowie technisch, wirtschaftlich und 


organisatorisch ohne Risiken, kein Produkt gemäß der Anlage 8.1 (Negativliste) der Zentralen 


Dienstvorschrift A-1600/1 „Einkauf der Bundeswehr (Betriebsbedingte Beschaffungen)“) im Verfahren 


EinkaufBw erfolgen, wenn die dafür erforderlichen (investiven) Haushaltsmittel mit der 


entsprechenden Forderung (in Form einer Bestellanforderung (BANF)) bereitgestellt werden. Alle für 


die Ausschreibung notwendigen Dokumente (Leistungsbeschreibung etc.) sind der BANF beizufügen. 


5.5 Vorlage zur Entscheidung an die Leitung des Bundesministeriums 
der Verteidigung 


538. Gibt es Gründe, warum ausnahmsweise auf die Erstellung der vorgesehenen bedarfs- und 


haushaltsbegründenden Dokumente verzichtet werden muss, kann die Bedarfs- und 


Haushaltsbegründung eines anerkannten dringenden Einsatzbedarfs über eine Vorlage zur 


Entscheidung (VzE) an die Leitung des BMVg erfolgen. Die Dokumente FFF(S), LV und AWE werden 


in diesem Fall durch die gebilligte Vorlage ersetzt. Hierzu erarbeitet das PlgABw/KdoCIR in enger 


Abstimmung mit dem BAAINBw einen Bericht zur Entscheidung. Der Bericht zur Entscheidung enthält 


Aussagen zum bestehenden Bedarf, der Bedeutung der Fähigkeitslücke, den Projektelementen, dem 


geplanten Vorgehen einschließlich dessen Wirtschaftlichkeit, einer Risikobetrachtung, dem 


Haushaltsmittelbedarf in der Realisierung (inkl. Angabe von Kapitel und Titel) und zu den LCC. 


539. Die Vorlage bei der Leitung des BMVg erfolgt durch das zuständige Domänenreferat der 


Abt Plg bzw. CIT II 1 entsprechend der Geschäftsordnung BMVg. 


540. Nach Billigung der Vorlage durch die Leitung des BMVg und im Falle der Sicherstellung der 


Finanzierung leitet das BAAINBw die Realisierung des Projekts gemäß Abschnitt 5.1.2 ein. Die 


Forderungen und der Lösungsweg können dabei entweder in der VzE, in einem gesonderten 


Dokument oder in der IT-U SiE dokumentiert sein. 


  


B 
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6 Verfahren für die Durchführung multinationaler Projekte 


Industrie (Teilnahme nur wenn rechtlich möglich)


Individueller Projektaufsatz


PlgABw/KdoCIR
OrgBerBAAINBw (kPL/PL)


Legende:


IPT :  Integriertes Projektteam


LV


AWE


GeNu


IPT IPTIPT


Realisierung Nutzung
Anteil 
Integrierte
Planung


Analyse


FFF


IPT


Der obere Halbkreis der Kreisdiagramme repräsentiert den OrgBer/Ber, der in der betreffenden Phase die Leitung des IPT stellt.  


Abb. 8: Ablauf des Verfahrens für die Durchführung multinationaler Projekte 


601. Projekte auf Grundlage internationaler Kooperationen sind in der Regel durch besondere, 


einzigartige Rahmenbedingungen gekennzeichnet, welchen durch Wahl eines geeigneten 


Projektaufsatzes/geeigneter Verfahrensbestimmungen angemessen Rechnung getragen werden 


muss. 


602. Basis für den individuellen Projektaufsatz und die angepassten Verfahrensbestimmungen 


sind jeweils die in dieser Regelung beschriebenen Verfahren. So kann eine weitestgehende Nutzung 


der abgestimmten Schnittstellen zu anderen Prozessen, Regelungen und Bereichen sichergestellt 


werden. Dies beinhaltet auch eine nationale Bewirtschaftung und Bewertung der Produkte in SASPF. 


603. Die Notwendigkeit angepasster Verfahrensbestimmungen ist frühzeitig zu prüfen, die 


Anpassung sollte mit genügend Vorlauf vor Vereinbarung der internationalen Kooperation erfolgen. 


Anteile des CPM, die nicht angepasst werden können oder sollen (z. B. die Begründung von 


Haushaltsmitteln über entsprechende Dokumente), sollten bei der Verhandlung der Grundlagen für 


internationale Kooperationen bereits entsprechend berücksichtigt werden. 
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604. In die Ausformulierung der individuellen Verfahrensbestimmungen fließen alle relevanten 


Rahmenbedingungen der internationalen Kooperation/des multinationalen Projekts ein. Dies können 


sein: 


• Verfahrensbestimmungen der NATO, der EU oder beteiligter Nationen/Organisationen, 


• Verfahrensbestimmungen der beauftragten internationalen Beschaffungsagenturen, 


• Regelungsinhalte der zugrundeliegenden Kooperationsvereinbarung (z. B. MoU), 


• Projektsachstände anderer beteiligter Nationen oder internationaler Organisationen (z. B. bei 


späterem Eintritt Deutschlands in die Kooperation), 


• aktuelle Erkenntnisse im Zusammenhang mit beauftragten oder geplanten 


Studien/Forschungsaufträgen (national, multinational oder aus internationalen Organisationen z. B. 


NATO Industrial Advisory Group (NIAG), European Defence Agency (EDA))sowie 


• mit der Kooperation in Verbindung stehende, ggf. ressortübergreifend zu koordinierende, 


Exportkampagnen. 


605. Für Luftfahrzeuge, Luftfahrtgerät und Zusatzausrüstung ist in Abstimmung mit dem 


Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufABw) – möglichst vor Unterzeichnung von Kooperations-


vereinbarungen – eine Zulassungsstrategie festzulegen, in der die grundsätzlichen Zulassungs-


verfahren und die ggf. erforderliche Aufteilung der Zulassung auf nationale Luftfahrtbehörden und die 


gegenseitige Anerkennung festzulegen sind. Darauf aufbauend müssen im Projektverlauf konkrete 


Pläne für die Zulassung erstellt werden. 


606. Werden die individuellen Verfahrensbestimmungen vor Abschluss der Kooperations-


vereinbarung erstellt, sind diese als Entwurf bei den Verhandlungen der Kooperationsvereinbarung zu 


berücksichtigen. Nach Abschluss der Kooperationsvereinbarung sind die individuellen 


Verfahrensbestimmungen ggf. anzupassen und gemäß Abschnitt 6.3 „Festlegung der 


individualisierten Verfahrensbestimmungen“ vorzulegen. 


6.1 Entscheidungen zu den Customer Product Management-
Dokumenten 


607. Anhand der gegebenen Rahmenbedingungen kann beispielsweise festgelegt werden, ob die 


FFF die nationale Verhandlungsposition zu Beginn der Kooperation dokumentiert oder bereits das 


multinational abgestimmte Ergebnis. 


608. Da die bi- oder multinational abgestimmte Lösung bereits auf der Analyse mehrerer 


Alternativen beruht, ist die Vorlage lediglich eines einzigen LV in der Regel ausreichend. Dies gilt in 


Analogie für Aktivitäten in der Nutzung, z. B. für Änderungen, die in internationalen Arbeitsgruppen 


abgestimmt werden. Die AWE kann auf dieser Grundlage getroffen werden und bleibt das 


haushaltsbegründende Dokument für die Realisierung. 
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609. Die GeNu ist analog zu nationalen Projekten zu erteilen, sie beschränkt sich jedoch auf 


solche Produkte/Teilprodukte, die zur Nutzung bei der Bundeswehr eingeführt werden. Multinationale 


Vereinbarungen zur Herstellung und zum Erhalt der Einsatzreife sind entsprechend zu 


berücksichtigen. 


6.2 Entscheidungen zu Abläufen, Aufgaben und Zuständigkeiten 


610. Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten werden grundsätzlich durch die Bestimmungen des 


Basisverfahrens vorgegeben. Erforderliche Abweichungen können sich ergeben aus: 


• Abläufen und Entscheidungsstrukturen der NATO und der EU oder ihrer Agenturen sowie anderer 


internationaler Beschaffungsagenturen (z. B. der Organisation für die gemeinsame 


Rüstungszusammenarbeit (Organisation Conjointe de Coopération en Matière d'Armement 


(OCCAR)), 


• Abläufen und Entscheidungsstrukturen der internationalen Partner (z. B. Lead Nation 


(Führungsnation)), 


• Abgabe von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung an die internationale 


Beschaffungsagentur oder 


• Abgabe von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung an die internationalen Partner. 


611. Die Abweichungen sind zu beschreiben. Insbesondere bei der Wahrnehmung der Aufgaben 


von Funktionsträgern nach CPM (z. B. PL) durch Dritte ist eine exakte Abgrenzung der abgegebenen 


Aufgabe vorzunehmen und der Empfänger eindeutig zu benennen. 


6.3 Festlegung der individualisierten Verfahrensbestimmungen 


612. Die individualisierten Verfahrensbestimmungen werden durch Dokumentation der 


erforderlichen Abweichungen vom Basisverfahren des CPM beschrieben. 


Die Erarbeitung erfolgt durch 


• den bzw. die LtrIPT (Analysephase Teil 1), 


• den bzw. die (k)PL BAAINBw, 


• die ministerielle Fachaufsicht Analysephase Teil 1, 


• die ministerielle Fachaufsicht Analysephase Teil 2, Realisierung und Nutzung sowie 


• die herausgebende Stelle dieser Regelung. 


613. Die individualisierten Verfahrensbestimmungen sind abschließend durch die herausgebende 


Stelle dieser Regelung der für Rüstung zuständigen Staatssekretärin bzw. dem für Rüstung 


zuständigen Staatssekretär (Sts) zur Billigung vorzulegen. 


Eine Anpassung im Verlauf des Projekts ist möglich und erfolgt analog der ursprünglichen 


Festlegung.  
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7 Verfahrensübergreifende Anteile 


7.1 Projektkategorien 


701. Die Projektkategorie wird anhand verschiedener Bewertungskriterien festgelegt. Die Kriterien 


und die Vorgehensweise zur Ermittlung und Änderung der Projektkategorie sind im Zentralerlass  


B-1500/7 definiert. Anhand der Projektkategorie wird auch die Ebene des zuständigen 


Projektsponsors festgelegt. Die folgende Tabelle stellt die Zuordnung der Projektkategorien zu den 


Behandlungsebenen/Projektsponsoren bzw. Projektsponsorinnen dar. 


Projektkategorie 
Projektsponsor bzw. 


Projektsponsorin/Leitung 
 


A Sts 


B 
AL A (Fallgruppen I und IV) 


AL CIT (Fallgruppen II und III) 


C Leitung BAAINBw 


D Leitung BAAINBw 


Tabelle 1: Projektkategorien und Behandlungsebenen 


702. Die Entscheidung über die Projektkategorie eines Projekts wird erstmals mit oder zeitnah 


nach Beauftragung der FFF bzw. der FFFmLV/TAFmLV im BMVg getroffen. Hiervon ausgenommen 


sind Projekte zur Deckung unvorhersehbar auftretenden dringenden Einsatzbedarfs (immer 


Projektkategorie C) und Projekte im Vereinfachten Verfahren (immer Projektkategorie D). 


Projektkategorien werden sinngemäß auch auf Programme und Produkte angewendet. 


7.2 Verantwortlichkeiten 


703. Diese Zentrale Dienstvorschrift weist bestimmten Organisationeinheiten und 


Entscheidungsträgern Rollen im Prozessablauf zu. 


704. Abteilung Ausrüstung: Die Fachaufsicht des BMVg wird bei Projekten der Fallgruppen I 


und IV durch die Abt A wahrgenommen. Sie macht ggf. Vorgaben bzgl. der Anzahl der zu 


betrachtenden Lösungswege. Die Abt A erstellt zu den vom BAAINBw vorgelegten LV für Projekte der 


Projektkategorien A und B aller Fallgruppen federführend, unter Einbindung der Abt CIT für das 


Teilportfolio Cyber/IT, die rüstungswirtschaftliche und die rüstungspolitische Bewertung. Die 


Fachaufsicht der Abt A übersendet die LV nach Billigung durch die bzw. den AL A an die Abt Plg zur 
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abschließenden gesamtplanerischen Bewertung. Die Abt Plg legt die LV der Projektkategorien A und 


B der bzw. dem GenInsp unter Beteiligung der Abt A zum Treffen der AWE vor. 


705. Abteilung Cyber/Informationstechnik: Die Fachaufsicht des BMVg wird bei Projekten der 


Fallgruppen II und III durch die Abt CIT wahrgenommen. Bei diesen Projekten beauftragt die Abt CIT 


das KdoCIR mit der Einrichtung eines IPT. Sie macht ggf. Vorgaben bzgl. der Anzahl der zu 


betrachtenden Lösungswege. Die Fachaufsicht bearbeitet die durch das BAAINBw vorgelegten LV 


der Projektkategorien A und B. Die Fachaufsicht CIT übersendet die LV der Projektkategorien A und 


B nach Billigung durch den bzw. die AL CIT an die Abt Plg zur abschließenden gesamtplanerischen 


Bewertung. Die Abt Plg legt die LV der bzw. dem GenInsp unter Beteiligung der Abt CIT zum Treffen 


der AWE vor. 


706. Abteilung Planung: Bei den Fallgruppen I und IV beauftragt die Abt Plg das PlgABw, ein 


IPT einzurichten. Die Abt Plg erstellt im Rahmen der AWE Beiträge zur Einplanbarkeit in die 


Mittelfristplanung, zur finanzplanerischen Berücksichtigung und zur Berücksichtigung in der 


Planungsumsetzung. Die Abt Plg legt bei allen Fallgruppen die LV in den Projektkategorien A und B 


dem bzw. der GenInsp unter Beteiligung der Abt A/CIT zum Treffen der AWE vor. 


707. Abteilung Haushalt und Controlling: Die Abt HC zeichnet in den Projektkategorien A und 


B die Dokumente und Vorlagen zur Billigung durch die bzw. den GenInsp (bei einer FFF im Falle 


eines Finanzbedarfs an F&T-Mitteln der Stufe 3) nach Mitzeichnung des zuständigen Bewirtschafters 


abschließend mit. 


708. Amtschef bzw. Amtschefin Planungsamt der Bundeswehr/Inspekteur bzw. 
Inspekteurin Cyber- und Informationsraum: Bei Projekten der Projektkategorien C und D zeichnen 


der bzw. die AChef PlgABw (Fallgruppen I und IV), der bzw. die InspCIR (Fallgruppe II) bzw. die bzw. 


der InspCIR und die bzw. der AChef PlgABw gemeinsam (Fallgruppe III) die FFF und treffen die 


AWE. Der bzw. die AChef PlgABw billigt Initiativen als MPlgPF in den Fallgruppen I und IV, die bzw. 


der InspCIR in der Fallgruppe II. In der Fallgruppe III erfolgt die Billigung gemeinsam durch den bzw. 


die InspCIR und die bzw. den AChef PlgABw. 


709. Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr und 
nachgeordneter Bereich: Das BAAINBw (bzw. dessen ngBer) stellt einen bzw. eine BV (kPL) für 


das IPT der Analysephase Teil 1 und den bzw. die PL/LtrIPT ab der Analysephase Teil 2 sowie in der 


Analysephase des Verfahrens für die Beschaffung handelsüblicher IT. Das BAAINBw führt das 


Vergabeverfahren durch, realisiert das Projekt und nimmt die Aufgaben im Rahmen der 


Materialverantwortung für die Einsatzreife wahr. 


710. Generalinspekteur bzw. Generalinspekteurin der Bundeswehr: Bei Projekten der 


Projektkategorien A und B zeichnet und billigt der bzw. die GenInsp die FFF und trifft die AWE. 
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711. Inspekteure bzw. Inspekteurinnen/Verantwortliche der zivilen Organisationsbereiche/ 
Befehlshaber bzw. Befehlshaberin Einsatzführungskommando: Die Befehlshaberin bzw. der 


Befehlshaber EinsFüKdoBw stellt einen bzw. eine BV in der der Analysephase. Die Inspekteurinnen 


bzw. Inspekteure bzw. die Verantwortlichen der zivilen OrgBer stellen BV in den IPT in allen Phasen. 


Sie nehmen darüber hinaus die BVV der ihnen zur Nutzung übergebenen Produkte wahr. Bei  


IT-Produkten nimmt der bzw. die BVV zugleich die Aufgaben als IT-SVEB wahr. 


712. Kommando Cyber- und Informationsraum: Das KdoCIR übernimmt die 


Bedarfsträgeraufgaben für das Teilportfolio Cyber/IT, führt diesbezüglich die Fähigkeitsentwicklung 


durch und bewertet in Abstimmung mit dem PlgABw die Initiativen der Fallgruppen II und III. Es stellt 


in der Analysephase Teil 1 den bzw. die LtrIPT, ab der Analysephase 2 einen BV. In der 


Analysephase des Verfahrens für die Beschaffung handelsüblicher Informationstechnik stellt das 


KdoCIR den bzw. die StvLtrIPT. 


713. Planungsamt der Bundeswehr: Das PlgABw führt die Fähigkeitsentwicklung durch und 


bewertet die Initiativen in den Fallgruppen I und IV. Es stellt in der Analysephase Teil 1 den bzw. die 


LtrIPT, ab der Analysephase 2 einen BV. 


714. Präsident bzw. Präsidentin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr: Die bzw. der PräsBAAINBw ernennt den bzw. die kPL bzw. PL und 


den bzw. die ProgL. Bei Projekten der Projektkategorien C und D ist eine Delegierung der Ernennung 


von kPL und PL auf die Ebene der AL BAAINBw möglich. Auf Grundlage der Ergebnisse der 


Nachweisführung und sonstiger Erkenntnisse erteilt sie bzw. er die GeNu bei Projekten der 


Projektkategorien A und B.57 Der bzw. die PräsBAAINBw hat die Materialverantwortung für die 


Einsatzreife. 


715. Programmleiter bzw. Programmleiterin: Sofern mehrere Projekte zu einem Programm 


zusammengefasst wurden, führt der bzw. die ProgL das Programm entsprechend des im 


Programmhandbuch festgelegten Auftrags und der ihm bzw. ihr zugewiesenen Aufgaben, Kompetenz 


und Verantwortung. 


716. Projektleiter bzw. Projektleiterin: Der bzw. die PL übernimmt ab der Analysephase Teil 2 


die Leitung des IPT. Die bzw. der PL ist gesamtverantwortlich für die Umsetzung des Projekts im 


Leistungs-, Zeit- und Kostenrahmen und nimmt in der Nutzungsphase die produktbezogenen 


Aufgaben der bzw. des Materialverantwortlichen für die Einsatzreife wahr. Bei IT-Projekten nimmt der 


bzw. die PL zugleich die Aufgaben des Service Owners (siehe Anlage 8.1 „Begriffsbestimmungen“) 


für neu realisierte IT-Services wahr. Die bzw. der PL erteilt die GeNu bei Projekten der 


Projektkategorie C und D. 


                                                
57  Eine Delegation auf Ebene AL BAAINBw ist möglich. 
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717. Projektsponsor bzw. Projektsponsorin: Die Projektsponsoren bzw. Projektsponsorinnen 


führen den Vorsitz des Vorbereitungskreises (VorbKr) auf der jeweiligen abschließenden 


Behandlungsebene für Projekte, Programme und Produkte und erweitern durch ihre 


Entscheidungskompetenz den Lösungsraum des bzw. der PL/ProgL. Indem sie die 


projektspezifischen Vorgehensweisen und Entscheidungen des bzw. der PL/ProgL kritisch 


hinterfragen, fördern sie die Qualität des Risikomanagements im Projekt/Programm. Die 


Projektsponsoren bzw. Projektsponsorinnen tragen die Gesamtverantwortung des 


Risikomanagements im jeweiligen Verantwortungsbereich und führen erforderliche Entscheidungen 


zur Reduzierung/Eindämmung des Risikos (Risikomitigation) zur Unterstützung des bzw. der 


PL/ProgL herbei. Sofern ein Projekt Teil eines Programms ist, bezieht der Projektsponsor bzw. die 


Projektsponsorin den bzw. die zuständigen ProgL dabei ein. 


7.3 Entscheidungen und Vorlagen 


7.3.1 Unterzeichnung von Customer Product Management-Dokumenten 


718. Das CPM-Dokument FFF für Projekte in den Projektkategorien A und B wird durch die bzw. 


den GenInsp unterzeichnet. FFF in den Projektkategorien C und D und FFF(S) werden durch den 


bzw. die AChef PlgABw (Fallgruppen I und IV), den bzw. die InspCIR (Fallgruppe II) bzw. gemeinsam 


durch die bzw. den InspCIR und die bzw. den AChef PlgABw (Fallgruppe III) gezeichnet. 


719. Die AWE der Projektkategorien A und B werden durch den bzw. die GenInsp auf Basis der 


vorgelegten LV getroffen und gezeichnet. Die erarbeiteten LV der Projektkategorien C und D werden 


durch das BAAINBw an das PlgABw (Fallgruppen I und IV) bzw. KdoCIR (Fallgruppen II und III) zur 


Bewertung übersendet. Die AWE wird durch den bzw. die AChef PlgABw (Fallgruppen I und IV), den 


bzw. die InspCIR (Fallgruppe II) bzw. durch die bzw. den InspCIR und die bzw. den AChef PlgABw 


gemeinsam (Fallgruppe III) getroffen. 
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Fallgruppe Projektkategorie CPM-Dokument Unterzeichner 


I/IV 


A 
FFF GenInsp 


AWE GenInsp 


GeNu PräsBAAINBw 


B 
FFF GenInsp 


AWE GenInsp 


GeNu PräsBAAINBw 


C 


FFF AChef PlgABw 


FFF(S) AChef PlgABw 


AWE AChef PlgABw 


GeNu PL 


D 
FFF AChef PlgABw 


AWE AChef PlgABw 


GeNu PL 


II/III 


A 


FFF GenInsp 


AWE GenInsp 


GeNu PräsBAAINBw 


B 
FFF GenInsp 


AWE GenInsp 


GeNu PräsBAAINBw 


C 


FFF 
Fallgruppe II: InspCIR 


Fallgruppe III: InspCIR u.AChef PlgABw 


FFF(S) 
Fallgruppe II: InspCIR 


Fallgruppe III: InspCIR u.AChef PlgABw 


AWE 
Fallgruppe II: InspCIR 


Fallgruppe III: InspCIR u.AChef PlgABw 


GeNu PL 


D 


FFF 
Fallgruppe II: InspCIR 


Fallgruppe III: InspCIR u.AChef PlgABw 


AWE 
Fallgruppe II: InspCIR 


Fallgruppe III: InspCIR u.AChef PlgABw 


GeNu PL 


Tabelle 2: Unterzeichnung von CPM-Dokumenten 
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720. Die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Beteiligungen bei der Erstellung, Mit- 


zeichnung und Zeichnung/Billigung von ÄzFFF und AAWE ergeben sich aus den Vorgaben für die 


ursprünglichen Dokumente gemäß Tabelle 2. 


721. Die Initiative im Vereinfachten Verfahren wird durch das PlgABw/KdoCIR als 


Forderungsdokument anerkannt und unterzeichnet und dann an das BAAINBw übermittelt. 


Die eLB wird durch den zuständigen Gruppenleiter bzw. die zuständige Gruppenleiterin im BAAINBw 


gebilligt und gezeichnet, erhält dadurch haushaltsbegründenden Charakter und erzeugt so die 


Haushalts- und Vergabereife. 


Die GeNu wird im Falle der Projektkategorien A und B durch die bzw. den PräsBAAINBw erteilt. Eine 


Delegation auf die Ebene AL BAAINBw ist möglich. Im Falle der Projektkategorien C und D wird die 


GeNu durch den bzw. die PL erteilt. 


7.3.2 Vorlagen an den Deutschen Bundestag 


722. Vorlagen an den Deutschen Bundestag sind: 


• 25 Mio. €-Vorlagen an den HHA, 


• Vorlagen an den HHA im Falle der Steigerung der Kosten bei laufenden Projekten um mehr als 


15 %, 


• Vorlagen an den HHA im Falle von Projektabbrüchen mit finanziellen Auswirkungen (auch 


Entlastungen) über 25 Mio. € und 


• vom HHA geforderte Berichte. 


723. Nach erfolgter Billigung durch die Leitung des BMVg werden die Vorlagen von der Abt HC 


über das Bundesministerium der Finanzen (BMF) an den HHA übermittelt. Die BMF- 


Vorlagen/Haushaltsausschussdrucksachen werden mit einem Übersendungsschreiben der Abt HC an 


den Verteidigungsausschuss zur Entscheidung/zur Kenntnis übermittelt. 


724. Dem Verteidigungsausschuss werden der Rüstungsbericht sowie die von dort geforderten 


Berichte durch die Leitung des BMVg übermittelt. 


Alle Vorlagen mit Aussagen zur Finanzierbarkeit sind mit einem Vermerk zu versehen, wann die 


Abt HC mitgezeichnet bzw. eine abweichende Stellungnahme abgegeben hat. 


7.4 Risikomanagement und Risikoberichtswesen 


725. Risiken sind potenzielle Ereignisse mit der Möglichkeit negativer Auswirkungen auf die 


Zielerreichung (Leistung, Zeit, Finanzen). Probleme sind eingetretene Risiken, die eine negative 


Auswirkung auf die Zielerreichung haben. Die gemeinsame Betrachtung von Risiken und Problemen 


fördert die effiziente Zielerreichung. Risiken und Probleme sind normale Bestandteile im Rahmen des 


B 
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Programm-, Projekt- bzw. Nutzungsmanagements und werden offen innerhalb der Projekte, zwischen 


Projekten und darüber hinaus ebenenübergreifend kommuniziert. 


726. Risikomanagement ist ein kontinuierlicher, vorausschauender Prozess und keine 


„stichtagsbezogene Aktivität“ im Projekt- und Nutzungsmanagement. Das Risikomanagement beginnt 


bereits im Integrierten Planungsprozess und erstreckt sich über alle Phasen des CPM. Es ist 


integraler Bestandteil des Projekt- bzw. Nutzungsmanagements. Risikomanagement ist dann 


erfolgreich, wenn Projekte, Produkte sowie Dienstleistungen im beauftragten Leistungs-, Zeit- und 


Finanzrahmen bereitgestellt werden. Das Risikomanagement hat dabei konkret zum Ziel: 


• Risiken frühzeitig und vorausschauend zu identifizieren, 


• diese nach Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellem Schadensausmaß zu analysieren und zu 


bewerten sowie 


• geeignete Maßnahmen zur Mitigation – im Idealfall zur Vermeidung – von Störungen zu 


identifizieren, ggf. zu priorisieren und einzuleiten. 


Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen zu beachten. 


Einzelheiten zum Risikomanagement sind in der A-1500/30 geregelt. 


7.5 Programmmanagement 


727. Die Entwicklung und Beschaffung von Rüstungsgütern nach dieser Zentralen 


Dienstvorschrift wird jeweils als Projekt organisiert. Die PL planen und steuern ihr Projekt dabei 


eigenständig unter Beachtung der Vorgaben der Leitung und der Schnittstellen zu anderen Projekten. 


In einigen Fällen bestehen jedoch nicht nur Schnittstellen, sondern wesentliche 


Systemzusammenhänge oder Systemabhängigkeiten zwischen zwei oder mehreren Projekten. In 


diesen Fällen ist es sinnvoll, die ansonsten selbständigen Projekte zu einem Programm unter der 


gemeinsamen Leitung einer bzw. eines ProgL zusammenzufassen. 


728. Über die Einrichtung eines Programms entscheidet der Projektsponsor bzw. die 


Projektsponsorin des Projekts mit der höchsten Projektkategorie. 


729. Zur Einrichtung benennt der bzw. die PräsBAAINBw den bzw. die ProgL und billigt das durch 


ProgL zu erstellende Programmhandbuch. In diesem sind die Aufgaben, die Kompetenz und die 


Verantwortung des bzw. der ProgL, die zugehörigen Projekte, der Programmauftrag, die zuständige 


Fachaufsicht für das Programm und ggf. weitere Rahmenbedingungen zu dokumentieren. Der bzw. 


die ProgL besitzt zur Umsetzung des Programmauftrags Weisungsbefugnis gegenüber den PL 


hinsichtlich der Projektbeiträge zum Programm. 
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730. Auch bei (vollständiger58) Zugehörigkeit des Projekts zu einem Programm, verbleibt 
die Verantwortung für das Projekt, insbesondere das Erreichen des Projektziels nach Maßgabe 
des bzw. der ProgL, bei der bzw. dem PL! 


Je nach Art der Systemzusammenhänge lassen sich zwei Programmtypen unterscheiden. 


7.5.1 Systemverbünde 


731. Systemverbünde im Sinne des Programmmanagements bestehen aus zwei oder mehr 


Projekten, die einen inhaltlichen Zusammenhang aufweisen und deren Realisierung der Schließung 


der gleichen Fähigkeitslücke auf unterschiedlichen Ebenen dient. 


732. Systemverbünde im Sinne des Programmmanagements können in zwei Ausprägungen 


auftreten. Zum einen kann eine komplexe Fähigkeit in einem Forderungsdokument beschrieben 


werden, die Realisierung aber über mehrere Einzelprojekte erfolgen. Zum anderen können bereits 


existierende Projekte phasenübergreifend zu einem Programm zusammengefasst werden, um die 


Harmonisierung der Projekte und der Realisierungsziele zu erreichen. 


733. Die Weisungsbefugnis des bzw. der ProgL gegenüber den PL wird programmspezifisch im 


Programmhandbuch festgelegt. Der bzw. die ProgL eines Systemverbund-Programms führt das 


Programm gemäß dem im Programmhandbuch festgelegten Programmauftrag und unterstützt die PL. 


Der bzw. die ProgL führt ebenfalls das Risikomanagement auf Programmebene und vertritt das 


Programm im Vorbereitungskreis.59 Die Projektkategorie wird für jedes Programm individuell 


festgelegt, liegt jedoch mindestens auf der Ebene des Projektes mit der höchsten Projektkategorie. 


734. Der bzw. die ProgL macht Vorgaben für die Anmeldung der Finanzbedarfe aus 


übergeordneter Programmsicht, die durch die PL umzusetzen sind. 


735. Weitere Zuständigkeiten nach dem Prinzip für die Zuordnung von Aufgaben, Kompetenzen 


und Verantwortungen (AKV-Prinzip) werden programmspezifisch festgelegt und im 


Programmhandbuch dokumentiert. 


736. Sofern die im Programm zusammengefassten Projekte unterschiedlichen Fachaufsichten 


zugeordnet sind, ist zwischen diesen eine Einigung über die Fachaufsicht über das Programm 


herbeizuführen. 


7.5.2 Wirkverbünde 


737. Wirkverbünde bestehen aufgrund ihres umfassenden Ansatzes (Sensoren, Effektoren und 


Führungssysteme zur Informationsverarbeitung) aus einer sehr heterogenen Projektlandschaft. Ein 


                                                
58  Eine vollständige Zugehörigkeit eines Projekts zu einem Programm liegt dann vor, wenn alle Anteile des 


Projekts Beiträge für das übergeordnete Programm liefern. Alternativ werden dem Programm nur 
Teilfähigkeiten eines Projekts zur Verfügung gestellt. 


59  Die Verantwortlichkeit des bzw. der PL für das Risikomanagement auf Projektebene bleibt unverändert. 
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wesentliches Merkmal des Wirkverbunds ist, dass die zugehörigen Projekte oft nur mit Anteilen ihres 


Projekts dem Wirkverbund zuarbeiten. So kann die Mitwirkung in einem Wirkverbund (z. B. als 


Effektor) für ein Waffensystem beispielsweise nur eine Nebenaufgabe darstellen. 


738. Der bzw. die ProgL eines Wirkverbund-Programms führt das Risikomanagement auf 


Programmebene und vertritt das Programm im Vorbereitungskreis.60 Die Projektkategorie wird für 


jedes Programm individuell festgelegt, liegt jedoch mindestens auf der Ebene des vollständig 


zugehörigen Projektes mit der höchsten Projektkategorie. 


739. Die Zuordnung der ministeriellen Fachaufsicht für Programme dieses Typs richtet sich nach 


den Projekten, die vollständig dem Programm zugeordnet werden oder nach der Organisationseinheit 


des bzw. der ProgL. Die Fachaufsicht für die Projekte, die nicht vollständig dem Programm 


zugeordnet werden, bleibt hiervon unberührt. 


7.6 Behandlung von Störungen im Projektverlauf 


740. Analysephase (Teil 2): Störungen im Projektverlauf in der Analysephase Teil 2 sind im 


Rahmen des regelmäßigen Risikoberichtswesens oder anlassbezogen an den Projektsponsor bzw. 


die Projektsponsorin mit einer Empfehlung zum weiteren Vorgehen zu berichten. Sofern das Projekt 


einem Programm vollständig zugeordnet ist, berichtet die bzw. der PL über den bzw. die ProgL. 


741. Realisierungs- und Nutzungsphase: Änderungen in der Realisierung oder der Nutzung 


können resultieren aus: 


• einer Änderung der Forderungslage aufgrund neuer Kenntnisse aus Einsätzen, die eine 


Anpassung der haushaltsbegründenden AWE in Bezug auf Leistung61, Zeit und/oder Kosten 


erforderlich werden lässt, 


• Störungen im Projektverlauf, die zu einer Überschreitung der vorgegebenen Toleranzgrenzen der 


BHO führen und damit eine Anpassung der AWE in Bezug auf Leistung, Zeit und/oder Kosten 


erforderlich machen oder 


• der Verfügbarkeit neuer, innovativer Produkte, die zu einer wesentlichen Verbesserung der 


Leistung und/oder zu einem deutlichen Fähigkeitsaufwuchs führen und die eine Anpassung der 


haushaltsbegründenden AWE in Bezug auf Leistung, Zeit oder Kosten ausnahmsweise erforderlich 


werden lassen. 


                                                
60  Die Verantwortlichkeit des bzw. der PL für das Risikomanagement auf Projektebene bleibt unverändert. 
61  Neue Forderungen, die eine Anpassung in Bezug auf die Leistung erforderlich machen, sind zuvor in einer 


ÄzFFF zu dokumentieren. 


B 
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742. Störungen im Projektverlauf werden entsprechend den Vorgaben des Risikoberichtswesens 


durch die bzw. den PL an den Projektsponsor bzw. die Projektsponsorin berichtet. Sofern das Projekt 


einem Programm vollständig zugeordnet ist, berichtet der bzw. die PL über den bzw. die ProgL, bei 


nicht vollständiger Zuordnung ist die bzw. der ProgL zu beteiligen. Die Zwischenebenen und das 


Portfoliomanagement können jeweils Stellung nehmen. Der Projektsponsor bzw. die Projektsponsorin 


entscheidet mit seinem Vorbereitungskreis über das weitere Vorgehen und beauftragt ggf. die 


Erstellung von ergLV zur AAWE. 


743. Die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Beteiligungen bei der Erstellung, 


Mitzeichnung, Vorlage und Zeichnung von ergLV ergeben sich aus den Vorgaben gemäß Abschnitt 


2.1 „Analysephase“. 


7.7 Projektelemente 


744. Die Projektelemente stellen die Bearbeitungsbereiche eines Projekts bzw. die Bereiche zur 


Steuerung der Nutzung eines Produkts dar. Je nach Art des Projektes bzw. Produktes kann die 


Betrachtung einzelner Projektelemente entfallen, wenn in dem jeweiligen Bearbeitungsbereich keine 


projektspezifischen Vorgaben gemacht werden müssen. 


Die Einhaltung der Vorgaben in den Bearbeitungsbereichen ist bei der Erstellung von LV zu 


berücksichtigen und im Rahmen der ggf. durchzuführenden Integrierten Nachweisführung zu 


überprüfen. 


745. Die 13 Projektelemente sind: 


• technisch-wirtschaftliche Anteile, 


• Führung/Einsatz, 


• Organisation, 


• Personal/Ausbildung, 


• Logistik, 


• Infrastruktur, 


• Arbeitssicherheit, 


• Informationssicherheit/IT-Architektur/-Standardisierung und Datenschutz, 


• Militärische Sicherheit, 


• Verkehrssicherheit (einschließlich Zulassung und Flugsicherheit), 


• Ergonomie, 


• Geoinformationswesen der Bundeswehr und 


• Umweltschutz und Gefahrgutwesen. 


B 
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7.7.1 Technisch-wirtschaftliche Anteile 


746. Das Projektelement technisch-wirtschaftliche Anteile umfasst die Gesamtheit aller 


unterstützenden Maßnahmen und Prozesse, die dazu dienen, einsatzreife Produkte und 


Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Stands der Technik, rechtlicher Vorgaben, 


wirtschaftlicher Verfahren sowie haushälterischer und planerischer Belange bereitzustellen und zu 


erhalten. Es beinhaltet auch die konsequente Anwendung von Normen und Standards mit dem Ziel 


der Interoperabilität und Risikominimierung. Hierzu zählen auch die „Best Practice“-Vorgaben des 


Europäischen Referenzsystems für wehrtechnische Standards (European Defence Standards 


Reference System (EDSTAR)) und Verpflichtungen aus den durch Deutschland ratifizierten 


Standardisierungsübereinkommen (Standardization Agreement (STANAG)) der NATO. Darüber 


hinaus sind auch die munitionstechnische Sicherheit und Schießsicherheit zur Umsetzung der im 


Rahmen der Eigenregelungskompetenz festgeschriebenen Schutz- und Sicherheitsvorgaben sowie 


der international vereinbarten und durch die Bundeswehr ratifizierten Vorgaben zur konstruktiven und 


stofflichen Sicherheit von Waffen und Munition sowie zur Insensitivität von Munition, zu beachten. 


7.7.2 Führung/Einsatz 


747. Führung umfasst den zielgerichteten Einsatz von Kräften nach Raum, Zeit und Information. 


Das Projektelement Führung/Einsatz beinhaltet die Anpassung/Änderung/Neufassung von 


Führungsvorschriften, Einsatzgrundsätzen und Arbeitsabläufen. 


7.7.3 Organisation 


748. Im Projektelement Organisation werden alle notwendigen Maßnahmen zum Ändern der 


Aufbau- oder Ablauforganisation von militärischen und zivilen Dienststellen sowie zum 


Aufstellen/Auflösen militärischer und ziviler Dienststellen (Indienststellung/Außerdienststellung) 


zusammengefasst. Hierzu gehört auch die ggf. erforderliche Erarbeitung der Organisations-


grundlagen. Maßnahmen können sich auch aus anderen Projektelementen ergeben. Z. B. müssen 


die für Forderungen an die Infrastruktur, an das Personal und die Ausbildung maßgeblichen 


Organisationsgrundlagen so frühzeitig finalisiert sein, dass ausreichend Zeit für die Ableitung und 


Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen verbleibt. 


7.7.4 Personal/Ausbildung 


749. Im Projektelement Personal/Ausbildung sind alle erforderlichen Maßnahmen zu beschreiben, 


um die Verfügbarkeit des Personals der künftigen Nutzer/Betreiber für die Realisierungs- und 


Nutzungsphase im geforderten Umfang mit der geforderten Qualifikation (einschließlich der 


erforderlichen Ausbildungsorganisation und -mittel und ggf. der Ausbildung im scharfem Schuss) zu 


gewährleisten. 
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7.7.5 Logistik 


750. Das Projektelement Logistik umfasst die Festlegung aller wesentlichen Vorgaben für die 


Planung, Realisierung und Steuerung der logistischen Kräfte, Mittel und Verfahren im Einsatz und im 


Betrieb Inland, in der Ausbildung und bei Übungen für Produkte und Dienstleistungen, u. a. zu 


Materialgrundlagen, Instandhaltung und Fertigung, Prüfwesen, Materialbewirtschaftung,  


TLB-Leistungen, logistischen IT-Fachverfahren, Konservierung, Verpackung, Transport, 


vorgesehener Nutzungsdauer sowie Integrierter logistischer Unterstützung (Integrated Logistic 


Support (ILS))/Logistischer Unterstützungsanalyse (Logistic Support Analysis (LSA)) unter 


Berücksichtigung der erforderlichen Nutzungsrechte bzw. Lizenzen. 


751. Wesentliche Forderungen an die Logistik sind bereits frühzeitig im Rahmen der Erarbeitung 


der FFF, FFF(S) oder FFFmLV unter Einbindung der fachlich zuständigen Stellen einzubringen. 


Hierbei ist sicherzustellen, dass die nach dieser Zentralen Dienstvorschrift zu beschaffenden 


Lösungen/Dienstleistungen bruchfrei im Logistischen System der Bundeswehr (LogSysBw) 


einschließlich SASPF, abgebildet werden. Die Umsetzung ist in einem zum LogSysBw kompatiblen 


Projektbezogenen Logistischen Konzept (PLK) zu regeln. Das PLK beschreibt die logistischen 


Rahmenbedingungen für die Realisierung und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen 


einschließlich der Anforderungen für die informationstechnische Abbildung. Hierbei ist frühzeitig zu 


analysieren, wo ggf. Industrieleistungen zielgerichtet in den logistischen Prozess implementiert 


werden können. 


752. Details zur Ausgestaltung des Projektelements Logistik werden in der Bereichsvorschrift  


C1-1500/3-7017 „Ausplanung und Ausgestaltung des Projektelementes Logistik gemäß A-1500/3“ 


beschrieben. Projektbezogene Forderungen aus dem Projektelement Logistik an die anderen 


Projektelemente sind in den jeweiligen Projektelementen zu dokumentieren und zu verfolgen. 


7.7.6 Infrastruktur 


753. Durch den Zulauf neuer Rüstungsgüter generierter Infrastrukturbedarf ist qualitativ und 


quantitativ durch eine infrastrukturelle Bedarfsforderung zu konkretisieren. Diese muss von der 


obersten Instanz des Nutzers gebilligt werden und im Rahmen einer Einzelfallentscheidung mit dem 


BMF abgestimmt werden. Es liegt im Interesse der bzw. des PL bzw. der bzw. des BV der 


Nutzer/Betreiber im IPT, die infrastrukturellen Aspekte rechtzeitig zu erkennen und zu bewerten, da 


diese erheblichen Einfluss auf die Zulaufplanung haben. Details zum Infrastrukturverfahren sind in der 


Bereichsdienstvorschrift C-1800/121 „Infrastrukturbearbeitung“ beschrieben. Unter dem 


Projektelement Infrastruktur sind alle infrastrukturellen Anforderungen zu behandeln, die für die 


bestimmungsgemäße Nutzung eines Produkts, für dessen Wartung und Instandsetzung sowie für den 


Ausbildungs- und Übungsbetrieb erforderlich sind. In die Betrachtung sind standortübergreifend alle 


Infrastrukturanteile, einschließlich der Ausbildungseinrichtungen (z. B. auch Schießanlagen) und 
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logistischen Einrichtungen, einzubeziehen, die eine direkte oder indirekte Grundlage für den 


beabsichtigten Einsatz eines Produktes in der Nutzungsphase bilden. Dies betrifft auch die 


Abschätzung und Einplanung von Ressourcen für Personal, Material, Betriebsstoffe usw. zur 


Sicherstellung des bestimmungsgemäßen und gesetzeskonformen Betriebs der erforderlichen 


Infrastruktur. In der FFF muss das Projektelement Infrastruktur nach Umfang, Zeit und Kosten 


untersucht werden und ggf. die Anforderungen an die Infrastruktur definiert und die frühestmöglichen 


Bereitstellungstermine, unter Berücksichtigung der notwendigen Vorlaufzeiten des infrastrukturellen 


Bedarfsdeckungsverfahrens, benannt werden. Die Forderungen an die Infrastruktur sind deshalb 


unabhängig vom Realisierungsverfahren frühzeitig zu identifizieren und im Rahmen der Initiative unter 


Einbindung des vorinfrastrukturellen Bereiches des/der betroffenen OrgBer (eine Zuarbeit des 


BAIUDBw ist davon unbenommen) und im Rahmen der Analysephase 1 und 2 unter Einbindung des 


BAIUDBw zu bewerten. 


754. In der Realisierungsphase muss die Zulaufplanung mit der Infrastrukturplanung abgestimmt 


werden. Das Risiko zur Erlangung der Einsatzreife zu einem festgesetzten Termin muss bewertet 


werden. 


Mit der GeNu muss eine klare Aussage hinsichtlich der Fertigstellung/Verfügbarkeit der für die 


Einsatzreife kritischen Infrastruktur erfolgen. 


7.7.7 Arbeitssicherheit 


755. Das Gewährleisten und Umsetzen der gesetzlichen Forderungen und der Bundeswehr- 


Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (z. B. Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, 


technische Sicherheit), Schießsicherheit, zur Schiffssicherheit, zur Hygiene und zum Infektionsschutz 


ist im Projektelement Arbeitssicherheit auszugestalten. 


7.7.8 Informationssicherheit, IT-Architektur/-Standardisierung und 
Datenschutz 


7.7.8.1 Informationssicherheit 


756. Der Anteil Informationssicherheit im Projektelement Informationssicherheit, IT- Architektur/-


Standardisierung und Datenschutz umfasst alle Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, 


Integrität und Verfügbarkeit der Informationen und personenbezogenen Daten sowie bei Bedarf 


Berücksichtigung von Nichtverkettung, Transparenz und Intervenierbarkeit bei der Informations- und 


Datenverarbeitung/-übertragung im notwendigen/geforderten Maß in Vorhaben/Projekten der 


Fallgruppen II bis IV. Alle informationssicherheitsrelevanten Aktivitäten sind in Planung, Festlegung und 


Umsetzung in einem projektbezogenen Informationssicherheitskonzept (InfoSichhKProj) einzubringen. 


Ein solches ist grundsätzlich für Projekte der Fallgruppen II bis IV je LV zu erstellen. Der Verzicht auf 


Erstellung eines InfoSichhKProj ist mit der DEUmilSAA abzustimmen. Im Zuge des Projektfortschritts 







Stand: Juni 2018


Dies
er 


Aus
dru


ck
 un


ter
lie


gt 
nic


ht 
de


m Ä
nd


eru
ng


sd
ien


st!


 Öffentlich  


 Verfahrensübergreifende Anteile A-1500/3 
 


Seite 73 


sowie im Rahmen der Nutzung ist das InfoSichhKProj fortzuschreiben. Vor Freigabe des Produktes und 


Erteilung der GeNu ist das InfoSichhKProj durch die DEUmilSAA mitzeichnen zu lassen. 


757. Gemäß IT-Strategie des GB BMVg ist eine Akkreditierung durch die DEUmilSAA erforderlich. 


Näheres regelt die Zentrale Dienstvorschrift A-960/1 „IT-Sicherheit in der Bundeswehr“. 


7.7.8.2 IT-Architektur/-Standardisierung 


758. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich das Projekt in die Systemarchitektur des  


IT-SysBw einfügt. Hierzu sind 


• projektspezifische Vorgaben resultierend aus der Systemarchitektur des IT-SysBw, 


• projektspezifische Vorgaben des Systemarchitekten IT-SysBw und des IT-Service-Designers 


resultierend aus der Systemarchitektur und dem IT-Service Design/IT-Service Management des 


IT-SysBw, 


• Vorgaben zur Standardisierung der IT in Projekten der Fallgruppen II bis IV, Vorgaben zur 


Verbesserung der Inter- und Intraoperabilität und der Federated Mission Networking-Konformität 


(FMN-Konformität), 


• (gesetzliche) Vorgaben hinsichtlich Verfügbarkeit und Nutzung des elektromagnetischen 


Spektrums sowie 


• ggf. ressortübergreifende IT-Vorgaben der Bundesregierung 


zu beachten. 


759. Die Einhaltung der Vorgaben ist bei der Erstellung von LV zu berücksichtigen und im 


Rahmen der Integrierten Nachweisführung zu überprüfen. Der Nachweis hierüber ist dem 


Systemarchitekten IT-SysBw und dem IT-Service-Designer zu übermitteln. 


7.7.8.3 Datenschutz 


760. Sind im Rahmen der Nutzung durch die zu realisierenden Produkte und Dienstleistungen 


personenbezogene Daten zu verarbeiten, ist ein Datenschutzkonzept zu erstellen, um 


• die Rechtmäßigkeit und Transparenz der Verarbeitung zu gewährleisten, 


• den ordnungsgemäßen Einsatz der IT-Systeme sicherzustellen sowie 


• die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der 


personenbezogenen Daten zu treffen. 


761. Das Datenschutzkonzept ist so früh wie möglich projektbegleitend zu erstellen und muss 


spätestens mit der Erteilung der GeNu vorliegen. Näheres regelt die Zentrale Dienstvorschrift  


A-2122/4 „Datenschutz“.62 


                                                
62  Aufgrund umfangreicher Änderungen des Datenschutzrechtes mit Wirkung vom 25. Mai 2018 wird die  


A-2122/4 derzeit grundlegend überarbeitet. 
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7.7.9 Militärische Sicherheit 


762. Die militärische Sicherheit ist ein Teilbereich des Leistungsprozesses „Militärisches 


Nachrichtenwesen (MilNW) sicherstellen“. Militärische Sicherheit wird mit Maßnahmen der 


Absicherung und Abschirmung sowie des Geheimschutzes (Schutz von VS) gegenüber Angriffen 


sicherheitsgefährdender Kräfte gewährleistet. Absicherung umfasst dabei alle Maßnahmen im 


personellen, materiellen und organisatorischen Bereich, um die militärische Sicherheit zu 


gewährleisten. Abschirmung umfasst alle Maßnahmen, die dem Militärischen Abschirmdienst im 


Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben obliegen. Hierzu gehört auch die Mitwirkung bei Maßnahmen 


des personellen und materiellen Geheim- und vorbeugenden personellen Sabotageschutzes. 


7.7.10 Verkehrssicherheit (einschließlich Flugsicherheit) 


763. Die Verkehrssicherheit umfasst alle Tätigkeiten, Verhaltensweisen, Vorkehrungen und 


Maßnahmen zur sicheren Benutzung von Verkehrsmitteln und Verkehrswegen zu Lande, zu Wasser und 


in der Luft. Hierzu zählen auch Anforderungen an die Betriebserlaubnis sowie Zulassungsanforderungen. 


7.7.11 Ergonomie 


764. Ergonomie, einschließlich Softwareergonomie, umfasst alle Vorgaben und Forderungen an 


Führbarkeit, Bedienbarkeit, Nutzbarkeit und Instandhaltbarkeit des Produkts mit dem Ziel, unter den 


vorgegebenen operativen Bedingungen einen möglichst hohen Einsatzwert zu erreichen. Die 


gesetzlichen Vorgaben sind zu berücksichtigen. 


7.7.12 Geoinformationswesen der Bundeswehr 


765. Im Rahmen dieses Projektelements ist die erforderliche Geoinformationsunterstützung 


(GeoInfo-Unterstützung) (Teilbereiche: GeoInfo-Datengewinnung, GeoInfo-Produktion, GeoInfo-


Datenmanagement, GeoInfo-Beratung sowie Positionsbestimmung, Navigation und Zeitfestlegung) zu 


planen und darzustellen. Im Rahmen des Ausrüstungs- und Nutzungsmanagements der Bundeswehr 


handelt es sich dabei insbesondere um 


• das Bereitstellen von GeoInfo-Daten und –Produkten, 


• das Beraten und Unterstützen mit Analysen, Vorhersagen und geowissenschaftlicher Expertise zu 


geografischen Erscheinungen und Umweltbedingungen (Geofaktoren) sowie deren Auswirkungen, 


• die Beratung zur Positionsbestimmung, Navigation und Zeitfestlegung für die gesicherte 


Verfügbarkeit von Mitteln und Verfahren sowie 


• das Beraten zu Datenformaten, Schnittstellen, Übertragungsbandbreiten, Speicherbedarf sowie 


Geo-Informationssystem Funktionalitäten und Software. 


Das Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr ist zentraler Ansprechpartner für Fragen der 


GeoInfo-Unterstützung. 
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7.7.13 Umweltschutz und Gefahrgutwesen 


766. Das Projektelement Umweltschutz und Gefahrgutwesen umfasst die Bewertung von 


Umweltbelastungen bei Herstellung, Nutzung, Abgabe und Entsorgung der Produkte unter 


besonderer Berücksichtigung der abfallrechtlichen Pflichten der öffentlichen Hand, Vorkehrungen für 


Ausbildung, Einsatz, Logistik und Infrastruktur. Hierbei sind alle mit dem Produkt im Zusammenhang 


stehenden Belange des Umweltschutzes sowie bestehende Verwendungsverbote und  


-beschränkungen für Stoffe und Zubereitungen, die Obsoleszenzen herbeiführen können, zu 


überprüfen. Das Projektelement umfasst auch die gesetzlichen und militärischen Bestimmungen zur 


Beförderung gefährlicher Güter. 
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8.1 Begriffsbestimmungen 


Änderungsmanagement 
Im Rahmen des Änderungsmanagements (Change Request Management) werden alle Fehler, 


Probleme und ggf. daraus resultierende technisch-funktionalen Änderungen dokumentiert, in Bezug 


auf Dringlichkeit und Auswirkung bewertet und über das weitere Vorgehen im Projekt entschieden. 


Gründe für Fehler-/Problemmeldungen können z. B. sein: Fehlverhalten des Systems, fehlende 


Systemfunktionalität, neu erkannte Systemabhängigkeiten oder Missverständnisse im Auftrag. 


Um die für IT-Projekte notwendige Flexibilität für einen modularen Systemaufbau bei sich ständig 


ändernden Anforderungen zu gewährleisten, sollte ein projekt-/programmbezogenes 


Änderungsmanagement gemäß IT Infrastructure Library (ITIL) eingerichtet werden, welches das 


weitere Vorgehen in Abstimmung mit den betroffenen Bereichen festlegt. 


AKV-Prinzip 
Mit AKV bzw. AKV-Prinzip wird eine Technik zur Analyse und Darstellung von Aufgaben, 


Kompetenzen und Verantwortlichkeiten einer Person bzw. ihrer Rolle oder Stelle bezeichnet. Die 


Organisationslehre fordert, dass die drei Komponenten grundsätzlich im Gleichgewicht stehen, d. h. 


die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten müssen ausreichend sein, um die gestellten Aufgaben 


erfüllen zu können (Kongruenzprinzip der Organisation). 


Amtliche Qualitätssicherung 
Die Amtliche Qualitätssicherung umfasst amtliche Überwachungsaufgaben im Hinblick auf das 


Einhalten auftragnehmerseitiger Qualitätssicherungsmaßnahmen auf vertraglicher Basis. Die 


Überwachungsrechte ergeben sich aus den vertraglich vereinbarten Qualitätssicherungsanforderungen, 


sofern diese auf Grundlage der Allied Quality Assurance Publications (AQAP) vereinbart wurden. 


Die auf Grundlage der AQAP durchgeführte amtliche Qualitätssicherung wird im NATO- Sprach-


gebrauch als Government Quality Assurance (GQA) bezeichnet. Die nur in Deutschland angewandte 


Form der amtlichen Qualitätssicherung ist die Güteprüfung gemäß§ 12 der Verdingungsordnung für 


Leistungen (VOL) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen. 


In Abstimmung zwischen Projektleitung und dem zuständigen amtlichen Qualitätssicherungsbereich ist 


festzulegen, ob und ggf. in welchem Umfang ein Qualitätsberichtswesen bezogen auf die technischen 


Qualitätsanforderungen der Produkte/Dienstleistungen vertrags-/projektbezogen zu etablieren ist. 


Architekturprojekt 
Architekturprojekte dienen der Realisierung von Querschnitts-, Basis- und Infrastrukturdiensten, die 


der Weiterentwicklung des IT-SysBw in Richtung Zielbild der Systemarchitektur dienen. Beispiele sind 


E-Mail, Public Key Infrastructure (PKI) und E-Akte. 
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Ausrüstungslage 
Die Ausrüstungslage (AusrL) stellt als Rüstungs-/IT-/Nutzungslage Informationen für das 


Portfoliomanagement der Ebene Projekte/Produkte/Dienstleistungen bereit. Sie bildet das Lagebild, 


auf dessen Grundlage übergreifende Analysen durchgeführt sowie Steuerungsmöglichkeiten und 


Ressourcenzuweisungen bewertet und initiiert werden. 


Mit der AusrL werden Informationen über Projekte, Produkte und Dienstleistungen bzgl. Kosten, 


Leistung und Zeiten sowie mögliche Sollabweichungen erhoben, aufbereitet und dargestellt. Die 


AusrL wird im BAAINBw geführt. 


Betreuungsleistungen 
Betreuungsleistungen sind die Gesamtheit der Leistungen der Wirtschaft/Industrie und des OrgBer 


AIN zum Erhalt der Einsatzreife von Produkten. Der Einsatz von Betreuungsleistungen erfolgt im 


Rahmen der Nutzungssteuerung. Sie werden unterschieden in: 


• Bereitstellung und Versorgung, 


• Wartung und Instandsetzung (einschl. Software), 


• Technisch-Logistische Betreuung (TLB), 


• Entwicklungstechnische Betreuung (ETB) und 


• Unterstützungsleistungen der Industrie. 


Bei der Entscheidung, ob und inwieweit Leistungen zum Erhalt der Einsatzreife an die 


Wirtschaft/Industrie vergeben werden, sind die Kernfähigkeiten der Bundeswehr, der Erhalt der 


Urteils-, Erkenntnis- und Forderungsfähigkeit und die Sicherstellung der Leistungserbringung bei 


Einsätzen der Bundeswehr im Frieden bzw. in Krise/Krieg zu berücksichtigen. 


Betriebs- und Versorgungsverantwortung für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und 
Einsatzbereitschaft 
Die Betriebs- und Versorgungsverantwortung63 (BVV) bezeichnet die Verantwortung für den 


materiellen Anteil der Einsatzfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit der Einheiten und 


Dienststellen eines Organisationsbereichs. 


Die BVV trägt die mit der Führung eines Organisationsbereichs beauftragte Person. Bei IT- Services 


nimmt BVV zugleich die Aufgaben als „IT-Service Verantwortlicher Einsatz und Betrieb“ (IT-SVEB) 


wahr. Hierfür stehen ihr personelle, materielle, infrastrukturelle, aufbau- und ablauforganisatorische 


sowie betriebliche Ressourcen zur Verfügung, die sich aus ihrem Auftrag ergeben. Die BVV erstreckt 


sich auch auf die sachgerechte Verwendung der dem OrgBer zur Nutzung übergebenen einsatzreifen 


Produkte, die Sicherstellung der für ihren Betrieb erforderlichen Ausbildung und Inübunghaltung sowie 


                                                
63  Siehe auch C1-1500/0-7020. 
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auf die Inanspruchnahme der dem jeweiligen Produkt zugeordneten Dienstleistungen. Die BVV endet 


mit der Aussonderung oder mit der endgültigen Abgabe des Materials an einen anderen OrgBer. 


CPM-Dokumente 
Ergebnisse, wesentliche Entscheidungen und das weitere Vorgehen werden in CPM-Dokumenten 


nach den Vorgaben dieser Zentralen Dienstvorschrift festgelegt. Dokumente von Partnern mit 


vergleichbarem Inhalt können zu CPM-Dokumenten erklärt werden (Deckblattverfahren). CPM-


Dokumente sind: 


• Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung (FFF), 


• Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung (Sofortinitiative) [FFF(S)], 


• Änderung zur Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung (ÄzFFF), 


• Auswahlentscheidung (AWE), 


• Anpassung der Auswahlentscheidung (AAWE) und 


• Genehmigung zur Nutzung (GeNu). 


Dienstleistungen 
Unter dem Begriff Dienstleistungen werden in dieser Zentralen Dienstvorschrift alle sonstigen 


Leistungen Dritter erfasst, die nicht auf Lieferungen, d. h. auf die Einräumung einer 


eigentümerähnlichen Verfügungsgewalt über Gegenstände gerichtet sind. Dienstleistungen entlasten 


die Bundeswehr von Ihren Aufgaben und dienen im Sinne des CPM dem dauerhaften Schließen einer 


Fähigkeitslücke im Zusammenhang mit einer materiellen Leistung, z. B. durch die Einräumung von 


Nutzungsrechten an Sachgütern. 


Einsatzbereitschaft 
Die Einsatzbereitschaft bezeichnet den bewerteten aktuellen Ist-Zustand der verfügbaren personellen 


und materiellen Ausstattung, der vorhandenen Infrastruktur und der gebilligten aufbau- und ablauf-


organisatorischen Strukturen zur Erfüllung zugewiesener Aufgaben/Aufträge. Das schließt die dafür 


notwendige Ausbildung mit ein. Einsatzbereitschaft setzt das Vorhandensein von Einsatzfähigkeit 


voraus. 


Einsatzbereitschaftslage 
Die Einsatzbereitschaftslage (EinsBschftL) ist ein strategisches Führungsinstrument zur 


Unterstützung der Analyse/Steuerung und Bewertung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in 


Erfüllung ihrer Aufgaben, prognostisch für die kommenden zwei Jahre. 


Die EinsBschftL bildet auf Basis von Ressourcenverbünden (RSV) gemeinsam mit der Fähigkeitslage 


(FäLg, Einsatzfähigkeit der Funktionalen Bausteine) und der Ausrüstungslage (AusrL, Einsatzreife 


materieller Ressourcen und Nutzungslage) die zentrale Wissens- und Datenbasis des 


Portfoliomanagements der Bundeswehr (PFMBw). Die Lagen ergänzen sich in ihren Perspektiven. 
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Dabei erfolgt die Beantwortung vorrangig folgender Fragen für die Leitung des BMVg, die 


Abteilungsleiter bzw. Abteilungsleiterinnen im BMVg, die Inspekteure bzw. Inspekteurinnen bzw. die 


Leitungen der OrgBer/Ber sowie den Befehlshaber bzw. die Befehlshaberin EinsFüKdoBw: 


a) Kann die Bundeswehr Aufträge in Form von mandatierten Einsätzen, Einsatzgleichen 


Verpflichtungen, Dauereinsatzaufgaben und leitungsrelevanten Übungen im Betrachtungszeitraum 


der kommenden 2 Jahre mit einsatzbereiten Kräften und Mitteln (entspricht RSV) durchhaltefähig 


sicherstellen? 


b) Welche noch ungebundenen RSV werden prognostisch im Betrachtungszeitraum verfügbar sein? 


c) Welche Handlungsfelder bedürfen der strategischen Steuerung, um die Einsatzverfügbarkeit der 


OrgBer zu verbessern? 


Die EinsBschftL wird stichtagsbezogen zweimal jährlich erhoben und umfasst die drei nachfolgend 


aufgeführten Ergebnisperspektiven (P I – P III): 


• P I – Einsatzbereitschaft für Einsätze, Einsatzgleiche Verpflichtungen, Dauereinsatzaufgaben und 


leitungsrelevante Übungen (Fokus: Sicherstellung aktuelle Aufträge); 


• P II – Verfügbare Kräfte für mögliche neue Aufträge (Fokus: Ungebundene Kräfte und 


Fähigkeiten); 


• P III – Handlungsfelder (Fokus: Aktueller Entscheidungsbedarf). 


Einsatzfähigkeit 
Einsatzfähigkeit ist das Vermögen, mit den personellen, materiellen, infrastrukturellen, aufbau- und 


ablauforganisatorischen sowie betrieblichen Gegebenheiten (einschließlich Leistungen Dritter) einen 


Auftrag erfüllen zu können. 


Einsatzreife 
Einsatzreife bedeutet die sichere Verwendbarkeit eines Produkts im Rahmen des vorgesehenen 


Verwendungszwecks oder die vertraglich zugesicherte Möglichkeit der Inanspruchnahme einer 


Dienstleistung. Der jeweilige Verwendungszweck eines Produkts beziehungsweise die vertraglich 


zugesicherte Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Dienstleistung wird im jeweiligen 


Forderungsdokument festgelegt. Die sichere Verwendbarkeit eines Produkts muss unter realistischen 


Bedingungen möglich sein und setzt voraus, dass die erforderlichen rechtlichen Auflagen und 


Sicherheitsauflagen, z. B. hinsichtlich des Umwelt- und Arbeitsschutzes und der 


Informationssicherheit, eingehalten werden. Die sichere Verwendbarkeit eines Produkts schließt die 


für die Nutzung erforderlichen logistischen und sonstigen Maßnahmen einschließlich des IT-Service 


Managements für IT-Projekte mit ein. Hierzu gehören alle für die Bereitstellung, den Einsatz und die 


Erhaltung der Einsatzbereitschaft in der Nutzung erforderlichen Geräte, baulichen Anlagen, 


Ausrüstungen, Materialinformationen, Dokumentationen, Dienste und Personen. 
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Entwicklungstechnische Betreuung 
Die Entwicklungstechnische Betreuung (ETB) bezeichnet die Gesamtheit der nach Zustimmung durch 


den Materialverantwortlichen für die Einsatzreife bzw. die Materialverantwortliche für die Einsatzreife 


oder auf dessen bzw. deren Forderung von der gewerblichen Wirtschaft und ggf. vom 


Rüstungsbereich zu erbringenden entwicklungsspezifischen Leistungen, die als Entscheidungs-


grundlage für Produktänderungen erforderlich sind. Hierzu zählt auch der eine Änderung 


vorbereitende Aufwand sowie der Aufwand für Software und Dokumentation. ETB-Leistungen durch 


die gewerbliche Wirtschaft sind vertraglich zu beauftragen und aus Entwicklungstiteln zu finanzieren. 


Ergänzungsbeschaffung 
Ergänzungsbeschaffungen sind Beschaffungen eingeführter Produkte zur Deckung eines 


Mehrbedarfes gegenüber dem in bestehenden CPM-Dokumenten festgelegten Bedarfsumfang. 


Mehrbedarf kann beispielsweise durch die Erweiterung des Nutzerkreises, aufgrund erhöhter 


Anforderungen an die Durchhaltefähigkeit oder aufgrund von Organisationsänderungen entstehen. 


Der Mehrbedarf ist in den entsprechend angepassten CPM-Dokumenten zu begründen, die einem 


Billigungsvorbehalt unterliegen. 


Ersatzbeschaffung 
Ersatzbeschaffung ist die Beschaffung von Betrachtungseinheiten eines verfügbaren, die geforderten 


Fähigkeiten erfüllenden Alternativprodukts, wenn eine Nachbeschaffung nicht mehr oder nicht mehr 


wirtschaftlich möglich ist. Die Ersatzbeschaffung ist mit einer ÄG zu begründen. 


Fähigkeitsdelta 
Die Fähigkeitsdeltas beschreiben Unterschiede zwischen dem Fähigkeitsprofil (Soll) und dem 


Fähigkeitsprofil (Ist) auf der Zeitachse. Der erforderliche Erfüllungsgrad der Funktionalen Bausteine 


kann aus dem Fähigkeitsprofil (Soll) abgeleitet werden, den aktuellen und zukünftigen Erfüllungsgrad 


leiten die OrgBer aus der Einsatzfähigkeit der zur Auftragserfüllung bereitgestellten Ressourcen ab 


(Fähigkeitsprofil (Ist)). Bestehen Fähigkeitslücken oder -überhänge, können diese als 


Fähigkeitsdeltas identifiziert, erfasst und bewertet werden. 


Fähigkeitslage der Bundeswehr 
Die Fähigkeitslage der Bundeswehr (FäLgBw) ist das zentrale Lage-, Analyse- und Steuerungs-


instrument der Fähigkeitsentwicklung der Bundeswehr und schafft die Voraussetzungen für das 


Portfoliomanagement der Bundeswehr (PFMBw). Im Rahmen der Fähigkeitsanalyse werden das Soll-


Fähigkeitsprofil und das Ist-Fähigkeitsprofil gegenübergestellt und unter Berücksichtigung der dazu 


erforderlichen Ressourcen wird in allen PlgKat einschließlich des absehbaren Finanzbedarfs der 


optimierte Weg vom Ist- zum Soll-Fähigkeitsprofil auf der Zeitachse beschrieben. 
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Fachaufsicht 
Fachaufsicht ist die umfassende Aufsicht sowohl über die Rechtmäßigkeit (Einhaltung von Recht und 


Gesetz) als auch über die Zweckmäßigkeit (Art und Weise der Aufgabenerfüllung) des Handelns. 


Damit unterliegt die nachgeordnete Organisationseinheit auch der fachlichen Steuerung durch die 


Aufsichtsbehörde. 


Näheres regelt die Zentrale Dienstvorschrift A-500/100 „Fachaufsicht“. Hiernach zählt die 


Fachaufsicht zu den wesentlichen Elementen der Führung und Kontrolle der Bundesverwaltung. 


Gemäß der Geschäftsordnung des BMVg, Kapitel 2.2., üben die zuständigen Organisationseinheiten 


ihre Fachaufsicht eigenverantwortlich aus. Die für den jeweiligen Bereich fachlich federführende 


Organisationseinheit entscheidet, welches Instrument bzw. welche Instrumente es im Sinne einer 


effektiven und effizienten Ausübung der Fachaufsicht einsetzt. 


Fallgruppe 
Mit den vier Fallgruppen und grundsätzlichen Ordnungskriterien werden alle 


Vorgänge/Vorhaben/Projekte hinsichtlich ihres Bezuges zum bzw. ihrer Bedeutung für das IT-SysBw 


wie folgt klassifiziert. Die Aufteilung richtet sich dabei nach den in der IT-Strategie GB BMVg 


definierten Leistungsblöcken. Die Zuordnung erfolgt im Rahmen der durch die Abteilungen Plg und 


CIT im Konsens festgelegte Systematik: 


Fallgruppe Thema 


Zuständigkeit/ 
Ansprechpartner 


für BAAINBw 


I Maßnahmen ohne IT-Anteil PlgABw 


II 


Maßnahmen (mit IT-Anteil, aber ohne militärische Fähigkeiten 


mit IT) einschließlich solcher des Geoinformationsdienstes der 


Bundeswehr (GeoInfoDBw) für IT-Services in den 


Leistungsblöcken für querschnittlich nutzbare Fähigkeiten und 


für Dienststellen im In- und Ausland 


KdoCIR 


III 


Maßnahmen (mit IT-Anteil für militärische Fähigkeiten mit IT) 


einschließlich solcher des GeoInfoDBw für IT-Services in den 


Leistungsblöcken für weitreichende Anbindung/Vernetzung, 


stationäre/verlegefähige Einrichtungen sowie mobile Elemente 


KdoCIR 


IV 
Maßnahmen mit IT-Anteil (für militärische Fähigkeiten mit IT), 


d. h. plattform-spezifisch und integrierte IT 
PlgABw 


Tabelle 3: Definition der Fallgruppen 
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Abhängig von der Fallgruppe verzweigen sich ggf. die Verfahrenswege und Zuständigkeiten in der 


Analysephase zwischen den Bereichen Plg und CIR/CIT. Projekte der Fallgruppen II und III werden 


im Rahmen dieser Zentralen Dienstvorschrift als IT-Projekte bezeichnet. Weitergehende Details zu 


den Fallgruppen werden im LP IPD geregelt. Abschnitt 7.3.1 beschreibt die Zeichnungsbefugnisse für 


CPM-Dokumente der verschiedenen Fallgruppen. 


Funktionale Forderung 
Eine Funktionale Forderung ist eine zweckorientierte, lösungs- und lösungswegneutral formulierte 


Beschreibung einer Fähigkeit, die zum Schließen einer Fähigkeitslücke erforderlich ist. 


Die funktionale Forderung enthält die Darstellung der fähigkeitsbestimmenden Leistungsparameter, 


einschließlich aller Funktions- und Gebrauchsmerkmale, sowie der weiteren aus den Einsatz- und 


Nutzungsbedingungen (Soll-Nutzungsprofil) abgeleiteten Eigenschaften. Alle Leistungsparameter und 


Eigenschaften sind im priorisierten Forderungskatalog gegeneinander zu gewichten und mit klar 


definierten und objektiv prüfbaren Kriterien zu hinterlegen. Diese Kriterien sind Grundlage für die 


Bewertung von Lösungsvorschlägen in der Analysephase des CPM sowie der ausgewählten Lösung 


während der Realisierungsphase, insbesondere bei der Erprobung und Einsatzprüfung. 


Hierzu ist ein konsistentes Forderungsmanagement, möglichst über alle Phasen des CPM, 


mindestens aber in Analyse- und Realisierungsphase, unter Nutzung eingeführter DV- Verfahren zu 


betreiben. 


Grobabschätzung 
Wenn Top-Down der Bedarf der Fähigkeitsentwicklung festgestellt wird, ist für die Billigung der hierfür 


erforderlichen MPlgPF eine Grobabschätzung über alle PlgKat erforderlich. Diese Grobabschätzung 


erfüllt auch die Funktion des Vorhalts Mittelfristplanung (Zeit- und Kostenrahmen). Die Informationen 


für diese Grobabschätzung werden von BMVg Plg II, den Fachplanungen und bei Bedarf den 


zuständigen Stellen des ngBer an BMVg Plg I übermittelt. Sie enthält mindestens: 


• die Feststellung der Zielkonformität, 


• eine Abschätzung der Auswirkungen auf die PlgKat Personal, Rüstung, Organisation, Infrastruktur 


und Betrieb, 


• eine erste Abschätzung der Ausgaben über den Lebensweg (LCCM), 


• eine Bestätigung der Einplanbarkeit in die Mittelfristplanung, 


• eine Aussage zur Klassifizierung der MPlgPF bzgl. des IT-SysBw sowie 


• einen Vorschlag zur Maßnahmenkategorie. 
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Initiative 
Initiativen sind fachlich begründete Anträge aus den Kommandos/Ämtern der OrgBer sowie aus den 


Einsatzkontingenten, die Handlungsbedarf zum Schließen von Fähigkeitsdeltas aufzeigen. 


Sie beschreiben die angestrebte Anpassung bzw. Entwicklung und konkretisieren diese (soweit 


möglich) mit zeit- und finanzplanerischen Angaben. 


Instandhaltung 
Die Instandhaltung umfasst technische und betriebliche Maßnahmen, die dem Erhalt oder der 


Wiederherstellung der Verwendungsfähigkeit materieller Ausstattung dienen. 


Diese Maßnahmen finden Anwendung auf einzelne Betrachtungseinheiten von Produkten während 


ihrer Nutzungsdauer. Aufgaben der Instandhaltung sind Inspektion, Wartung, Instandsetzung und 


Verbesserung. 


Integrated Logistic Support 
Integrated Logistic Support (ILS) ist ein Prozess, der sich über den gesamten Lebensweg (Life Cycle) 


von Produkten erstreckt und in dem alle das Produkt betreffenden logistischen Überlegungen zu 


einem ganzheitlichen Ansatz zusammengeführt (integriert) werden, um eine optimierte logistische 


Unterstützung des Produkts zu angemessenen Kosten sicherzustellen. Der ILS-Prozess ist integraler 


Bestandteil sowohl der Analysephase und Realisierung im Sinne der Gestaltung des Projektelements 


Logistik als auch der Nutzung. 


Integrierte Nachweisführung 
Die integrierte Nachweisführung ist die örtliche, zeitliche oder inhaltliche Zusammenlegung von 


Leistungsnachweisen des Auftragnehmers, der Einsatzprüfung und von Betriebstests des 


Auftraggebers oder die gemeinsame Durchführung entsprechender Prüfungen/Tests zur Feststellung 


der Eignung und Vertragskonformität eines Produkts. 


Integrierter Planungsprozess/Integrierte Planung durchführen 
Integrierte Planung ist das zentrale Instrument der Leitung zur bundeswehrgemeinsamen 


Priorisierung von Bedarfen und deren Überführung in den Haushalt. Sie ermöglicht so grundlegende 


Weichenstellungen für die Fähigkeitsentwicklung der Bundeswehr. Der Leistungsprozess Integrierte 


Planung durchführen (LP IPD) befähigt eine strategische und innovationsorientierte Top-Down 


Steuerung der Fähigkeitsentwicklung der Bundeswehr durch die Einführung von 


Steuerungsinstrumenten, die Integration eines umfassenden Portfoliomanagements und, unter 


Beibehaltung der Dimensionssicht, die Sicht der Fähigkeitsdomänen Aufklärung, Führung, Wirkung 


und Unterstützung als planungsleitende Vorgabe. 


Der LP IPD erhöht die Anschlussfähigkeit der strategischen Zielbildung durch die Einführung der 


Planungsweisung (PlgWsg) als jährliches, zentral gestaltendes Dokument und die Operationalisierung 
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multinationaler Vorgaben zur Sicherstellung einer mit den Anforderungen von NATO und EU im 


Einklang stehenden nationalen Fähigkeitsentwicklung. Er ermöglicht durch die konsequente Einbindung 


von Fachplanungen und des ngBer sowie ein formalisiertes Management der Zusammenarbeits-


beziehungen eine PlgKat-übergreifende, bundeswehrgemeinsame durchgängige Priorisierung und 


stärkt so den gesamtplanerischen Anspruch. Der Prozess ist auch im Hinblick auf die Einbindung aller 


PlgKat flexibel angelegt, sodass die Mitwirkung der Fachplanungen bedarfsorientiert in der notwendigen 


Planungstiefe erfolgt. 


Integrierte Projektteams 
Für die Durchführung der während des gesamten Lebenswegs des Projekts/Produkts anliegenden 


Aufgaben werden Integrierte Projektteams (IPT) eingerichtet. Sie werden durch den jeweiligen Leiter 


bzw. die jeweilige Leiterin des IPT geführt, der als Gesamtverantwortlicher bzw. die als Gesamt-


verantwortliche die alleinige Entscheidungsbefugnis hat. Im Verfahren für die Beschaffung 


handelsüblicher Informationstechnik treffen der bzw. die LtrIPT und der bzw. die StvLtrIPT in der 


Analysephase Entscheidungen einvernehmlich. Die ministerielle Fachaufsicht über die 


Aufgabenwahrnehmung des IPT ergibt sich aus Abschnitt 7.2 „Verantwortlichkeiten“. 


Die folgenden Vertreter bzw. Vertreterinnen sind grundsätzlich Mitglieder des IPT: 


• Analysephase Teil 1 (bis Zeichnung FFF oder FFF(S)): 


+ PlgABw/KdoCIR (LtrIPT), 


+ BAAINBw (kPL), 


+ potenzielle Nutzer/Betreiber (BV), 


+ bei Bedarf Wirtschaft/Industrie, wenn rechtlich zulässig; 


• Analysephase Teil 2 (nach Zeichnung FFF oder FFF(S)): 


+ BAAINBw (LtrIPT), 


+ PlgABw/KdoCIR, 


+ potenzielle Nutzer/Betreiber (BV), 


+ bei Bedarf Wirtschaft/Industrie, wenn rechtlich zulässig; 


• Analysephase (Verfahren für die Beschaffung handelsüblicher Informationstechnik): 


+ BAAINBw (LtrIPT), 


+ KdoCIR (StvLtrIPT), 


+ PlgABw (in Abstimmung mit KdoCIR), 


+ potenzielle Nutzer/Betreiber (BV), 


+ bei Bedarf Wirtschaft/Industrie, wenn rechtlich zulässig; 
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• Realisierungsphase: 


+ BAAINBw (LtrIPT), 


+ PlgABw/KdoCIR (bei Bedarf), 


+ künftige Nutzer/Betreiber (BV), 


+ Wirtschaft/Industrie (vor Abschluss d. Vergabe nur, wenn rechtlich zulässig); 


• Nutzungsphase: 


+ BAAINBw (LtrIPT), 


+ PlgABw/KdoCIR (bei Bedarf), 


+ Nutzer/Betreiber (BV), 


+ bei Bedarf Wirtschaft/Industrie, wenn rechtlich zulässig. 


Projektabhängig werden weitere betroffene Bereiche (z. B. BAIUDBw bei Infrastrukturmaßnahmen, 


LufABw bei zulassungspflichtigen Systemen, der bzw. die Beauftragte für die Munitionstechnische 


Sicherheit/Schießsicherheit der Bundeswehr (BeaMunTSichh/SchSichhBw) bei neuartigen 


Waffen/Munition oder EinsFüKdoBw bei SiE) oder ggf. Inhouse-Gesellschaften eingebunden. Bei 


einer VS-Einstufung des Vorhabens, des Produkts oder im Rahmen der künftigen Nutzung von VS-


VERTRAULICH oder höher ist das BAMAD im Rahmen personeller und materieller 


Geheimschutzmaßnahmen immer zu beteiligen. Darüber hinaus kann das BAMAD auch in niedriger 


eingestuften Projekten beratend hinzugezogen werden. 


Diese Bereiche stellen die erforderliche Zuarbeit in Abstimmung mit der bzw. dem LtrIPT sicher. Bei 


organisationsbereichsübergreifender Ausrüstung steht es den (potenziellen/künftigen) Nutzern/ 


Betreibern frei, sich über einen gemeinsamen Vertreter bzw. eine gemeinsame Vertreterin in das IPT 


einzubringen. Dieser bzw. diese hat die sachgerechte Einbindung der übrigen Nutzer/Betreiber 


sicherzustellen. 


Für Projekte der Projektkategorien C und D ist die formale Einrichtung eines IPT freigestellt, jedoch ist 


die Einbindung der Beteiligten (vergleichbar einem IPT) sicherzustellen. Kleinere Projekte können 


unter einem IPT zusammengefasst werden. 


IT-Projekt 
IT-Projekte sind alle Projekte, die der Realisierung des IT-SysBw (vgl. Definition IT-SysBw) dienen. 


Projekte der Fallgruppen II und III werden im Rahmen dieser Regelung als IT- Projekte bezeichnet. 


IT-Service 
Ein IT-Service ist eine mithilfe von IT bereitgestellte Dienstleistung zur Unterstützung von Fähigkeiten 


oder Prozessen der Bundeswehr. Siehe hierzu auch Service Owner. 


  







Stand: Juni 2018


Dies
er 


Aus
dru


ck
 un


ter
lie


gt 
nic


ht 
de


m Ä
nd


eru
ng


sd
ien


st!


 Öffentlich  


 Anlagen A-1500/3 
 


Seite 87 


IT-Service Verantwortlicher Einsatz und Betrieb 
Der bzw. die IT-SVEB entspricht in seinen bzw. ihren Aufgaben dem Betriebs- und 


Versorgungsverantwortlichen für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft. Der bzw. die 


IT-SVEB ist für jeden einzelnen IT-Service festzulegen. Die Aufgaben sind in der Zentralverfügung 


B2-940/0-0-4 „IT-Servicekatalog Management“ dargestellt. 


IT-System der Bundeswehr 
Das IT-SysBw ist der Systemverbund der in der Bundeswehr genutzten Informations- und 


Kommunikationssysteme zur Unterstützung aller Prozesse des Verteidigungsressorts. Es umfasst als 


ganzheitliches System personelle, organisatorische, infrastrukturelle und materielle Elemente. 


Das IT-SysBw besteht aus einem bundeswehrgemeinsamen Informations- und Kommunikations-


verbund, der alle führungsrelevanten IT-Anteile von Einrichtungen, Plattformen und Waffensystemen 


miteinander vernetzt und IT-Services durch IT- Serviceprovider bereitstellt. 


Weiterer Bestandteil des IT-SysBw sind sogenannte „gekapselte IT-Systeme“, die aus funktionalen 


oder rechtlichen Gründen keine IT-Services des bundeswehrgemeinsamen Informations- und 


Kommunikationsverbundes nutzen und diesem keine IT-Services zur Verfügung stellen. 


Ausnahmen können „gekapselte IT-Systeme“, z. B. des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) sein, 


die lediglich getunnelte Kommunikationsdienste (Virtuelles Privates Netzwerk/Virtual Private Network 


(VPN)) des zentralen Informations- und Kommunikationsverbundes nutzen, jedoch logisch in sich 


geschlossen sind. 


Krankenhaus-/institutsspezifisches Sanitätsgerät 
Bei krankenhaus-/institutsspezifischem Sanitätsmaterial handelt es sich vornehmlich um handels-


übliches und marktverfügbares Sanitätsmaterial, dass in definierten Dienststellen und Einrichtungen 


des Sanitätsdienstes der Bundeswehr genutzt wird (siehe Abschnitt 2.3.6). 


Künftiger Projektleiter bzw. künftige Projektleiterin 
Siehe Projektleiter bzw. Projektleiterin. 


Lebensweg 
Der Lebensweg ist der Zeitraum, der den Werdegang eines Produkts von der Planung, Realisierung 


und Nutzung bis hin zur Verwertung umfasst. 


Die Planung umfasst auf das künftige Produkt bezogene Maßnahmen im Rahmen der Analysephase. 


Die Realisierung umfasst auf das künftige Produkt bezogene Maßnahmen im Projekt. Der Lebensweg 


bezieht sich auch auf die einem Produkt oder Projekt zuzuordnenden Dienstleistungen. 
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Lebenswegkosten (Life Cycle Cost) 
Die Lebenswegkosten umfassen alle Kosten während des Lebenswegs. 


Die Kosten können verschiedenen Abstraktionsebenen zugeordnet und so auf die 


Betrachtungsobjekte verrechnet werden. Zu den Lebenswegkosten zählen auch Kosten für 


Dienstleistungen, die für ein Produkt oder ein Projekt erbracht werden. 


Erlöse, zum Beispiel im Rahmen der Verwertung, werden den Lebenswegkosten gegenübergestellt 


und bei Bedarf saldiert. Die haushalterische Sicht auf geleistete Ausgaben und erzielte Einnahmen ist 


im integrierten Rechnungswesen daraus ableitbar. 


Leistungswert 
Der Leistungswert setzt sich zusammen aus einer Anforderung und dem dazugehörigen 


Systemelement. Die Anforderung beschreibt die erarbeitete Realisierungsvorgabe aufgrund der 


Umsetzung der jeweils vorgegebenen Funktionalen Forderungen. Dabei kann eine Funktionale 


Forderung auch durch mehrere Anforderungen umgesetzt werden. Das Systemelement beschreibt 


die zugehörige funktionale Einheit (vergleichbar einer Baugruppe) des Produkts oder eine 


Dienstleistung, zu deren Erfüllung eine oder mehrere Anforderungen dienen. 


Life Cycle Management 
Life Cycle Management ist der iterative Prozess der Planung, Steuerung, Koordination und Kontrolle 


zur Herstellung und zum Erhalt der Einsatzreife eines Produkts während seines Lebenswegs. 


Logistic Support Analysis 
Die Logistic Support Analysis (LSA) dient der systematischen Ermittlung sowie elektronischen 


Erfassung, Darstellung und Auswertung aller Informationen, die für das Erreichen der Integrated 


Logistic Support-Ziele/Projektelement Logistik benötigt werden. LSA unterstützt 


• die Identifizierung von Kostentreibern während der Analyse, Realisierung und Nutzung von 


Produkten, 


• die Einflussnahme auf das Design und die Entwicklung zur Minimierung der LCC sowie 


• die Bereitstellung logistischer Daten zur Planung und zur Herstellung der Einsatzreife. 


Die LSA kann grundsätzlich bereits ab der Analysephase erste Beiträge für eine Evaluierung 


produktspezifischer logistischer Auswirkungen (u. a. Instandsetzungshäufigkeit und -dauer, 


Vorratshaltung, Ausbildungserfordernisse) leisten, welche im Rahmen des Projektfortschritts weiter 


verdichtet werden. Um die Vorteile der LSA nutzen zu können, sind die Anforderungen an ein 


logistisches Unterstützungssystem frühzeitig präzise zu formulieren. 
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Maßnahme Planungsportfolio 
Maßnahmen Planungsportfolio (ehemals Vorhaben Mittelfristplan) sind durch die oder den AL Plg bzw. 


den oder die AChef PlgABw (AL CIT bzw. KdoCIR für das Teilportfolio Cyber/IT) angewiesene 


Anpassungen des Handlungs- und Leistungsvermögens der Bundeswehr mit konkretem Ziel. Sie können 


Top-Down auf Grundlage der priorisierten Ziele zur Schließung identifizierter Fähigkeitsdeltas durch den 


oder die AL Plg (bzw. den oder die AL CIT für das Teilportfolio Cyber/IT) gebilligt werden. Bei Bedarf wird 


die Erstellung einer Vorhabenskizze in Auftrag gegeben. Aber auch eine Bottom-Up eingereichte Initiative 


kann zur Schließung des entsprechenden Fähigkeitsdeltas als Maßnahme Planungsportfolio gebilligt 


werden. Maßnahmen Planungsportfolio münden im Allgemeinen in finanzwirksamen Maßnahmen und 


werden gesamtplanerisch im Rahmen des LP IPD in der Fähigkeitsentwicklung weiterverfolgt. 


Materialbewirtschaftung 
Materialbewirtschaftung ist die Gesamtheit der Maßnahmen, die in der Versorgungskette den 


reibungslosen Fluss des beschafften Materials bis zur Materialüberschusssteuerung unter 


Anwendung wirksamer und rationeller Verfahren bewirken. 


Materialverantwortung für die Einsatzreife 
Die Materialverantwortung für die Einsatzreife umfasst die Verantwortung für die Herstellung, den 


Erhalt oder die Wiederherstellung der Einsatzreife eines Produkts. 


Die Materialverantwortung trägt die bzw. der PräsBAAINBw. 


Die Einsatzreife und damit die sichere Verwendbarkeit eines Produkts schließt die für die Nutzung 


erforderlichen logistischen und sonstigen Maßnahmen mit ein. Hierzu gehören alle für die 


Bereitstellung, den Einsatz und die Erhaltung der Einsatzbereitschaft in der Nutzung erforderlichen 


Geräte, baulichen Anlagen, Ausrüstung, Dokumentationen, Dienste und Personen. 


Die Materialverantwortung beginnt in der Regel nach der Auswahl eines Lösungsvorschlags für die zu 


schließende Fähigkeitslücke und endet mit der Verwertung der letzten Betrachtungseinheit. 


Nachbeschaffung 
Eine Nachbeschaffung ist die Beschaffung von Betrachtungseinheiten eines eingeführten, 


unverändert verfügbaren Produkts zum Auffüllen einer Unterdeckung. 


Eine Unterdeckung im Sinne einer Nachbeschaffung kann beispielsweise durch Verbrauch, 


Verschleiß oder Verlust entstehen. 


Nutzung 
Nutzung ist die bestimmungsgemäße Verwendung von Produkten beziehungsweise bestimmungs-


gemäße Inanspruchnahme von Dienstleistungen. 


Zeitraum für die Nutzung ist die Nutzungsphase. 
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Nutzungsrechte 
Alle Leistungsgegenstände, die im Rahmen des Ausrüstungs- und Nutzungsprozesses beschafft 


werden, beinhalten immer auch geistiges Know-how. Geistiges Know-how wird z. B. in Form von 


Handbüchern, Dokumentationen, Betriebsanleitungen, Software, Datenbanken, technischen 


Zeichnungen verkörpert. Dabei handelt es sich um urheberrechtlich geschützte Werke oder 


gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Design, Marken). Aufgrund der 


Persönlichkeitsrechte am jeweiligen geistigen Eigentum ist eine Nutzung Dritter nach deutscher 


Gesetzessystematik nur durch die Einräumung von Nutzungsrechten bzw. Lizenzen möglich. 


Nutzungsrechte am geistigen Know-how sind die Schlüsselposition für künftige Vergaben im 


Wettbewerb. Sie bilden die Grundlage für den gesamten After Sales Servicesowie etwaige 


Folgeprojekte (Modifikationen oder Nachbauten). Daher muss der Umfang des zu vereinbarenden 


Nutzungsrechts in der Phase der Vertragsplanung unter Berücksichtigung des gesamten 


Lebenszyklus des Produkts festgelegt werden. In der Phase der Vertragsgestaltung müssen 


entsprechende Nutzungsrechtsregelungen bereitgestellt werden. 


Nutzungssteuerung 
Die Nutzungssteuerung dient der Wiederherstellung und dem Erhalt der Einsatzreife der Produkte 


und Dienstleistungen. Ziel der Nutzungssteuerung ist, die Produkte und Dienstleistungen in der 


Nutzung auf der Grundlage der gültigen Dokumente sowie rechtlicher und ministerieller Vorgaben mit 


allen erforderlichen Materialien, baulichen Anlagen, Ausrüstungen, Dokumentationen, Verfahren, 


Diensten und Personen einsatzreif zu halten. 


Die Nutzungssteuerung umfasst u. a. das Technisch-Logistische Management, die Steuerung der 


relevanten Projektelemente und das produktbezogene Haushaltsmittelmanagement. Technisch-


Logistisches Management ist die Planung, Steuerung und Kontrolle 


• der Bereitstellung, Pflege und Verarbeitung produktbezogener Materialgrundlagen, logistischer 


Stammdaten und Materialinformationen, 


• der Produktbeobachtung, 


• von Produktänderungen und -verbesserungen, 


• des Konfigurations- und Bauzustandsmanagements sowie 


• der Bereitstellung produktbezogener Ressourcen. 


Obsoleszenz 
Obsoleszenz ist der Übergang einer Einheit von der Verfügbarkeit durch den ursprünglichen 


Hersteller mit den ursprünglichen Spezifikationen zur Nichtverfügbarkeit. Obsoleszenz ist ein 


wesentlicher Kostenfaktor und kann alle Phasen des Beschaffungsprozesses beeinflussen. 


Obsoleszenz ist unvermeidlich. Die Behebung unvorhergesehener Obsoleszenzprobleme kann 


erhebliche ungeplante Kosten verursachen. 
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Als Obsoleszenz bezeichnet man 


• die Nichteignung eines Produkts als Folge künstlichen oder natürlichen Veraltens oder 


• die Nichtverfügbarkeit eines Produkts aufgrund der nicht mehr vorhandenen Lieferbarkeit durch 


den Originalhersteller. 


Obsoleszenz kann dadurch entstehen, dass die Bauteile oder Materialien eines Produkts oder die auf 


ein Produkt bezogenen Ressourcen, Prozesse, Dienstleistungen und Wissensbestände nicht mehr 


geeignet oder nicht mehr verfügbar sind. Folge des Veraltens ist die Minderung des Gebrauchswerts 


und die zunehmend eingeschränkte Nutzbarkeit. 


Die Nichtverfügbarkeit eines Produkts kann auch eine scheinbare sein, wenn es noch auf dem Markt 


erhältlich ist, aber nicht mehr über die bisher bekannten Beschaffungskanäle bezogen werden kann. 


Aus Sicht eines bzw. einer Betroffenen erscheint dieses Produkt daher nicht verfügbar, das heißt 


obsolet zu sein. 


Obsoleszenz hinsichtlich Software kann zusätzlich bedeuten, dass eine betroffene Software nicht 


mehr gepflegt und geändert wird. 


Obsoleszenz kann auch durch Weiterentwicklung technischer Standards oder neue regulatorische 


Vorgaben ausgelöst werden. 


Obsoleszenzmanagement 
Obsoleszenzmanagement ist der iterative Prozess der Planung, Steuerung, Koordination und 


Kontrolle von Maßnahmen zur vorausschauenden Milderung und Kompensation der Folgen von 


Obsoleszenz. 


Obsoleszenzmanagement gewährleistet die Herstellbarkeit und Einsatzreife eines Produkts während 


der Nutzung und die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ablösung des Produkts sowie die Sicherung 


oder den Transfer von Ressourcen, Prozessen, Dienstleistungen und Know-how bei Gefahr von 


Obsoleszenz. 


Operationelle Architektur 
Die Operationelle Architektur der Bundeswehr umfasst die Gesamtheit aller operationellen Abläufe, 


der dazugehörigen Organisationselemente und wechselseitiger Austauschbedarfe, sowie 


Qualitätsmerkmale und weiterer Beziehungen der Elemente untereinander, in ihrem operationellen 


Kontext. Die zur Erstellung notwendigen standardisierten Vorgaben und Methoden sind inhärenter 


Bestandteil. 
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Operationelles Flottenmanagement 
Das operationelle Flottenmanagement umfasst alle Maßnahmen, die der bzw. die „Betriebs- und 


Versorgungsverantwortliche für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft“ plant und 


durchführt, um die Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Exemplare eines Waffensystems 


(Flotte) in seinem bzw. ihrem Verantwortungsbereich aufrechtzuerhalten. Das operationelle 


Flottenmanagement ist abzugrenzen von Maßnahmen, die die bzw. der Materialverantwortliche für 


die Einsatzreife für alle Exemplare eines Waffensystems (Flotte) plant und durchführt, um die 


Einsatzreife des Waffensystems sicherzustellen. 


Partner 
Nationale und internationale, amtsseitige oder zivile Institutionen/Firmen, mit denen im Rahmen von 


Bedarfsermittlung, Bedarfsdeckung und Nutzung zusammengearbeitet werden soll, werden als 


Partner bezeichnet. 


Planungskategorie 
Die Fähigkeitsentwicklung in der Integrierten Planung erfolgt in den PlgKat Rüstung, Personal, 


Infrastruktur, Organisation und Betrieb. Betrachtungsgegenstände der PlgKat sind diejenigen 


qualifizierbaren und quantifizierbaren Elemente, welche einem entsprechenden Soll im FPBw zu 


Grunde liegen: 


• Rüstung umfasst alle Elemente materieller Ausrüstung. Dieses Soll ist in der Soll- Organisation 


abgebildet. 


• Personal umfasst den Personalbestand, der im GB BMVg geführt wird. 


• Infrastruktur umfasst alle langlebigen baulichen Einrichtungen im GB BMVg. 


• Organisation umfasst die Aufbauorganisation im GB BMVg. 


• Betrieb umfasst alle Ressourcen, die die Funktion von Ressourcen der Kategorien Rüstung, 


Personal und Infrastruktur ermöglichen, sowie vertragliche Substitute für Ressourcen dieser 


Kategorien. Für diese PlgKat existiert keine separate Fachplanung. Die Federführung für die 


Bearbeitung in der Integrierten Planung obliegt grundsätzlich jeweils der Fachplanung für die 


zugeordnete oder substituierte Ressource. 


Portfoliomanagement 
Das Portfoliomanagement (PFM) umfasst die übergreifende Steuerung und Überwachung für 


Projekte, um frühzeitig Auswirkungen im Systemzusammenhang erkennen, bewerten und 


Entscheidungen herbeiführen zu können. Das Portfoliomanagement der Bundeswehr (PFMBw) setzt 


sich aus der Ebene Fähigkeiten sowie der Ebene Projekte/Produkte/Dienstleistungen (P/P/D) 


zusammen, die weitreichende Abhängigkeiten besitzen und daher nicht voneinander unabhängig 


betrachtet werden können. Im PFMBw werden die Ebenen über die Fähigkeitslage der Bundeswehr 


(FäLgBw), die Ausrüstungslage (AusrL) und die Einsatzbereitschaftslage (EinsBschftL) miteinander 
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verknüpft. So sollen frühzeitig fähigkeitsbezogene Auswirkungen im Systemzusammenhang erkannt 


und bewertet sowie notwendige Entscheidungen ermöglicht werden. 


BMVg Abt Plg und das PlgABw sind verantwortlich für das übergreifende PFMBw und das PFMBw 


Ebene Fähigkeiten. BMVg Abt A und das BAAINBw sind verantwortlich für PFMBw Ebene P/P/D. Für 


das Teilportfolio Cyber/IT übernehmen die Abt CIT und das KdoCIR bzw. die Abt CIT und das 


BAAINBw die Verantwortung für PFMBw Ebene Fähigkeiten bzw. PFMBw Ebene P/P/D. 


Der Bereichserlass D-1500/29 „Erstbefähigung Portfoliomanagement Bundeswehr für die Ebene 


Projekte/Produkte/Dienstleistungen“ regelt die Anwendung des PFMBw Ebene P/P/D. 


Produkt 
Sammelbegriff für alle Benennungen wie Wehrmaterial, Ausrüstung, Ausstattung sowie Hard- und 


Software. 


Produkt im Sinne der Nutzungsphase: 


Ein Produkt im Sinne der Nutzungsphase ist ein nach dieser Zentralen Dienstvorschrift in die 


Bundeswehr eingeführter Typ gleichartiger Erzeugnisse. 


Die Materialverantwortung für die Einsatzreife bezieht sich ausschließlich auf Produkte im Sinne der 


Nutzungsphase. Sie wird ausschließlich vom BAAINBw wahrgenommen. 


Produktänderung 
Produktänderung beschreibt eine Maßnahme, die zu einer Änderung des Konstruktionsstandes oder 


der Konfiguration eines Produkts führt, dabei aber nicht auf einen Fähigkeitsaufwuchs oder eine 


wesentliche Steigerung seiner Eigenschaften abzielt. 


Änderungen sind zulässig zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der Einsatzreife sowie zur 


Rationalisierung im Betrieb. Geringfügige Änderungen, wie beispielsweise Versionsänderungen und 


Software-Updates, die nur zu einer unwesentlichen Anpassung der Materialgrundlagen führen und für 


alle Betrachtungseinheiten eines Produkts im Rahmen der Instandhaltung umgesetzt werden können, 


machen kein haushaltsbegründendes Dokument erforderlich. Produktänderungen sind in den 


Materialgrundlagen zu dokumentieren. 


Produktänderungen sind nach Verteidigungsgeräte-Norm (VG) 95031 durchzuführen. 


Produkterhaltung 
Unter Produkterhaltung versteht man die Gesamtheit aller Maßnahmen zur Erhaltung oder 


Wiederherstellung der Einsatzreife eines Produkts sowie zur Vermeidung von Abweichungen 


zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand eines Produkts. 
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Die Informationen zum Ist-Zustand eines Produkts werden im Rahmen der Produktbeobachtung 


gewonnen. Die Informationen zum Soll-Zustand eines Produkts ergeben sich insbesondere aus 


• seinem Verwendungszweck, 


• dem Bauzustandsmanagement und 


• dem Obsoleszenzmanagement. 


Der Verwendungszweck des jeweiligen Produkts ergibt sich aus den Dokumenten „Fähigkeitslücke und 


Funktionale Forderung“, „Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung (Sofortinitiative)“, „Fähigkeitslücke 


und Funktionale Forderung mit Lösungsvorschlag“, „Technische Architekturforderung mit Lösungs-


vorschlag“ sowie der Auswahlentscheidung. Im Rahmen der Produkterhaltung können Maßnahmen der 


Instandhaltung für alle Betrachtungseinheiten des betreffenden Produkts angeordnet werden. 


Produktverbesserung 
Eine Produktverbesserung umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, die auf den Fähigkeits-


aufwuchs oder eine wesentliche Steigerung der Eigenschaften eines bereits eingeführten Produkts 


abzielen und die sich daher erheblich in operationeller, logistischer, technischer oder wirtschaftlicher 


Hinsicht auswirken. 


Eine Produktverbesserung führt zu einer Änderung der jeweiligen Materialgrundlagen. 


Produktverbesserungen, die aus Erkenntnissen aus der Wahrnehmung der Materialverantwortung für 


die Einsatzreife resultieren, sind durch den bzw. die PL über Initiativen beim PlgABw einzubringen. 


Programm 
Bestehen wesentliche Systemzusammenhänge oder Systemabhängigkeiten zwischen zwei oder 


mehreren Projekten, so können diese ansonsten selbständigen Projekte zu einem Programm unter 


der gemeinsamen Leitung eines bzw. einer ProgL zusammengefasst werden. Dabei lassen sich je 


nach Art der Systemzusammenhänge die beiden Programmtypen Systemverbünde und 


Wirkverbünde unterscheiden. Siehe hierzu Abschnitt 7.5 „Programmmanagement“. 


Programmhandbuch 
Um eine strukturierte Umsetzung eines Programms zu gewährleisten, erstellt der bzw. die ProgL ein 


Programmhandbuch. In diesem sind die Aufgaben, die Kompetenz und die Verantwortung des bzw. 


der ProgL, die zugehörigen Projekte, der Programmauftrag, die zuständige Fachaufsicht für das 


Programm und ggf. weitere Rahmenbedingungen zu dokumentieren. Das Programmhandbuch wird 


durch die bzw. den PräsBAAINBw gebilligt. 


Programmleiter bzw. Programmleiterin 
Sofern ein Projekt Teil eines Programms ist, können einzelne Aufgaben des bzw. der PL an den bzw. 


die ProgL BAAINBw übertragen werden. Die Festlegung erfolgt im Programm- Handbuch. Der bzw. 
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die ProgL führt unter anderem das Risikomanagement auf Programmebene und vertritt das 


Programm im Vorbereitungskreis. 


Projekt 
Ein Projekt im Sinne dieser Zentralen Dienstvorschrift dient der rechtzeitigen und wirtschaftlichen 


Bedarfsdeckung mit einsatzreifen Produkten und Dienstleistungen sowie deren effizienter Nutzung. 


Ein Projekt wird im Wesentlichen durch die zeitliche Begrenzung und die Einmaligkeit der 


Bedingungen gekennzeichnet, wie z. B. zeitliche und finanzielle Zielvorgaben oder eine projekt-


spezifische Organisation. 


Projekthandbuch 
Ein Projekthandbuch fasst das Projektmanagement-Vorgehen im Projekt zusammen. Es dient als 


Information und Richtlinie für alle Projektbeteiligten. Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können 


sich so schneller ins Projekt einfinden und somit schneller produktiv mitarbeiten. Das Dokument wird 


Schritt für Schritt gemeinsam durch die Projektbeteiligten erarbeitet, sodass Aufgaben, Kompetenz 


und Verantwortlichkeiten von allen Beteiligten akzeptiert sind. 


Projektkategorien 
Die Einstufung von Projekten in unterschiedliche Projektkategorien dient der wirtschaftlichen 


Ressourcenzuordnung mit differenzierten administrativen Bearbeitungsprozessen. Es wird zwischen den 


vier Projektkategorien A bis D unterschieden. Projekte der Projektkategorien A und B sind ministeriell 


relevant. Projekte der Projektkategorien C und D werden abschließend durch den Ämterbereich 


bearbeitet. Darüber hinaus sind Art und Umfang des Risikomanagements über die Projektkategorien 


differenziert. Die Projektkategorien sind in Abschnitt 7.1 „Projektkategorien“ und im Zentralerlass B-1500/7 


beschrieben. Sie werden sinngemäß auch für Programme und Produkte verwendet. 


Projektleiter bzw. Projektleiterin 
Im Rahmen des Ausrüstungs- und Nutzungsmanagements vertritt der künftige Projektleiter bzw. die 


künftige Projektleiterin (kPL) das BAAINBw im IPT des PlgABw/KdoCIR. Mit Übergang der IPT-


Leitung auf das BAAINBw bestallt der bzw. die PräsBAAINBw den bzw. die kPL zum Projektleiter 


bzw. zur Projektleiterin (PL). Der bzw. die PL ist gesamtverantwortlich für die Umsetzung des Projekts 


im Leistungs-, Zeit- und Kostenrahmen. Bei IT-Projekten kann der bzw. die PL zugleich die Rolle des 


Service Owners für neu realisierte IT-Services wahrnehmen. 


Projektmanagement 
Das Projektmanagement umfasst das Planen, Steuern und Überwachen von Projekten sowie die 


Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initiierung, 


Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten. Für Projekte, die der Realisierung 


des IT-SysBw dienen, folgt das Projektmanagement den Vorgaben der IT-Strategie GB BMVg. 







Stand: Juni 2018


Dies
er 


Aus
dru


ck
 un


ter
lie


gt 
nic


ht 
de


m Ä
nd


eru
ng


sd
ien


st!


 Öffentlich  


A-1500/3 Anlagen  
 


Seite 96 


Projektsponsor bzw. Projektsponsorin 
Projektsponsoren bzw. Projektsponsorinnen gemäß Risikomanagement (siehe A-1500/30) führen den 


Vorsitz des Vorbereitungskreises (VorbKr) auf der jeweiligen abschließenden Behandlungsebene 


entsprechend der Projektkategorien A bis D. Durch ihre Entscheidungskompetenz erweitern sie den 


Lösungsraum des bzw. der PL für Mitigationsmaßnahmen. Ergänzend zu den Linienvorgesetzten des 


bzw. der PL fördern sie die Qualität des Risikomanagements im Projekt, indem sie die 


projektspezifischen Vorgehensweisen und Entscheidungen des bzw. der PL kritisch hinterfragen. 


Für Projekte der Projektkategorie A agiert der Staatsekretär bzw. die Staatsekretärin für Rüstung als 


Projektsponsor und Vorsitzender bzw. Projektsponsorin und Vorsitzende des VorbKr. 


Für Projekte der Projektkategorie B agiert der bzw. die AL A – für IT-Projekte die bzw. der AL CIT – 


als Projektsponsor und Vorsitzender bzw. Projektsponsorin und Vorsitzende des VorbKr. 


Für Projekte der Projektkategorien C und D agiert die Ltg BAAINBw als Projektsponsor und zugleich 


Vorsitzender des VorbKr. 


Qualitätssicherungsanforderungen (in Verträgen) 
Qualitätssicherungsanforderungen sind Anforderungen an den Auftragnehmer zur Qualitätssicherung 


der vertraglich vereinbarten Leistungen. Die Anforderungen gliedern sich in 


• Verpflichtungen des Auftragnehmers sowie 


• Überwachungs-/Prüfrechte des öffentlichen Auftraggebers (Amtliche Qualitätssicherungsmaßnahmen). 


Gemäß STANAG 4107 sollen Beschaffungen für die Streitkräfte auf Grundlage der NATO-


Qualitätssicherungsdruckschriften AQAP (Allied Quality Assurance Publications) erfolgen. 


Quality Gate 
Ein Quality Gate ist ein Meilenstein im Prozessverlauf, an dem vorab festgelegte Qualitätskriterien 


geprüft werden, deren Erfüllung Voraussetzung für die Fortführung eines Projekts ist. 


Quality Gates dienen der Systematisierung, der Messung von Reifegraden einzelner 


Prozessabschnitte und der Vorgabe von Standards für alle Projektbeteiligten. Darüber hinaus wird 


hierdurch die Urteilsfähigkeit der Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen verbessert, ggf. 


notwendiger Nachsteuerungsbedarf wird frühzeitiger erkannt. Quality Gates können in allen Phasen 


des CPM eingesetzt werden. Vorgaben zu Quality Gates nach CPM im BAAINBw sind in der 


Bereichsvorschrift C1-1500/0-3 „Verfahrensregelung Quality Gates (QG) nach CPM (nov.) im 


BAAINBw“ beschrieben. 
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Risikomanagement 
Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Projektmanagements. Risikomanagement 


bezeichnet ein kontinuierlich ablaufendes, systematisches Verfahren zum zielgerichteten Umgang mit 


Risiken, das die Analyse und Bewertung von Risiken sowie die Planung und Umsetzung von 


Maßnahmen, insbesondere zur Risikovermeidung, -minimierung und -akzeptanz, beinhaltet. Die  


A-1500/30 regelt das Risikomanagement und Risikoberichtswesen Ausrüstung. 


Schlüsseltechnologie 
Nationale verteidigungsindustrielle Schlüsseltechnologien aus BMVg-Sicht sind solche Technologien, 


bei denen angestrebt wird, diese aus außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Gründen in 


Deutschland vorzuhalten. 


Zur Prüfung des Vorliegens dieser Gründe sind zwei Prüfkriterien anzulegen: 


• Gewährleistung von nationaler Souveränität durch strategische Versorgungssicherheit bei der 


Herstellung, dem Erhalt und der Weiterentwicklung von militärischen Kernfähigkeiten durch Zugriff 


auf Schlüsseltechnologien: In zentralen Fähigkeitsbereichen sollten verteidigungsrelevante 


Technologien in Deutschland verfügbar sein (Unabhängigkeit von Importen/Zulieferungen). 


• Sicherung der außen- und sicherheitspolitischen Gestaltungsfähigkeit: Der sicherheitspolitische 


Einfluss Deutschlands in EU, NATO und weltweit basiert ganz wesentlich auch auf der 


Leistungsfähigkeit der eigenen wehrtechnischen Industrie und der internationalen Nachfrage nach 


in Deutschland vorhandenen Rüstungstechnologien und -gütern; die Stellung Deutschlands als 


internationaler sicherheitspolitischer Partner wird auch durch die Mitwirkung in Entwicklungs-, 


Beschaffungs- und Nutzungsprojekten und in einigen Fällen auch im Export von ausgewählten 


Schlüsseltechnologien und wehrtechnischen Produkten bestimmt. 


Diese nationalen verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien wurden im Strategiepapier der 


Bundesregierung zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in Deutschland vom 8. Juli 2015 festgelegt. 


Soweit die nationalen verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien wesentliche Sicherheits-


interessen der Bundesrepublik Deutschland darstellen, ist regelhaft im Vergabeverfahren die 


Anwendung des Artikel 346 Abs. 1 lit. b AEUV zu prüfen. 


Service Owner 
Der IT-Service Owner ist verantwortlich für die Erbringung eines IT-Services entsprechend der 


dokumentierten und vereinbarten Anforderungen an diesen IT-Service (in einer fest definiteren 


Qualität und Funktionalität auch für andere Projekte/Vorhaben im GB BMVg) über den gesamten 


Lebenszyklus. Bei neuen IT-Services wird er zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Analysephase 


durch den bzw. die PräsBAAINBw oder dessen bzw. deren Beauftragten ernannt, sofern es sich nicht 


um den bzw. die PL handelt. Nach Erteilung der GeNu übernimmt der IT-Service Owner die Aufgaben 
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des bzw. der PL in der Nutzungsphase. Im Rahmen des Continual Service Improvement (CSI)64 


verantwortet er das Änderungsmanagement für seinen IT-Service. Über anerkannte Änderungs-


bedarfe wird sein IT-Service weiterentwickelt. Die Umsetzung der Weiterentwicklung über Projekte (in 


Verantwortung der bzw. des PL) begleitet der IT-Service Owner über alle Phasen. 


Systemarchitektur 
Systemarchitektur ist die Abbildung des IT-SysBw als Katalog sämtlicher IT-Systeme und deren 


Beziehungen untereinander mit Bereitstellung einer Servicetaxonomie, die es ermöglicht, die 


Systeme in Form von Services dem operationellen Bereich zuzuordnen. 


Die Erarbeitung erfolgt in Zuständigkeit des Systemarchitekten. Die einzelnen Systeme werden mittels 


eines Systemsteckbriefs und eines Servicesteckbriefs bzw. mehrerer Servicesteckbriefe beschrieben. 


Technisch-Logistische Betreuung 
Technisch-Logistische Betreuung (TLB) umfasst auf Dauer angelegte Leistungen zur Informations-


gewinnung, -aufbereitung und -bereitstellung, die im Rahmen der Erhaltung der Einsatzreife in Nutzung 


befindlicher Produkte durch die gewerbliche Wirtschaft oder ggf. den Rüstungsbereich erbracht werden. 


TLB-Leistungen sind aus Materialerhaltungstiteln zu finanzieren. 


Verfügbare Produkte 
Als Verfügbare Produkte bezeichnet man handelsübliche und marktübliche Produkte sowie Produkte, 


deren Entwicklung abgeschlossen ist und die herstellbar sind. Dies sind in der Regel CGM-Produkte. 


Gegebenenfalls erforderliche Anpassungen an anzuwendende Rechtsnormen (z. B. zur Zulassung, 


zum Arbeitsschutz und Umweltschutz) sind vorzunehmen. Die Festlegung, ob ein Produkt 


verfügbar/marktverfügbar ist, obliegt dem bzw. der PL. 


Versorgungsreife 
Kriterium der Einsatzreife eines Produkts, bei dessen Erfüllung die erforderlichen produktbezogenen 


logistischen Leistungen für die Nutzung erbracht werden können. 


Ein Produkt ist versorgungsreif, wenn beispielsweise 


• die Materialgrundlagen bei den Benutzern vorhanden sind, 


• der Ersatzteilerstbedarf gedeckt ist, 


• die Deckung des Ersatzteilfolgebedarfs gewährleistet ist, 


• die Einrichtungs- und Sonderwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte für die Instandhaltung beim 


Bedarfsträger zur Verfügung stehen, 


• die für die Instandhaltung und Materialbewirtschaftung benötigten Kräfte verfügbar sind, 


• die Ausbildungsunterlagen und -mittel an den Bedarfsträger ausgeliefert sind, 


                                                
64  Kontinuierliche Serviceverbesserung. 
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• die Ausbildung des zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Personals für die Instandhaltung erfolgt ist, 


• die Instandsetzung in der Industrie und erforderlichenfalls die industrielle Betreuung am Einsatzort 


sichergestellt sind sowie 


• die für das IT-Service Management der genutzten bzw. realisierten IT-Services benötigten Kräfte 


verfügbar sind. 


Vorbereitungskreis 
Das Gremium Vorbereitungskreis65 (VorbKr) dient in allen Projektkategorien der offenen und 


konstruktiven Diskussion. Ziel ist es, aktiv Entscheidungen zur Mitigation von Risiken gemäß  


A-1500/30 herbeizuführen und so eine erfolgreiche Projektdurchführung zu unterstützen. 


Vorhabenskizze 
Wenn der bzw. die AL Plg Top-Down auf Basis der durch das Planungsboard priorisierten Ziele im 


MFPlan eine neue MPlgPF billigt, wird bei Bedarf eine Vorhabenskizze erstellt. Ziel einer 


Vorhabenskizze ist es, die angestrebte Anpassung, Veränderung bzw. Entwicklung zur Schließung 


eines Fähigkeitsdeltas möglichst detailliert in allen PlgKat zu beschreiben und (soweit möglich) mit 


zeit- und finanzplanerischen Angaben weiter zu konkretisieren. Zudem sind, abhängig vom Einzelfall, 


insbesondere Aspekte der Fähigkeitssicht, der Einsatzsicht, der bundeswehrgemeinsamen und 


multinationalen Perspektive sowie rechtliche oder (sicherheits-)politische Vorgaben darzustellen. Auf 


Basis der Ergebnisse der Vorhabenskizze besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, die 


ursprüngliche Absicht der Top-Down Maßnahme nicht weiter zu verfolgen. 


Wehrtechnische Forschung und Technologie 
Aufgaben der wehrtechnischen Forschung und Technologie (F&T) sind zum einen das Verfügbar-


machen der erforderlichen wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse und Fertigkeiten in allen 


relevanten Technologien für zweckmäßige, intelligente und wirtschaftliche Ausrüstungsentscheidungen, 


zum anderen das rechtzeitige Erkennen der Bedeutung neuer Technologien für Bedrohungen und 


Fähigkeiten der Bundeswehr. Die Ergebnisse sollen die für Ausrüstungsentscheidungen erforderliche 


Analyse- und Bewertungsfähigkeit sichern, zur sicherheitspolitischen Vorsorge ressortübergreifend 


beitragen, neue Technologien für die Fähigkeiten der Bundeswehr identifizieren, dafür neue Lösungen 


anbieten und Zukunftstechnologien rechtzeitig bis zur Produktnähe vorantreiben. Sie beinhalten neue 


Systemkonzepte und deren Bewertung und leisten Beiträge sowohl für eine europäische Forschungs- 


und Technologiebasis als auch im Rahmen multinationaler Kooperationen in der NATO. Darüber hinaus 


dienen sie dem Erhalt der Kooperationsfähigkeit und der wehrtechnischen Kompetenz in Deutschland. 


Näheres regelt die Zentrale Dienstvorschrift A-2711/1 VS-NfD „Wehrtechnische Forschung und 


Technologie“. 
                                                
65  Der Begriff „Vorbereitungskreis“ referenziert auf dessen vorbereitende Funktion bei Kategorie A-Projekten 


für das Rüstungsboard. Der Begriff wird – auch ohne diese vorbereitende Funktion – einheitlich ebenfalls für 
die Projektkategorien B bis D verwendet, da Format und Bezeichnung in dieser Kombination etabliert sind. 
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Wirtschaftlichkeit 
Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist hier das günstigste Verhältnis zwischen verfolgtem 


Zweck und einzusetzenden Mitteln (Ressourcen) anzustreben. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 


umfasst das Sparsamkeits- und das Ergiebigkeitsprinzip. Das Sparsamkeitsprinzip (Minimalprinzip) 


verlangt, ein bestimmtes Ergebnis mit möglichst geringem Mitteleinsatz zu erzielen. Das 


Ergiebigkeitsprinzip (Maximalprinzip) verlangt, mit einem bestimmten Mitteleinsatz das bestmögliche 


Ergebnis zu erzielen. Bei Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung sind die kosten- und 


leistungsbestimmenden Faktoren in einem iterativen Prozess mit dem Ziel einer Steigerung der 


Wirtschaftlichkeit begleitend zu erfassen und zu bewerten. 


Wissenschaftliche Unterstützung Nicht-Technisch 
Unter dem Begriff WissUstg NT wird die zielgerichtete Anwendung, Steuerung und Koordinierung der 


wissenschaftlichen Methoden Concept Development and Experimentation (CD&E), Modellbildung und 


Simulation (M&S), Operations Research (OR), Architektur (Arch) und Nicht-Technische (NT) Studien 


zur Deckung eines Erkenntnisbedarfs verstanden. 


Zertifizierung 
Zertifizierung ist ein Verfahren, bei dem eine hierzu qualifizierte dritte Seite eine schriftliche 


Zusicherung darüber abgibt, dass ein Produkt, ein Prozess oder eine Dienstleistung festgelegten 


Anforderungen entspricht. 


Zulassung 
Eine Zulassung ist die Erlaubnis, ein Produkt oder einen Prozess zum angegebenen Zweck oder 


unter angegebenen Bedingungen in Verkehr zu bringen oder zu nutzen. 
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8.2 Abkürzungsverzeichnis 


AAWE Anpassung der AWE 


Abt Abteilung 


A Ausrüstung 


AChef Amtschef bzw. Amtschefin 


AIN Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung 


ÄF Änderungsforderung 


ÄG Änderungsgenehmigung 


ÄzFFF Änderung zur Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung 


ÄzFFFmLV Änderung zur Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung mit 
Lösungsvorschlag 


AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 


AKV Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung 


AL Abteilungsleiter bzw. Abteilungsleiterin 


AQAP Allied Quality Assurance Publications 


AusrL Ausrüstungslage 


AWE Auswahlentscheidung 


BAAINBw Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr 


BAIUDBw Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 


BAMAD Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst 


BANF Bestellanforderung 


BeaMunTSichh/SchSichhBw Beauftragter bzw. Beauftragte für die Munitionstechnische 
Sicherheit/Schießsicherheit der Bundeswehr 


Ber Bereich 


BfHH Beauftragter bzw. Beauftragte für den Haushalt 


BHO Bundeshaushaltsordnung 


BMF Bundesministerium der Finanzen 


BMVg Bundesministerium der Verteidigung 


BV Bevollmächtigter Vertreter bzw. Bevollmächtigte Vertreterin 


BVV 


Betriebs- und Versorgungsverantwortung oder Betriebs- und 
Versorgungsverantwortlicher bzw. Betriebs- und 
Versorgungsverantwortliche für den Erhalt der Einsatzfähigkeit und 
Einsatzbereitschaft 


Bw Bundeswehr 
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Bw(Z)Krhs Bundeswehr(zentral)krankenhaus 


CD&E Concept Development and Experimentation 


CGM Commercial-, Governmental- und Military off-the-shelf 


CIR Cyber-/Informationsraum 


CIT Cyber/Informationstechnik 


CPM Customer Product Management 


CSI Continual Service Improvement 


DEUmilSAA Deutsche militärische Security Accreditation Authority 


DV Datenverarbeitung 


EDA European Defence Agency (Europäische Verteidigungsagentur) 


EDSTAR European Defence Standards Reference Systems 


EinsBschftL Einsatzbereitschaftslage 


EinkaufBw Einkauf der Bundeswehr 


EinsFüKdoBw Einsatzführungskommando der Bundeswehr 


eLB erweiterte Leistungsbeschreibung 


ergLV ergänzender Lösungsvorschlag 


ETB Entwicklungstechnische Betreuung 


EU Europäische Union 


F&T Forschung und Technologie 


FäLgBw Fähigkeitslage der Bundeswehr 


FBA Finanzbedarfsanalyse 


FFF Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung 


FFFmLV Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung mit Lösungsvorschlag 


FFF(S) Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung (Sofortinitiative) 


FPBw Fähigkeitsprofil der Bundeswehr 


FüSK Führung Streitkräfte 


GB BMVg Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 


GenInsp Generalinspekteur bzw. Generalinspekteurin der Bundeswehr 


GeNu Genehmigung zur Nutzung 


GeoInfoDBw Geoinformationsdienst der Bundeswehr 


GQA Government Quality Assurance 


HC Haushalt und Controlling 


HHA Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags 


HHM Haushaltsmittel 


ILS Integrated Logistic Support 
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InfoSichhKProj Informationssicherheitskonzept, Projektbezogen 


Insp Inspekteur bzw. Inspekteurin 


IPD Integrierte Planung durchführen 


IPT Integriertes Projektteam 


IT Informationstechnik 


ITIL IT Infrastructure Library 


IT-SVEB IT-Service Verantwortlicher bzw. IT-Service Verantwortliche Einsatz 
und Betrieb 


IT-SysBw IT-System der Bundeswehr 


IT-U Informationstechnische Unterstützung 


KDL Komplexe Dienstleistung 


KdoCIR Kommando Cyber- und Informationsraum 


kPL Künftiger Projektleiter bzw. künftige Projektleiterin 


KVP Kontinuierliches Verbesserungsprogramm in der Bundeswehr 


LB Leistungsbeschreibung 


LCC Life Cycle Costs 


LCCM Life Cycle Cost Management 


LP Leistungsprozess 


LSA Logistic Support Analysis 


LtrIPT Leiter des Integrierten Projektteams bzw. Leiterin des Integrierten 
Projektteams 


LogSysBw Logistisches System der Bundeswehr 


LufABw Luftfahrtamt der Bundeswehr 


LV Lösungsvorschlag 


MAD Militärischer Abschirmdienst 


MFPlan Mittelfristplan 


MilNW Militärisches Nachrichtenwesen 


MoU Memorandum of Understanding (pl.: Memoranda) 


MPlgPF Maßnahme Planungsportfolio 


M&S Modellbildung und Simulation 


NATO North Atlantic Treaty Organization 


ngBer nachgeordneter Bereich 


NIAG NATO Industrial Advisory Group 


OR Operations Research 


OrgBer Organisationsbereich 
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ÖPP Öffentlich-Private Partnerschaft 


PFK Priorisierter Forderungskatalog 


PFMBw Portfoliomanagement der Bundeswehr 


PHB Projektandbuch 


PKI Public Key Infrastructure 


PL Projektleiter bzw. Projektleiterin 


Plg Planung 


PlgABw Planungsamt der Bundeswehr 


PlgKat Planungskategorie 


PlgWsg Planungsweisung 


PLK Projektbezogenes Logistisches Konzept 


P/P/D Projekte/Produkte/Dienstleistungen 


Präs Präsident bzw. Präsidentin 


ProgL Programmleiter bzw. Programmleiterin 


RSV Ressourcenverbünde 


SASPF Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien 


SE Strategie und Einsatz 


SiE Sofortinitiative für den Einsatz 


STANAG Standardization Agreement 


Sts Staatssekretär bzw. Staatssekretärin 


Stv Stellvertreter bzw. Stellvertreterin 


TAFmLV Technische Architektur Forderung mit Lösungsvorschlag 


TLB Technisch-Logistische Betreuung 


VG Verteidigungsgerätenorm 


VOL Verdingungsordnung für Leistungen 


VorbKr Vorbereitungskreis 


VPN Virtual Private Network 


VPräs Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin 


VS Verschlusssache 


VSVgV Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit 


VV-BHO Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung 


VzE Vorlage zur Entscheidung 


WissUstg NT Wissenschaftliche Unterstützung Nicht-Technisch 
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8.4 Bezugsjournal 


(Nr.) Bezugsdokumente Titel 


1. K-10/2 IT-Strategie des Geschäftsbereichs BMVg 
2. BMVg AIN III 2 vom 


01.08.2014 Konzept Komplexe Dienstleistungen in der Bundeswehr (KDL) 


3. BAAINBw VPräs (ziv.) – 
Az 76-03-00 vom 
15.10.2015 


Leitfaden zum Wettbewerblichen Dialog 


4. A1-221/0-6 Ausbildung Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien 


5. A1-221/0-7 Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien (SASPF) – 
Ausbildungsunterlagen 


6. A-400/6 Integrierte Planung 


7. A-400/7 Leistungsprozess „Integrierte Planung durchführen“ 


8. A-450/1 Wissenschaftliche Unterstützung Nicht-technisch 


9. A-500/1 Zusammenarbeit des BMVg mit Dienststellen des nachgeordneten 
Bereiches 


10. A-500/100 Fachaufsicht 


11. B2-940/0-0-4 IT-Servicekatalog Management 


12. A-960/1 IT-Sicherheit in der Bundeswehr 


13. A-1500/30 Risikomanagement und Risikoberichtswesen Ausrüstung 


14. A-1510/1 Lebenswegkostenmanagement in der Bundeswehr über alle CPM-
Phasen – Life Cycle Cost Management (LCCM) 


15. A1-1530/0-7000 VS-NfD Wahrnehmung der Aufgaben in der Nutzungsphase 


16. A-2122/4 Datenschutz 


17. B-1500/7 Projektkategorisierung im Customer Product Management 
(novelliert) 


18. C-1500/10 Jahresprogrammverhandlungen 


19. C1-1500/0-3 Verfahrensregelung Quality Gates (QG) nach CPM (nov.) im 
BAAINBw 


20. C1-1500/0-7020 Wahrnehmung der Betriebs- und Versorgungsverantwortung für den 
Erhalt der Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft 


21. C1-1500/3-7017 Ausplanung und Ausgestaltung des Projektelementes Logistik 
gemäß A-1500/3 (noch nicht in Kraft gesetzt) 


22. D-1500/29 Erstbefähigung Portfoliomanagement für die Ebene 
Projekte/Produkte/Dienstleistungen 


23. A-1600/1 Einkauf der Bundeswehr (Betriebsbedingte Beschaffungen) 


24. C1-2400/0-7005 VS-NfD IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 


25. A-2146/1 Prüfung neuer Waffen, Mittel und Methoden der Kriegführung 


26. A-2190/2 
Beteiligung der Industrie in Integrierten Projektteams in den 
verschiedenen Phasen des novellierten Customer Product 
Management 


27. C1-2195/0-7030 VS-NfD Mitzeichnungs-/Berichtserfordernis bei Anwendung des Art. 346 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 


28. A-2177/1 VS-NfD Wehrtechnische Forschung und Technologie 
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(Nr.) Bezugsdokumente Titel 


29. VG 95031 Änderung von Produkten 
30. BAAINBw Q3.1 – Az 81-


02-74 vom 28.05.2015 
Leitfaden für die Ausplanung und Ausgestaltung des 
Projektelementes Logistik gemäß A-1500/3 (CPM (nov.)) 


31. C1-2020/0-7007 Durchführung von Funktionsnachweisen und Probefahrten bei 
Schiffen/Booten 


32. C1-1530/0-1 Rahmenweisung für die Integrierte Nachweisführung bei 
Schiffen/Booten 


33. C-1800/121 Infrastrukturbearbeitung 
34. STANAG 4107 vom 


November 2017 
Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of 
the Allied Quality Assurance Publications (AQAP) 
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8.5 Ersetzte Erlasse 
Mit dieser Version der A-1500/3 werden folgende Erlasse ersetzt: 


• BMVg AIN I 1 – Az 79-01-01 vom 26.02.2014 „Ergänzungsbeschaffung gem. CPM (nov.)“; 


• BMVg AIN I 1 – Az 27-40-00 vom 17.06.2014 „Mitzeichnung von FFF/FFF(S) der vorläufigen 


Projektkategorien C/D durch BAAINBw“; 


• BMVg AIN I 1 – Az 81-01-01 vom 15.10.2014 „Ergänzender Lösungsvorschlag zur Anpassung von 


AWE“; 


• BMVg AIN I 1 – Az 81-01-01 vom 04.02.2016 „Vereinfachtes Verfahren für Bedarfe bis 500 TEUR“; 


• BMVg AIN I 1 – Az 81-01-01 vom 03.05.2016 „Vereinfachtes Verfahren für Bedarfe bis 500 TEUR 


(Ergänzung)“; 


• BMVg A I 1 – Gz 81-01-01 vom 06.10.2016 „Übergangsregelung zur Berücksichtigung der neuen 


Abteilung Cyber/IT“; 


• BMVg A I 1/Plg III 1 vom 27.03.2017 „Weisung zur Bearbeitung von Sofortinitiativen für den 


Einsatz“; 


• BMVg A I 1 – Gz 81-01-01 vom 08.06.2017 „Übergangsregelungen zur Berücksichtigung des 


KdoCIR ab 1. April 2017“. 
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8.6 Änderungsjournal 


Version Gültig ab Geänderter Inhalt 


1 
A-1500/3 05.05.2014 • Erstveröffentlichung 


1.1 
A-1500/3 20.06.2016 • Änderung Einstufung in „Öffentlich“ 


2 
A-1500/3 04.06.2018 • Überarbeitung des gesamten Dokuments zur Darstellung der 


unterschiedlichen Verfahren im CPM 
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